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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die GPA-djp verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeitgeberver-
bänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert werden
kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Verhand-
lungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als Ge-
werkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
gf. Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

KV Highlights:

In gemeinsamen Verhandlungen mit der PROGE wurde am 5. November mit Berücksichtigung
der Jahresinflation von 1,7%bei den Kollektivvertragsverhandlungen folgende Einigung erzielt:

• Die Kollektivvertrags-Gehälter werden um 2,25% angehoben.

• Die Lehrlingsentschädigung wird um 2,25% erhöht
(1. LJ: € 703,54; 2. LJ € 942,02; 3. LJ: € 1.245,58).

• Taggelder, Nachtgeld, Zehrgeld, Rösselsprung und Kassierfehlgeld werden um 2,25% erhöht.

• Es ist nun möglich, über eine Betriebsvereinbarung zur regeln, dass die Jubiläumsgelder so-
wohl in Zeit als auch in Geld konsumiert werden können.

GPA-djp Servicecenter:

Hotline: 05 0301-301,
service@gpa-djp.at, www.gpa-djp.at, facebook/gpa-djp

mailto:service@gpa-djp.at
http://www.gpa-djp.at
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§ 1 Vertragschließende

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen der
Sektion Industrie der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft einerseits und dem Öster-

reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft
der Privatangestellten, Sektion Industrie und
Gewerbe, andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Der Kollektivvertrag gilt:

räumlich: für das Bundesland Wien;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband
der Milchindustrie;

persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterlie-
genden Dienstnehmer sowie für kaufmännische Lehr-
linge und technische Zeichner-Lehrlinge. Als kauf-
männische Lehrlinge gelten aufgrund des Berufsaus-
bildungsgesetzes und der Lehrberufsliste insbesonde-
re die Lehrlinge, die in den Lehrberufen Industriekauf-
mann und Bürokaufmann ausgebildet werden.

(2) Der Kollektivvertrag gilt nicht:

a) für Vorstandsmitglieder, Direktoren, Geschäftsfüh-
rer von Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
soweit Vorgenannte nicht arbeiterkammerumlage-
pflichtig sind;

b) Für Pflichtpraktikanten und Volontäre;

Pflichtpraktikanten sind Studierende, die zum
Zweck einer beruflichen (technischen, kaufmänni-
schen oder administrativen) Vor- oder Ausbildung
aufgrund schulrechtlicher Vorschriften vorüberge-
hend beschäftigt werden. Hinsichtlich der Vergü-
tung für diese Pflichtpraktikanten gilt § 18a.
(gilt ab 1. November 1998)

Volontäre sind Personen, die zum Zwecke einer
beruflichen (technischen, kaufmännischen oder
administrativen) Vor- oder Ausbildung beschäftigt
werden, sofern dieser Umstand bei der Einstellung
ausdrücklich festgelegt worden ist und sie nicht
länger als ein halbes Jahr in einer Firma beschäftigt
werden. (Siehe Einstellungsbeschränkungen § 21,
Abs 1, 2, 3, Seite 28)

c) für Filialleiter und Filialleiterinnen, Kassiere und
Kassierinnen in Selbstbedienungsläden sowie
sonstige Verkaufsangestellte der Molkereien.

§ 3 Geltungsdauer

(1) Der Kollektivvertrag tritt am 1.November 1991
in Kraft. (In der vorliegenden Fassung sind alle Ver-
besserungen bis zum 1. November 2019 eingearbei-
tet.)

(2) In der Neufassung dieses Kollektivvertrages sind
alle Änderungen berücksichtigt, die im Zeitraum vom
1. November 1984 bis 31. Oktober 1991 zwischen
den abschlussberechtigten Partnern vereinbart wur-
den.

(3) Der Kollektivvertrag kann von beiden Teilen unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu je-
dem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes
gekündigt werden.

(4) Die Bestimmungen über die Höhe der Mindest-
grundgehälter (§ 19 Abs 3) und Vereinbarungen, die

gemäß § 22 Abs 1 lit d) und e) getroffen worden sind,
können mit einmonatiger Kündigungsfrist zu jedem
Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes ge-
kündigt werden.

(5) Die Bestimmungen über die Höhe der Lehrlings-
entschädigungen für Lehrlinge (§ 18) und des Nacht-
arbeitszuschlages (§ 6) können mit einmonatiger
Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels ein-
geschriebenen Briefes gekündigt werden.

(6) Für den Ausspruch und die Entgegennahme von
Kündigungen im Sinne der Abs 3 und 5 ist unterneh-
merseits die Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft, Sektion Industrie, zuständig. Für den Aus-
spruch und die Entgegennahme von Kündigungen im
Sinne des Abs 4 sind unternehmerseits die einzelnen
Fachverbände zuständig.
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(7) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen wegen Erneuerung beziehungsweise Abänderung des
Kollektivvertrages geführt werden.

§ 4 Normalarbeitszeit

§ 4 wird durch den Arbeitszeitverkürzungsvertrag
abgeändert bzw ergänzt (siehe ab Seite 64).

§ 4 wird weiters durch den „ZKV Arbeitszeitflexibili-
sierung – Produktionsbereich”, gültig ab 1. Juli
2006, (siehe ab Seite 72) ergänzt um die Absätze
(3a), (3b), (10), (11) und um § 4b.

(1) Die normale Arbeitszeit beträgt ausschließlich der
Pausen 40 Stunden wöchentlich. In Betrieben, in de-
nen für die ArbeiterInnen über 18 Jahre kollektivver-
traglich eine kürzere Arbeitszeit festgelegt ist, gilt die-
se Arbeitszeit auch für alle Angestellten.

(2) Die Normalarbeitszeit des Personals von Ver-
kaufsstellen im Sinne des Ladenschlussgesetzes kann
in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes von 4 Wo-
chen bis zu 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn in-
nerhalb dieses Durchrechnungszeitraumes die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich
40 Stunden nicht überschreitet. Der zur Erreichung
der durchschnittlichen Arbeitszeit im Durchrech-
nungszeitraum erforderliche Zeitausgleich ist unter
Berücksichtigung der jeweiligen Betriebserfordernis-
se zusammenhängend zu gewähren. Zeitausgleich
von mehr als 4 Stunden kann in zwei Teilen gewährt
werden, wobei ein Teil mindestens 4 Stunden zu be-
tragen hat.
(Siehe Anhang I: Kollektivvertrag „Erweiterte Öffnungszei-
ten – Ladenschluss”, Seite 43)

(3) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags einen un-
unterbrochenen Fortgang erfordern (vollkontinuierli-
che Betriebe beziehungsweise Betriebsabteilungen),
sowie bei sonstigen mehrschichtigen Betrieben bezie-
hungsweise Betriebsabteilungen ist der Schichtplan
so zu erstellen, dass innerhalb des Schichtturnusses
die wöchentliche Normalarbeitszeit 40 Stunden
durchschnittlich nicht überschreitet. Mit den gesetzli-
chen Vorschriften in Einklang stehende Regelungen
über Sonntagsarbeit bleiben unberührt.
Bei vollkontinuierlicher Betriebsweise sind die zur Si-
cherstellung des durchlaufenden Betriebes notwendi-
gen Überstunden mit dem Betriebsrat zu vereinbaren.

(3a) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein Schicht-
plan zu erstellen. In Betrieben mit Betriebsrat ist über
den Schichtplan eine Betriebsvereinbarung im Sinne
des § 97 ArbVG abzuschließen.
Innerhalb dieser mehrschichtigen Arbeitsweise darf
entweder

– die sich aufgrund der Regelungen gem § 4 Abs 1 er-
gebende Normalarbeitszeit im wöchentlichen
Durchschnitt
oder

– bei Durchrechnung der Normalarbeitszeit gemäß
§ 4b die für den jeweiligen Verband geltende Nor-
malarbeitszeit gemäß § 4 Abs 1 im Durchschnitt in-
nerhalb des Durchrechnungszeitraumes nicht über-
schritten werden.
Diesfalls ist die Regelung des § 4b Abs 3 auf die Wo-
chenstundenanzahl, die sich im Durchschnitt des
Schichtturnus ergibt, zu beziehen, wobei innerhalb
von 26Wochen nichtmehr als 13Wochen und 3 auf-
einander folgenden Wochen 45 Stunden in der Wo-
che gearbeitet werden darf.

(3b) Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat kann die
wöchentliche Normalarbeitszeit in einzelnen Wochen
auf bis zu 56 Stunden ausgedehnt werden.
(Abs 3a und 3b gelten ab 1. Juli 2006 für Arbeitnehmer, die
im Produktionsbereich und damit im unmittelbaren Zu-
sammenhang stehenden Abteilungen (zB: Labor, Lager,
usw) tätig sind – siehe auch „ZKV Arbeitszeitflexibilisie-
rung” ab Seite 72)

(4)Hinsichtlich bereits bestehender kürzerer Normal-
arbeitszeiten und hinsichtlich der Fälle, in denen Pau-
sen vorWirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages
in die Normalarbeitszeit eingerechnet waren, gelten
die Bestimmungen des Kollektivvertrages betreffend
die etappenweise Einführung der 40-Stunden-Woche
vom 26. September 1969.

(5) In Betrieben, in denen sowohl Betriebsbereiche
mit der jeweiligen Normalarbeitszeit der Abs 1 bis 3
als auch Betriebsbereiche mit kürzerer wöchentlicher
Normalarbeitszeit gemäß Abs 4 in Frage kommen, gilt
für neu eintretende Angestellte sowie bei innerbe-
trieblichen Versetzungen jeweils die Arbeitszeit jenes
Betriebsbereiches, dem der Angestellte zugeteilt wird.

(6) Soweit nicht durch Schichteinteilung eine andere
Arbeitszeit erforderlich ist, hat die Arbeitszeit an
Samstagen um 13 Uhr zu enden.

(7) Am 24. und 31. Dezember hat die Arbeitszeit um
12 Uhr zu enden.
Gilt für die ArbeiterInnen eines Betriebes an diesen
beiden Tagen kein solcher Frühschluss oder erst ein
nach 12 Uhr liegender Arbeitsschluss, so gilt für jene
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Angestellten, deren betriebliche Anwesenheit wegen
ihres regelmäßigen Arbeitszusammenhanges mit
den ArbeiterInnen notwendig ist, an diesen beiden Ta-
gen die für die ArbeiterInnen des Betriebes vorgese-
hene Arbeitszeitregelung. Für die am 24. und 31. De-
zember infolge des obigen Frühschlusses entfallenden
Arbeitsstunden erfolgt kein Gehaltsabzug.

(8) Die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage, der Beginn und
das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Lage der
Pausen sind aufgrund obiger Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Betriebserfordernisse
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – ins-
besondere Arbeitszeitgesetz und Arbeitsverfassungs-
gesetz – festzulegen. Im Sinne des § 11 Abs 2 des Ju-
gendbeschäftigungsgesetzes ist für Angestellte und
Lehrlinge unter 18 Jahren die Verteilung der wöchent-
lichen Normalarbeitszeit auf 5 Wochentage zulässig.

(9) Ergänzend zu den Bestimmungen dieses Kollek-
tivvertrages gelten die Bestimmungen des Kollektiv-

vertrages betreffend die etappenweise Einführung
der 40-Stunden-Woche.

(10) Gemäß § 11 Abs 2 bis 3 Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigungsgesetz (KJBG), BGBl 1987/599
idgF kann die wöchentliche Normalarbeitszeit der Ju-
gendlichen an jene der erwachsenen Arbeitnehmer
angeglichen werden.
Dabei darf die tägliche Normalarbeitszeit 9 Stunden
und die wöchentliche Normalarbeitszeit 45 Stunden
nicht überschreiten.

(11)Die tägliche Normalarbeitszeit kann außer in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen 10 Stunden betragen,
wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regelmäßig auf
vier zusammenhängende Tage verteilt wird.

(Abs 10 und 11 gelten ab 1. Juli 2006 für Arbeitnehmer, die
im Produktionsbereich und damit im unmittelbaren Zu-
sammenhang stehenden Abteilungen (zB: Labor, Lager,
usw) tätig sind – siehe auch „ZKV Arbeitszeitflexibilisie-
rung” ab Seite 72).

§ 4a Altersteilzeit*)

(1)Wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-
einbart, Altersteilzeit im Sinne des § 27 AlVG oder
§ 37b AMSG (beide idgF BGBl 1 101/2000 bzw 71/
2003) in Anspruch zu nehmen, gelten die nachstehen-
den Regelungen, solange die genannten Bestimmun-
gen auf laufende Altersteilzeit-Vereinbarungen anzu-
wenden sind. Die nachstehenden Regelungen gelten
nur für ab dem 1. 12. 2000 abgeschlossene Vereinba-
rungen oder sofern die Partner früher abgeschlosse-
ner Altersteilzeit-Vereinbarungen dies bis längstens
31. 3. 2001 vereinbart haben.

(2) a) Der Arbeitnehmer hat bis zur Höchstbeitrags-
grundlage gemäß § 45 ASVG Anspruch auf Gehalts-
ausgleich von mindestens 50 % des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem vor der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit gebührenden (bei Altersteilzeitbeginn
ab 1. 1. 2004 durchschnittlichen) Entgelt (einschließ-
lich pauschalierter oder regelmäßig geleisteter Zula-
gen, Zuschläge und Überstunden – entsprechend
den Richtlinien des Arbeitsmarktservice) und dem
der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt.

b) Der Arbeitgeber hat die Sozialversicherungsbeiträ-
ge (Pensions-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenver-
sicherung) entsprechend der Beitragsgrundlage vor
der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu entrich-
ten.

c) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu-
stehende Abfertigung ist auf der Grundlage der Ar-
beitszeit vor der Herabsetzung zu berechnen. In die
Berechnung der Abfertigung sind regelmäßige Ent-
gelt-Bestandteile (zB Überstunden) in jenem Ausmaß
einzubeziehen, in dem sie vor Herabsetzung der Ar-
beitszeit geleistet wurden.

d) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wöchentli-
che Normalarbeitszeiten, insbesondere eine Blockung
der Arbeitszeit vor, so ist das Entgelt für die durch-
schnittliche Arbeitszeit fortlaufend zu zahlen.

e) Die Berechnung eines Jubiläumsgeldes ist auf Ba-
sis der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normal-
arbeitszeit vorzunehmen.

f) Vor Abschluss einer Altersteilzeit-Vereinbarung ist
der Betriebsrat zu informieren.

(3)Die Vereinbarung kann unterschiedliche wöchent-
liche Arbeitszeiten vorsehen. Insbesondere kann ver-
einbart werden, dass so lange im Ausmaß der Normal-
arbeitszeit weiter gearbeitet wird (Einarbeitungspha-
se) bis genügend Zeitguthaben erarbeitet wurden,
um anschließend durch den Verbrauch dieser Zeitgut-
haben den Entfall jeder Arbeitspflicht bis zum Pen-
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sionsantritt zu ermöglichen (Freistellungsphase). In
diesem Fall gilt:

– Urlaubsansprüche, die während der Einarbeitungs-
phase entstanden sind, können jedenfalls vor deren
Ende, bei Nichteinigung unmittelbar davor, ver-
braucht werden.

– Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen-
de Zeitguthaben an Normalarbeitszeit sind auf
Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebührenden
Stundenentgelts (ohne Gehaltsausgleich), jedoch
ohne Berechnung des in § 19e AZG vorgesehenen
Zuschlags auszuzahlen. Endet das Arbeitsverhält-
nis durch den Tod des Arbeitnehmers, so gebührt
diese Abgeltung den Erben.

– Bei Abwesenheitszeiten ohne Entgelt-Anspruch
werden keine Zeitguthaben erworben. Dement-
sprechend endet die Einarbeitungsphase, wenn für
die Freistellung ausreichende Zeitguthaben erwor-
ben sind.

– Für in der Vereinbarung im Vorhinein festgelegte,
über das durchschnittliche Arbeitszeitausmaß hi-
naus geleistete Stunden gebührt kein Mehrarbeits-
zuschlag gemäß § 19d Abs 3a AZG.

(4) Empfehlungen:
Die Kollektivvertragspartner empfehlen:

a) Hinsichtlich Zusatzpensionen innerbetrieblich eine
Regelung zu treffen, die eine Minderung der Ver-
sorgung möglichst vermeidet.

b) Bei Blockung der Altersteilzeit eine Regelung für
den Urlaub in der Freistellungsphase vorzusehen
(zB vorzusehen, dass sich für jede Urlaubswoche,
die in der Freistellungsphase entsteht, die Einar-
beitungsphase um die vereinbarte durchschnittli-
che Wochen-Arbeitszeit verkürzt, sodass der Ur-
laub in den Zeiträumen jeden Urlaubsjahres der
Freistellungsphase, die den nicht erworbenen Zeit-
gutschriften entsprechen, verbraucht werden kann
und wird).

c) Eine Regelung zu treffen, die die Rückkehr zur Voll-
beschäftigung während der Laufzeit der Vereinba-
rung aus außerordentlich wichtigen persönlichen
Gründen (wirtschaftliche Notlage zB aus familiären
Gründen) ermöglicht, soweit den Arbeitgeber da-
durch keine Pflicht zur Rückzahlung der bereits
aufgrund der Altersteilzeit erhaltenen Leistungen
trifft und dem nicht betriebliche Gründe entgegen-
stehen.

Die Kollektivvertragspartner kommen überein, unver-
züglich Verhandlungen über eine Neuregelung des
§ 4a (dieses Kollektivvertrages) aufzunehmen, wenn
die gesetzlichen Regelungen betreffend Altersteilzeit
geändert werden sollten.

§ 4b

§ 4b gilt ab 1. Juli 2006 für Arbeitnehmer, die im Pro-
duktionsbereich und damit im unmittelbaren Zu-
sammenhang stehenden Abteilungen (zB: Labor,
Lager, usw) tätig sind – siehe auch „ZKVArbeitszeit-
flexibilisierung” ab Seite 72).

(1) Anstelle der in § 4 Abs 1 RKV angeführten Rege-
lungen kann mittels Betriebsvereinbarung oder –
wenn kein Betriebsrat besteht – mittels schriftlicher
Einzelvereinbarung, wobei die Kollektivvertragspar-
teien über diese Einzelvereinbarungen zu informieren
sind, für Betriebe oder Betriebsabteilungen die wö-
chentliche Normalarbeitszeit innerhalb eines Zeitrau-
mes von 26 Wochen ungleichmäßig so verteilt wer-
den, dass sie im wöchentlichen Durchschnitt die ge-
mäß § 4 Abs 1 RKV geltende wöchentliche Normalar-
beitszeit nicht überschreitet. Die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit darf 45 Stunden nicht überschreiten
und 32 Stunden nicht unterschreiten.
Eine Unterschreitung ist dann zulässig, wenn der Zeit-
ausgleich in Form von ganzen Tagen erfolgt. Der
Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen kann durch

Betriebsvereinbarung auf bis zu 52Wochen verlängert
werden.

(2) Das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit in den
einzelnen Wochen ist in der Betriebsvereinbarung –
bzw schriftlichen Einzelvereinbarung – nach Möglich-
keit für den gesamten Durchrechnungszeitraum fest-
zulegen. Abweichungen von der so in den einzelnen
Wochen festgelegten Normalarbeitszeit sind im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat – bzw wenn kein Be-
triebsrat besteht, mit dem betroffenen Arbeitnehmer
festzulegen.

(3) Für Wochenstunden nach der 40. bis einschließ-
lich der 45. geleistetenWochenstunde gebührt ein Zu-
schlag von 15 %. Unberührt davon bleiben Regelun-
gen für Mehrarbeit bis zur 40. Stunde.

(4) Ist am Ende des Durchrechnungszeitraumes der
Zeitausgleich nicht vollständig erfolgt, so sind Zeitgut-
haben (Grundstunde und Zeitzuschlag) wie Überstun-
den abzurechnen.
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(5) Steht die Lage des Zeitausgleiches nicht von vor-
hinein fest, so ist dies einvernehmlich zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer festzulegen. Kommt kei-
ne Einigung zustande, so ist der Betriebsrat hinzuzu-
ziehen.

(6) Bei Zusammentreffen einer vereinbarten durch-
rechenbaren Normalarbeitszeit im Sinne dieses Para-
graphen und einer Einarbeitsvereinbarung in Verbin-
dung mit Feiertagen im Sinne des entsprechenden
Kollektivvertrages dürfen 45 Stunden Normalarbeits-
zeit pro Woche nicht überschritten werden.

(7) Zulagen und Zuschläge sind in jenem Gehalts-
abrechnungszeitraum zu berücksichtigen, in dem die
Arbeitsstunden geleistet werden.

(8) Scheidet ein Arbeitnehmer während des verein-
barten Durchrechnungszeitraumes aus, so gebührt
für die bis zum Ausscheiden im Verhältnis zur durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit zu viel geleistete Ar-
beit Überstundenentlohnung. Endet das Arbeitsver-
hältnis durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
begründete Entlassung, so gebührt Normalstunde-
nentlohnung.

(9) Das im Verhältnis zur geleisteten Arbeit bis zum
Ausscheiden gegenüber der durchschnittlichen Nor-
malarbeitszeit zu viel erhaltene Entgelt hat der Arbeit-
nehmer dann zurückzuzahlen, wenn er selbst kündigt,
ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder begrün-
det entlassen wird.

§ 5 Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 5 wird durch den Arbeitszeitverkürzungsvertrag
abgeändert bzw ergänzt (siehe ab Seite 64).

§ 5 wird weiters durch den „ZKV Arbeitszeitflexibili-
sierung – Produktionsbereich”, gültig ab 1. Juli
2006, (siehe ab Seite 72) ergänzt um Absatz (15).

(1) Als Überstunde gilt jede ausdrücklich angeordne-
te Arbeitsstunde, durch die das Ausmaß der auf Basis
der jeweiligen kollektivvertraglichen Normalarbeits-
zeit (§ 4 Abs 1) und unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des § 4 festgelegten täglichen Arbeits-
zeit überschritten wird. Bei Teilzeitbeschäftigten lie-
gen Überstunden erst vor, wenn das Ausmaß der für
die vollbeschäftigten Angestellten festgesetzten tägli-
chen Arbeitszeit überschritten wird.Teilzeitbeschäftig-
te können zu einer Mehrarbeitsleistung nur dann he-
rangezogen werden, wenn berücksichtigungswürdige
Interessen des Arbeitnehmers der Mehrarbeitsleis-
tung nicht entgegenstehen.
Überstunden sind mit einer Grundvergütung und ei-
nem Zuschlag zu entlohnen.

(2) Die Überstundengrundvergütung und die Grund-
lage für die Berechnung der Überstundenzuschläge
und der Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit ist
1/150 des Monatsgehaltes. Mit der Festsetzung dieser
Berechnungsgrundlage erscheinen alle über 12 Mo-
natsgehälter hinausgehenden Sonderzahlungen für
die Zwecke der Überstunden-, Sonn- und Feiertags-
entlohnung berücksichtigt. Für die Zwecke der Be-
rechnung einer Normalarbeitsstunde ist dagegen das
Monatsgehalt durch 173 zu teilen.
In die Berechnungsgrundlage für die Überstunden-
grundvergütung und die Grundlage für die Berech-
nung der Überstundenzuschläge sind jene weiteren
Gehaltsbestandteile, die unter anderen begrifflichen

Bezeichnungen dauernd für die Normalarbeitszeit be-
zahlt werden, einzubeziehen.
Die Teilungsfaktoren für Überstunden und Normalar-
beitsstunden sind vom Ausmaß der wöchentlichen
Normalarbeitszeit abhängig und werden daher in den
einzelnen Kollektivverträgen zur Regelung der Nor-
malarbeitszeit abgeändert.

(3) Für Überstunden, die nicht in die Zeit von 20 Uhr
bis 6 Uhr fallen, beziehungsweise nicht Sonn- oder
Feiertagsüberstunden sind, gebührt ein Zuschlag
von 50 %. Fallen die Überstunden in die Zeit von
20 Uhr bis 6 Uhr, gebührt ein Zuschlag von 100 %.

(4) Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist nur in den ge-
setzlich vorgesehenen Fällen zulässig.

(5) Für Sonntagsarbeit, durch die das Ausmaß der
wöchentlichen Normalarbeitszeit überschritten wird,
gebührt die Überstundengrundvergütung mit einem
Zuschlag von 100 %. Für Sonntagsarbeit, die im Rah-
men der wöchentlichen Normalarbeitszeit geleistet
wird, gebührt keine besondere Vergütung, es sei
denn, dass für die ArbeiterInnen des betreffenden Be-
triebes kollektivvertraglich für solche Fälle der Sonn-
tagsarbeit Zuschläge vorgesehen sind. In solchen Fäl-
len gebühren den Angestellten für die im Rahmen der
wöchentlichen Normalarbeitszeit geleisteten Sonn-
tagsstunden die für die ArbeiterInnen vorgesehenen
Zuschläge ohne Grundvergütung.

(6) Für Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag gebührt
neben dem ungekürzten Monatsentgelt für jede ge-
leistete Arbeitsstunde 1/150 des Monatsgehaltes.
Übersteigt die an einem gesetzlichen Feiertag geleis-
tete Arbeit die für den betreffenden Wochentag fest-
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gesetzte Normalarbeitszeit, so gebührt für diese
Überstunden die Grundvergütung mit einem Zuschlag
von 100 %.
Hinweis: Siehe Anmerkung 1, Seite 33

(7) Angestellten, deren Arbeitszeit am 24. und
31. Dezember gemäß § 4 Abs 7 erster Satz um
12 Uhr zu enden hätte, gebührt für jede nach 12 Uhr,
aber im Rahmen der sonst für den betreffenden Wo-
chentag festgesetzten Normalarbeitszeit geleistete
Arbeitsstunde ein Überstundenzuschlag von 100 %
ohne Grundvergütung. Jenen Angestellten, deren Ar-
beitszeit am 24. und 31. Dezember sich gemäß § 4
Abs 7 zweiter Satz nach der für die ArbeiterInnen gel-
tenden Regelung richtet, gebührt für jede nach 12Uhr,
aber im Rahmen der sonst für den betreffenden Wo-
chentag festgesetzten Normalarbeitszeit geleistete
Arbeitsstunde ein Überstundenzuschlag von 50 % oh-
ne Grundvergütung. Wird am 24. und 31. Dezember
über die sonst für den betreffenden Wochentag fest-
gesetzte Normalarbeitszeit hinaus gearbeitet, so ge-
bührt für solche Überstunden die Überstundengrund-
vergütung mit 100 % Zuschlag.

(8)Wird der Angestellte nach Verlassen der Stelle sei-
ner Tätigkeit (Betrieb usw) zur Leistung von Überstun-
den zurückberufen, so sind diese in jedem Fall mit ei-
nem Zuschlag von 100 % zu vergüten.

(9) Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ge-
bührt nur der jeweils höchste Zuschlag.

(10) Soweit in den Fällen des § 4 Abs 4 Überstunden-
vergütung schon bisher ab der kürzeren Normalar-
beitszeit gewährt wurde, bleiben solche Regelungen
unberührt. Bisher gewährte höhere Überstunden-,
Sonn- und Feiertagszuschläge bleiben ebenfalls unbe-
rührt.

(11) In Betrieben, in denen für einzelne Betriebsbe-
reiche hinsichtlich der Berechnungsgrundlage für
Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge Rege-
lungen sowohl nach Abs 2 als auch nach Abs 10 in Be-
tracht kommen, gilt hinsichtlich der Entlohnung von

Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit für neu ein-
getretene Angestellte sowie bei innerbetrieblichen
Versetzungen jeweils die Verrechnungsart jenes Be-
triebsbereiches, dem der Angestellte zugeteilt wird.

(12) Wird aus Zweckmäßigkeitsgründen ein Über-
stundenpauschalentgelt vereinbart, so hat für die Be-
rechnung der monatlichen Pauschalsumme der
Grundsatz zu gelten, dass sie der durchschnittlich ge-
leisteten Überstundenanzahl entspricht, wobei die
obigen Überstundenzuschläge ebenfalls einzurechnen
sind.

(13) Überstundenentlohnungen und sonstige Zu-
schläge im Sinne dieses Paragraphen müssen binnen
4 Monaten nach dem Tag der in Betracht kommenden
Arbeitsleistung bei der Firmenleitung geltend ge-
macht werden, widrigenfalls der Anspruch erlischt.
Im Falle einer Pauschalabgeltung von Überstunden
tritt an die Stelle des Tages der in Betracht kommen-
den Arbeitsleistung das Ende des für die Ermittlung
der durchschnittlichen Überstundenzahl maßgebli-
chen Betrachtungszeitraumes, besteht kein solcher,
das Ende des Kalenderjahres, in dem die Überstun-
denleistung erfolgte.

(14) Ergänzend zu den Bestimmungen dieses Kollek-
tivvertrages gelten die Bestimmungen des Kollektiv-
vertrages betreffend die etappenweise Einführung
der 40-Stunden-Woche.

(15) Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat kann von
der Möglichkeit des § 7 Abs 2 Arbeitszeitgesetz (AZG)
Gebrauch gemacht werden.
Angestellte, die an einem Arbeitszeitmodell im Sinne
dieses Zusatzkollektivvertrages teilnehmen, haben
für die Dauer der Teilnahme an einem solchen Arbeits-
zeitmodell Anspruch auf die gleichen Zuschläge wie
Arbeiter.
(Abs 15 gilt ab 1. Juli 2006 für Arbeitnehmer, die im Pro-
duktionsbereich und damit im unmittelbaren Zusammen-
hang stehenden Abteilungen (zB: Labor, Lager, usw) tätig
sind – siehe auch „ZKV Arbeitszeitflexibilisierung” ab Sei-
te 72)

§ 6 Nachtarbeit

Fällt die normale Arbeitszeit aufgrund der im Betrieb
festgelegten Arbeitszeiteinteilung regelmäßig zur
Gänze oder zum Teil in die Nachtzeit, so gebührt den
zu dieser Arbeit herangezogenen Angestellten eine
Sondervergütung in jenen Fällen, in denen eine derar-
tige Sondervergütung auch der Arbeiterschaft des be-

treffenden Betriebes gewährt wird. Diese Sonderver-
gütung gebührt für jede in die Zeit zwischen 22 und
6 Uhr beziehungsweise in die betriebsübliche dritte
Schicht (Nachtschicht) fallende Arbeitsstunde; ihre
Höhe bestimmt sich nach der für die ArbeiterInnen
des betreffenden Betriebes geltenden Regelung.
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§ 7 Freizeit bei Dienstverhinderung

(1) Bei angezeigtem und nachträglich nachgewiese-
nem Eintritt nachstehender Familienangelegenheiten
ist jedem Dienstnehmer eine Freizeit ohne Schmäle-
rung seines monatlichen Entgeltes in folgendem Aus-
maß zu gewähren:

a) bei eigener Eheschließung oder Eintragung
iS des EPG ..................................... 3 Tage

b) bei Wohnungswechsel im Falle eines be-
reits bestehenden eigenen Haushaltes
oder im Falle der Gründung eines eigenen
Haushaltes ..................................... 2 Tage

c) bei Niederkunft der Ehefrau bzw Lebensge-
fährtin iS des EPG ............................ 1 Tag

d) bei Eheschließung oder Eintragung iS des
EPG von Geschwistern oder Kindern ....... 1 Tag

e) beim Tod des Ehegatten (-gattin) .......... 3 Tage
f) beim Tod des Lebensgefährten (Lebensge-

fährtin) iS des EPG, wenn er (sie) mit dem
Angestellten im gemeinsamen Haushalt
lebte ............................................ 3 Tage

g) beim Tod eines Elternteiles .................. 3 Tage
h) beim Tod eines Kindes, das mit dem Ange-

stellten im gemeinsamen Haushalt lebte . 3 Tage
i) beim Tod der Kinder, die mit dem Ange-

stellten nicht im gemeinsamen Haushalt
lebten, von Geschwistern, Schwiegerel-
tern, Eltern des/der Lebensgefährt/in iS
des EPG und Großeltern 1 Tag

[lit a), c) d) f) und i) idF ab 1.Mai 2012]

(2) In den Fällen des Abs 1 lit a) bis c) ist der oben ge-
nannte Freizeitanspruch in Form betrieblicher Arbeits-
tage zu gewähren, die aber im Zusammenhang mit
dem betreffenden Ereignis konsumiert werden müs-
sen.

(3) Im Falle des Abs 1 lit d) gebührt keine besondere
Freizeit, wenn die Eheschließung auf einen ohnedies
dienstfreien Tag des Angestellten fällt.

(4) Bei den Dienstverhinderungen durch Todesfall im
Sinne des Abs 1 lit e) bis i) zählt der Tag des Begräb-
nisses bei den oben genannten Tagenmit. Fällt der Be-
gräbnistag also auf einen arbeitsfreien Tag, so gebührt
dem Dienstnehmer im Falle der lit i) keine besondere
Freizeit; in den Fällen der lit e) bis h) sind dem Dienst-
nehmer nur noch die restlichen Tage des oben ge-
nannten Freizeitanspruches freizugeben, allerdings
in Form betrieblicher Arbeitstage, die jedoch im Zu-
sammenhang mit dem betreffenden Todesfall konsu-
miert werden müssen.

(5) Findet das Begräbnis außerhalb des Wohnortes
des Dienstnehmers statt, so gebührt bei den in Abs 1
lit e), f) und i) genannten Dienstverhinderungen durch
Todesfall außerdem die notwendige Freizeit für die
Hin- und Rückfahrt zum Begräbnisort im Höchstaus-
maß eines weiteren Tages.
Hinweis: Siehe Anmerkung 2, Seite 33

§ 8 Anrechnung von Mittelschulstudien bei Bemessung der Urlaubsdauer,
Krankenurlaube und Heimaufenthalte, Studienfreizeit

(1) Wenn das Angestelltendienstverhältnis wenigs-
tens 2 Jahre ununterbrochen gedauert hat, so sind
dem Angestellten, der Studien an einer Mittelschule
beziehungsweise nach Auswirkung des Schulorgani-
sationsgesetzes 1962 an einer höheren Schulemit be-
standener Reifeprüfung (Matura) zurückgelegt hat,
für die Bemessung der Urlaubsdauer 3 Jahre anzu-
rechnen. Voraussetzung ist, dass diese Studien nicht
neben einem Dienstverhältnis zurückgelegt wurden.

(2) Von der Krankenkasse gewährte Krankenurlaube
oder Heimaufenthalte sind als Krankheitsfälle zu be-
handeln, wenn der Dienstnehmer eine Bestätigung
der Krankenkasse über seine Arbeitsunfähigkeit für
diese Zeit erbringt. Solche Zeiten dürfen nicht auf
den gesetzlich zu gewährenden Erholungsurlaub an-
gerechnet werden.

(3) Zur Prüfungsvorbereitung im Rahmen einer fach-
einschlägigen Weiterbildung an einer berufsbildenden
mittleren, höheren Schule, Fachhochschule oder einer
Hochschule einschließlich einer dazu allfällig notwen-
digen Ablegung der Studienberechtigungsprüfung
nach dem Studienberechtigungsgesetz (StudBerG –
BGBl 1985/292 idgF) ist dem Angestellten auf sein
Verlangen unbezahlte Freizeit insgesamt im Aus-
maß bis zu 2 Wochen im Kalenderjahr zu gewäh-
ren.
Über den Verbrauch ist das Einvernehmenmit demAr-
beitgeber herzustellen.
Für den Fall der Nichteinigung gelten die Schlichtungs-
regelungen des Urlaubsgesetzes (§ 4) sinngemäß.
Diese Zeiten gelten nicht als Unterbrechung des Ar-
beitsverhältnisses.

(4) HTL-Ingenieure, die gemäß den Bestimmungen
des § 16 ff Ingenieurgesetz in der Fassung des
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BGBl 512/94 sich bei gegebenen betrieblichem Inte-
resse zum Dipl.-HTL-Ingenieur qualifizieren, haben
Anspruch auf bezahlte Freizeit im Zusammenhang
mit der Vorbereitung und Ablegung der Prüfung sowie

allfällige dazu notwendige Behördenwege im Gesamt-
ausmaß von bis zu einer Woche.
Die Inanspruchnahme ist rechtzeitig anzukündigen.
(Abs 4 gilt ab 1. November 1994)

§ 9 Abfertigung bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern und des
60. Lebensjahres bei Frauen

(1) Hinsichtlich der Abfertigung bei Vollendung des
65. Lebensjahres bei Männern und des 60. Lebensjah-
res bei Frauen gelten die Bestimmungen des § 23a
Abs 1, 2, 4 und 5 des Angestelltengesetzes mit folgen-
den Ergänzungen: Anstelle der Voraussetzung einer
zehnjährigen Dauer des Dienstverhältnisses gemäß
§ 23a Abs 1 des Angestelltengesetzes tritt die Voraus-
setzung einer fünfjährigen Dauer des Dienstverhält-
nisses.

(2) Bei Ermittlung der Voraussetzung einer fünfjähri-
gen Dauer des Dienstverhältnisses sind auch unmit-
telbar vor dem Angestelltenverhältnis liegende Arbei-
terInnendienstzeiten beim gleichen Dienstgeber zu
berücksichtigen.

(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstver-
hältnisses Versorgungsleistungen, wie Pensionszu-
schüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendun-

gen vom Arbeitgeber oder einer von ihm ganz oder
teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen wäh-
rend des Abfertigungszeitraumes.
(Das ist die Anzahl der Abfertigungsmonate, die ge-
mäß § 23 Abs 1 des Angestelltengesetzes aufgrund
der Dienstzeit als Angestellter vorgesehen ist.) Beste-
hende, gemäß § 23 des Angestelltengesetzes zulässi-
ge Vereinbarungen, die eine Anrechnung von Versor-
gungsleistungen auf Abfertigungsansprüche vorse-
hen oder die bei Zahlung einer Versorgungsleistung
den gänzlichen oder teilweisen Wegfall der Abferti-
gung vorsehen, gelten auch für den Abfertigungsan-
spruch im Sinne des Abs 1. Derartige Vereinbarungen
können auch in Hinkunft abgeschlossen werden.

(4) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen bleiben unberührt.

§ 9a Abfertigung bei Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer
Versicherungsdauer gemäß § 253b des ASVG

(1) Über die Bestimmungen des Angestelltengeset-
zes hinaus besteht der Anspruch auf Abfertigung auch
für jene Fälle, in denen Angestellte wegen Inan-
spruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer
Versicherungsdauer gemäß § 253b ASVG selbst kün-
digen. Für diesen Fall gilt § 23a Abs 2, 4 und 5 des An-
gestelltengesetzes mit folgenden Ergänzungen sinn-
gemäß.

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nur dann,
wenn bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine
mindestens 5-jährige ununterbrochene Dienstzeit
vorliegt. Bei Ermittlung dieser 5-jährigen Dienstzeit
sind auch unmittelbar vor dem Angestelltenverhältnis
liegende ArbeiterInnendienstzeiten beim gleichen
Dienstgeber zu berücksichtigen. Wird das Dienstver-
hältnis vor Vollendung einer 10-jährigen Dienstzeit
beendet, besteht der Anspruch auf Abfertigung über-
dies nur dann, wenn das Dienstverhältnis seitens des
Angestellten unter Einhaltung jener Kündigungsfrist
und jenes Kündigungstermines aufgekündigt wird,
den der Dienstgeber aufgrund des Dienstvertrages

oder mangels einer Vereinbarung aufgrund des § 20
Abs 2 des Angestelltengesetzes einzuhalten hätte.

(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstver-
hältnisses Versorgungsleistungen, wie Pensionszu-
schüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendun-
gen vom Arbeitgeber oder einer von ihm ganz oder
teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen wäh-
rend des Abfertigungszeitraumes. (Das ist die Anzahl
der Abfertigungsmonate, die gemäß § 23 Abs 1 des
Angestelltengesetzes aufgrund der Dienstzeit als An-
gestellter vorgesehen ist.) Bestehende, gemäß § 23
des Angestelltengesetzes zulässige Vereinbarungen,
die eine Anrechnung von Versorgungsleistungen auf
Abfertigungsansprüche vorsehen oder die bei Zahlung
einer Versorgungsleistung den gänzlichen oder teil-
weisen Wegfall der Abfertigung vorsehen, gelten auch
für den Abfertigungsanspruch im Sinne des Abs 1.
Derartige Vereinbarungen können auch in Hinkunft
abgeschlossen werden.
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§ 9b Anrechnung des Karenzurlaubes (§ 15MSchG bzw § 2 EKUG) und Abfertigung
nach Entbindung (§ 23a AngG)

Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Dienstver-
hältnisses im Sinne des MSchG, EKUG oder VKG wer-
den für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer
des Krankenentgeltanspruches und die Urlaubsdauer
bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten,
soweit Karenzen (Karenzurlaube) für das zweite bzw
folgende Lebensjahre des Kindes in Anspruch genom-
men werden bis zu insgesamt höchstens 22 Monaten,
angerechnet.
Für die Bemessung der Höhe der Abfertigung und die
Voraussetzung der fünfjährigen Dienstzeit gem
§ 23a Abs 3 AngG werden Karenzen (Karenzurlaube)
im Sinn des vorigen Absatzes bis zum Höchstausmaß
von insgesamt zehn Monaten angerechnet.
Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Dauer
des Dienstverhältnisses, wobei Karenzen (Karenzur-
laube) im obigen Sinn einzurechnen sind.
Diese Regelung gilt für Karenzurlaube ab dem 1. 11.
2000. Soweit Karenzurlaube nach der bis 31. 10.
2000 geltenden Fassung des § 9b bis zum jeweils ge-
nannten Höchstausmaß angerechnet wurden, erfolgt
keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienstver-
hältnisses.

Die folgenden Bestimmungen gelten ab 1. November 2003

Sofern eine Elternkarenz bis längstens zum zweiten
Geburtstag des Kindes beansprucht wurde, hat der
Arbeitgeber im sechsten oder fünften Monat vor dem
Ende der Karenz den in Karenz befindlichen Elternteil
an die zuletzt bekannt gegebene Adresse schriftlich
zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die Karenz en-
det.
Wird diese Verständigung unterlassen, und erfolgt
kein Austritt gem § 23a Abs 3 bzw 4 AngG, kann
der/die Arbeitnehmer/in bis zu vierWochen nach einer
nachgeholten Verständigung im obigen Sinn die Arbeit
antreten (spätestens mit Ablauf des Anspruchs auf
Kinderbetreuungsgeld) oder binnen zwei Wochen
nach dieser Verständigung den Austritt erklären; in
diesem Fall besteht Anspruch auf Abfertigung gem
§ 23a Abs 3 und 4 AngG, sofern nicht das BMVG An-
wendung findet.
Die Unterlassung der Dienstleistung zwischen dem
Ende der gesetzlichen Karenz und dem Wiederantritt
im Sinne der obigen Bestimmung gilt als nicht pflicht-
widrig. Es besteht kein Kündigungsschutz über den
gesetzlichen Anspruch hinaus.
Diese Regelung gilt für Karenzen, die nach dem 31. 5.
2004 enden.

§ 9c Anrechnung von ArbeiterInnenvordienstzeiten

(1) Die im Unternehmen unmittelbar vor der Über-
nahme ins Angestelltenverhältnis zurückgelegten
Dienstzeiten als ArbeiterInnen (nicht als Lehrling)
sind für die Bemessung der Dauer des Krankenent-
geltanspruches gemäß § 8 Abs 1 und 2 AngG bis zu ei-
nem Höchstausmaß von 10 Jahren anzurechnen.

(2) Die im Unternehmen unmittelbar vor der Über-
nahme ins Angestelltendienstverhältnis zurückgeleg-
ten Dienstzeiten als ArbeiterInnen (nicht als Lehrling)
sind für die Bemessung der Kündigungsfrist anzurech-
nen. Die Anrechnung gilt für Kündigungen, die ab
1. 12. 1998 ausgesprochen werden.
(gilt ab 1. November 1998)

§ 10 Gehaltszahlung im Todesfall

(1) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des An-
gestellten gelöst und hat das Angestelltenverhältnis
länger als ein Jahr gedauert, so ist das Gehalt für
den Sterbemonat und den folgenden Monat weiterzu-
zahlen. Hat das Dienstverhältnis im Zeitpunkt des To-
des länger als 5 Jahre gedauert, so ist das Gehalt für
den Sterbemonat und die beiden folgenden Monate
weiterzuzahlen.
Hatte der Angestellte im Zeitpunkt des Todes keinen
oder nur einen verringerten Entgeltanspruch, so ist

hinsichtlich des Sterbemonates das Gehalt in voller
Höhe nur für den ab dem Todesfall laufenden restli-
chen Monatsteil zu leisten.

(2) Für die Dauer einer Gehaltsfortzahlung im Sinne
des Abs 1 sind auch die aliquoten Teile des gebühren-
den 13. und 14. Monatsgehaltes zu leisten.
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(3) Anspruchsberechtigt sind die gesetzlichen Erben,
zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflich-
tet war.

(4) Besteht neben dem Anspruch auf Weiterzahlung
des Gehaltes nach Abs 1 bis 3 auch ein gesetzlicher
Anspruch auf eine Auszahlung im Sterbefall bzw ein
Anspruch nach Abs 5 oder 6, so kann nur einer der bei-
den Ansprüche geltend gemacht werden.
Hinweis: Siehe Anmerkung 3, Seite 33

(5) Sind unter den gesetzlichen Erben, zu deren Er-
haltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war, Min-
derjährige, die zum Zeitpunkt des Todes des Ange-
stellten das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, so erhöht sich der Anspruch gemäß § 23 Abs 6
des Angestelltengesetzes auf die volle Abfertigung.
Dies gilt auch, wenn derartige gesetzliche Erben das
18. Lebensjahr vollendet haben, jedoch in einem Aus-
bildungsverhältnis stehen und gemäß § 2 lit b) Famili-
enlastenausgleichsgesetz Anspruch auf Familienbei-
hilfe besteht. Der letzte Satz ist auch anzuwenden,

wenn das Ausbildungsverhältnis wegen einer Ferial-
praxis unterbrochen wird und in diesem Zeitraum kei-
ne Familienbeihilfe gewährt wird. Die Abfertigung ge-
bührt in diesen Fällen den gesetzlichen Erben, zu de-
ren Erhaltung der Erblasser im Zeitpunkt des Todes
verpflichtet war, und der Witwe oder dem Witwer ge-
meinsam und wird unter diesen nach Köpfen zu glei-
chen Teilen aufgeteilt. Keinesfalls gebührt im Todesfall
insgesamt mehr als die volle Abfertigung.

(6) Ist ein Ehegatte, jedoch kein minderjähriger An-
gehöriger im Sinne des Abs 5 zumZeitpunkt des Todes
des Angestellten vorhanden, erhöht sich der Anspruch
auf die halbe Abfertigung gemäß § 23 Abs 6 des Ange-
stelltengesetzes auf 70 % der vollen Abfertigung.
Dieser Anspruch besteht, gleichgültig, ob der überle-
bende Ehegatte zum Zeitpunkt des Todes des Ange-
stellten unterhaltsberechtigt war oder nicht. Voraus-
setzung ist jedoch, dass die Ehe zum Zeitpunkt des
Ablebens des Angestellten 3 Jahre gedauert hat.

§ 10a Berücksichtigung von ArbeiterInnenvordienstzeiten für die Bemessung
der Abfertigung

Für die Berücksichtigung von Zeiten als ArbeiterIn
oder Lehrling beim selben Dienstgeber gelten die Be-
stimmungen des Arbeiterabfertigungsgesetzes vom
23. 2. 1979, BGBl Nr 107/79, sowie die darin enthalte-
ne Abänderung des Angestelltengesetzes. Der § 10a
in der bis zum 31. 10. 1984 geltenden Fassung gilt
für jene Fälle weiter, in denen ein Abfertigungsan-

spruch aufgrund §§ 9, 9a und 9b Abs 2 dieses Kollek-
tivvertrages zusteht oder die Anwendung des § 10a in
der genannten Fassung in Verbindungmit dem jeweils
geltenden Kollektivvertrag für die ArbeiterInnen zu ei-
nem günstigeren Ergebnis führt.
Hinweis: Siehe Anmerkung 4, Seite 33

§ 11 Weihnachtsremuneration (13. Monatsgehalt)

Hinweis: Siehe Protokoll, Seite 31

(1) Allen Angestellten ist spätestens am 30. Novem-
ber eines jeden Kalenderjahres eine Weihnachtsre-
muneration in der Höhe des Novembergehaltes aus-
zubezahlen.
Überstundenentlohnungen sind hiebei nicht einzube-
ziehen.

(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein
Monatsgehalt (Fixum) beziehen, erhalten als Weih-
nachtsremuneration einen Betrag in der Höhe des No-
vembergehaltes (-fixums). In jenen Fällen, in denen
kein oder ein geringeres Monatsgehalt (Fixum) als
das jeweilige Mindestgrundgehalt vereinbart ist, ge-
bührt als Weihnachtsremuneration ein Betrag in der
Höhe des jeweiligen Novembermindestgrundgehal-

tes. In diesem Fall sind im Kalenderjahr fällige Provi-
sionen bzw Provisionsakontierungen auf die Weih-
nachtsremuneration bzw die Differenz zwischen Mo-
natsgehalt (Fixum) und Weihnachtsremuneration an-
rechenbar. Für den Jahresbezugsvergleich gemäß
§ 16 gilt eine so anrechenbare Provision weiterhin
als anrechenbar.*)

(3) Lehrlingen gebührt zum gleichen Termin als Weih-
nachtsremuneration ein Betrag in Höhe der im No-
vember ausbezahlten Lehrlingsentschädigung. Bei
Angestellten, die während des Kalenderjahres ihre
Lehrzeit vollendet haben, setzt sich die Weihnachtsre-
muneration aus dem aliquoten Teil der letzten monat-
lichen Lehrlingsentschädigung und aus dem aliquoten
Teil des Novembergehaltes zusammen.
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(4) Den während des Kalenderjahres eintretenden
oder austretenden Angestellten (Lehrlingen) gebührt
der aliquote Teil.

*) Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsver-
gleich im Sinne des § 16 letzter Satz zu beachten. Dieser Jahresbe-
zugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer
der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, auf eine Weih-
nachtsremuneration in der Höhe eines Monatsgehaltes (Fixums)
unberührt.

§ 12 14. Monatsgehalt

Hinweis: Siehe Protokoll, Seite 31

(1) Neben dem 13. Monatsgehalt (Weihnachtsremu-
neration) gemäß § 11 gebührt allen Angestellten ein-
mal in einem Kalenderjahr ein 14. Monatsgehalt.
Lehrlinge erhalten als 14. Zahlung einen Betrag in
der Höhe der monatlichen Lehrlingsentschädigung.
Bei Angestellten, die während des Kalenderjahres ihre
Lehrzeit vollenden, setzt sich das 14. Monatsgehalt
aus dem aliquoten Teil der monatlichen Lehrlingsent-
schädigung und aus dem aliquoten Teil des Angestell-
tengehaltes zusammen.

(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein
Monatsgehalt (Fixum) beziehen, erhalten als 14. Zah-
lung einen Betrag in der Höhe ihres Monatsgehaltes
(Fixums). In jenen Fällen, in denen kein oder ein ge-
ringeres Monatsgehalt (Fixum) als das jeweilige Min-
destgrundgehalt vereinbart ist, gebührt als 14. Zah-
lung ein Betrag in der Höhe des jeweiligen Mindest-
grundgehaltes. In diesem Fall sind im Kalenderjahr
fällige Provisionen bzw Provisionsakontierungen auf
die 14. Zahlung bzw die Differenz zwischen Monatsge-
halt (Fixum) und 14. Zahlung anrechenbar. Für den
Jahresbezugsvergleich gilt eine so anrechenbare Pro-
vision weiterhin als anrechenbar.*)

(3) Der Berechnung des 14. Monatsgehaltes ist je-
weils das im Monat der Auszahlung gebührende Mo-
natsgehalt (Lehrlingsentschädigung, Fixum) zugrun-
de zu legen. Überstundenentlohnungen sind hiebei
nicht einzubeziehen. Bei Lehrlingen, die voraussicht-
lich während eines Kalenderjahres ihre Lehrzeit been-
den und denen noch während ihrer Lehrzeit das
14. Monatsgehalt auszuzahlen ist, ist zunächst das
14. Monatsgehalt unter Zugrundelegung der Lehr-
lingsentschädigung im Monat der Auszahlung zu be-
rechnen. Vollendet der Lehrling während des Kalen-
derjahres seine Lehrzeit und setzt er dann seine
Dienstleistung bei der Firma als Angestellter fort, so
ist der Restbetrag (gemäß Abs 1) bei Antritt eines wei-
teren Urlaubes als Angestellter, spätestens aber ge-
meinsam mit der Weihnachtsremuneration, auszube-
zahlen. Bei Berechnung dieses Restbetrages ist einer-
seits von der im Monat der Auszahlung des 14. Mo-
natsgehaltes (Lehrlingsentschädigung) gebührenden
Lehrlingsentschädigung, andererseits von dem im

Monat der Auszahlung dieses Restbetrages gebühren-
den Monatsgehalt auszugehen.

(4) Das 14. Monatsgehalt ist bei Antritt eines gesetz-
lichen Urlaubes auszuzahlen. Werden im Kalenderjahr
mehrere Urlaubsteile konsumiert, so gebührt das
14. Monatsgehalt bei Antritt des längeren Urlaubstei-
les; bei gleichen Urlaubsteilen ist es mit Antritt des
ersten Urlaubsteiles fällig. Regelungen, nach denen
die Auszahlung des 14. Monatsgehaltes ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt der Urlaubskonsumierung ein-
heitlich für alle Angestellten an einem bestimmten
Stichtag erfolgte, bleiben unberührt; desgleichen
kann eine solche Auszahlungsweise auch künftighin
durch Betriebsvereinbarungen festgelegt werden.
Spätestens ist das 14. Monatsgehalt jedoch am
30. September eines jeden Jahres fällig.

(5) Den während des Kalenderjahres eintretenden
oder austretenden Angestellten (Lehrlingen) gebührt
der aliquoteTeil entsprechend der im Kalenderjahr zu-
rückgelegten Dienstzeit. Angestellten (Lehrlingen),
die während des Kalenderjahres eintreten und bis
zum 31. Dezember noch nicht urlaubsberechtigt sind,
ist der aliquote Teil des 14. Monatsgehaltes für dieses
Kalenderjahr gemeinsam mit der gebührenden Weih-
nachtsremuneration auszuzahlen. Angestellten
(Lehrlingen), die das 14. Monatsgehalt bereits erhal-
ten haben, aber noch vor Ablauf des Kalenderjahres
ausscheiden, ist der verhältnismäßig zu viel bezahlte
Anteil, der auf den restlichen Teil des Kalenderjahres
entfällt, bei der Endabrechnung in Abzug zu bringen.

(6) Soweit Betriebe bereits ein 14. Monatsgehalt oder
unter welchem Titel immer sonstige über das 13. Mo-
natsgehalt hinausgehende Sonderzuwendungen leis-
ten, können diese auf das nach obigen Bestimmungen
zu gewährende 14. Monatsgehalt angerechnet wer-
den.

(7) Auf der Produktion beruhende Leistungs-, Erspar-
nis- oder Erfolgsprämien, die einmal oder mehrmals
jährlich ausgezahlt werden, ferner echte Bilanzgelder,
die nur an einzelne Angestellte für die Mitarbeit bei der
Bilanzerstellung gewährt werden, gelten nicht als an-
rechenbare Sonderzuwendungen im Sinne des Abs 6.
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*) Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsver-
gleich im Sinne des § 16 letzter Satz zu beachten. Dieser Jahresbe-
zugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer

der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, auf einen Ur-
laubszuschuss (14. Gehalt) in der Höhe eines Monatsgehaltes (Fi-
xums) unberührt.

§ 12a Sonderbestimmung für teilzeitbeschäftigte Angestellte
(Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes

Abfertigung bei Übertritt von Vollzeitbeschäftigung in Teilzeitbeschäftigung)

(1) Vergütungen für Arbeitsstunden, die über die ver-
einbarte Arbeitszeit hinausgehen, sind mit dem
Durchschnitt der letzten 12 Kalendermonate vor dem
Auszahlungsmonat in das 13. und 14. Monatsgehalt
einzubeziehen. Hat das Dienstverhältnis noch nicht
12 Monate gedauert, ist der Durchschnitt des Zeitrau-
mes seit Beginn des Dienstverhältnisses zugrunde zu
legen.
Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Betriebsrat
errichtet ist, durch Einzelvereinbarung, kann verein-
bart werden, dass anstelle obiger Regelung ein Tei-
lungsfaktor für die Berechnung der Grundvergütung
der über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden
Arbeitsstunden tritt. Dieser Teilungsfaktor ist unter
sinngemäßer Anwendung der Berechnungsart des
§ 5 Abs 2 erster und zweiter Satz (für Vollzeitbeschäf-
tigte) zu berechnen. Solche Regelungen sind schrift-
lich festzuhalten.

(2) Für Angestellte im Sinne dieses Rahmenkollektiv-
vertrages, die während des Kalenderjahres von einer
Vollbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung oder
umgekehrt übertreten, setzt sich das 13. und 14. Mo-
natsgehalt jeweils aus dem der Dienstzeit im Kalen-
derjahr entsprechenden Teil des 13. und 14. Monats-
gehaltes vor dem Übertritt und dem entsprechenden
Teil nach dem Übertritt (Auszahlungsmonat) zusam-
men.
Wurde das 14. Gehalt bereits vor demÜbertritt ausge-
zahlt, ist eine Nachrechnung zum Zeitpunkt der Aus-
zahlung der Weihnachtsremuneration vorzunehmen,
wobei die Differenz nachgezahlt wird bzw der zu viel
erhaltene Betrag mit der Weihnachtsremuneration
gegenverrechnet wird oder zurückzuzahlen ist.

(3)Wird mit dem Angestellten innerhalb von 5 Jahren
(bis 31. Oktober 1990: innerhalb von 3 Jahren) vor
Beendigung des Angestelltenverhältnisses anstelle ei-
ner Vollbeschäftigung eine Teilzeitbeschäftigung als
Angestellte(r) vereinbart, ist das Entgelt aus der Voll-
beschäftigung bei Berechnung der Abfertigung nach
folgenden Grundsätzen zu berücksichtigen:
Es ist die Zahl der Abfertigungsmonate aufgrund der
Gesamtdienstzeit als Angestellte(r) zu ermitteln. Da-
nach ist das aliquote Verhältnis von Teilzeit- und Voll-
beschäftigungszeit innerhalb des gesamten Arbeits-
verhältnisses festzustellen. Die Anzahl der Monats-

entgelte ist gemäß dem so ermittelten Verhältnis auf-
zuteilen. Entsprechend dieser Aufteilung sind dann
unter Zugrundelegung der monatlichen Berechnungs-
grundlagen nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung die
Abfertigungsanteile zu ermitteln und die Gesamtab-
fertigung festzustellen. Zur Ermittlung der Berech-
nungsgrundlage für Vollbeschäftigung ist das letzte
Monatsentgelt aufgrund der Teilzeitbeschäftigung
entsprechend aufzuwerten (im Verhältnis tatsächli-
cher Stundenzahl pro Woche zur Normalarbeitszeit
bei Beendigung des Dienstverhältnisses). Das so auf-
gewertete Monatsentgelt verringert sich jedoch um
jene Erhöhung des Monatsgehaltes, die im Zusam-
menhang mit der Umstellung auf Teilzeit erfolgte und
in dieser begründet war.
(Berechnungsbeispiel siehe Anmerkung 5, Seite 34)

Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Betriebsrat
errichtet ist, durch Einzelvereinbarung, können
gleichwertige andere Regelungen über die Berück-
sichtigung von Vollzeitbeschäftigung abgeschlossen
werden.
Sollte eine gesetzliche Regelung betreffend Abferti-
gung bei Übertritt von Vollzeit- in Teilzeitbeschäfti-
gung erfolgen, werden Gespräche über eine entspre-
chende Abänderung dieses Kollektivvertrages aufge-
nommen.

Absatz 3 gilt nicht für jene Fälle, in denen bei Übertritt
in Teilzeitbeschäftigung eine Abfertigung erfolgt.

Absatz 3 gilt sinngemäß für jene Fälle, in denen eine
Verringerung einer Teilzeitbeschäftigung vereinbart
wird (gilt für Beendigungen von Dienstverhältnissen
nach dem 31. 10. 1997).

Absatz 3 gilt für Beendigungen von Dienstverhältnis-
sen nach dem 31. Oktober 1989.

Die Ausdehnung auf 5 Jahre im Absatz 3 gilt für Been-
digungen von Dienstverhältnissen nach dem 31. Ok-
tober 1990.

(4) Geringere Normalarbeitszeiten als die kollektiv-
vertragliche Normalarbeitszeit gelten dann nicht als
Teilzeit, wenn sie für den ganzen Betrieb oder Be-
triebsteile gelten und nicht erheblich von der betrieb-
lichen Normalarbeitszeit abweichen.
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§ 12b Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes

Vergütungen im Sinne des § 6 des Rahmenkollektiv-
vertrages (zum Beispiel Nacht- und Nachtschichtzu-
schläge), sonstige aufgrund von Zusatzkollektivver-
trägen für die Angestellten gewährten Zuschläge für
Mehrschichtarbeit sowie Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen, die den Angestellten aufgrund ei-
nes Kollektivvertrages oder einer aufgrund einer kol-
lektivvertraglichen Ermächtigung abgeschlossenen
Betriebsvereinbarung gewährt werden, sind in die Be-

rechnungsgrundlagen des 13. und 14.Monatsgehaltes
einzubeziehen.
Soweit in den Fachkollektivverträgen nichts anderes
geregelt ist, sind derartige Entgeltsteile mit dem
Durchschnitt der letzten 3 Kalendermonate zu berück-
sichtigen. Durch Betriebsvereinbarungen können
auch andere Berechnungszeiträume vereinbart wer-
den.

§ 12c Urlaubsentgelt

(1) Sind regelmäßige Überstunden gemäß § 2 Abs 2,
2. Satz des Generalkollektivvertrages über den Begriff
des Urlaubsentgeltes bei Bemessung des Urlaubsent-
geltes mit zu berücksichtigen, so gelten Überstunden
dann als regelmäßig, wenn sie in mindestens 7 der
letzten 12 Kalendermonate vor Urlaubsantritt geleis-
tet worden sind. Für die Ermittlung des Durchschnittes
sind die letzten 12 Kalendermonate heranzuziehen.
Kalendermonate, in denen überwiegend Krankheit,
Urlaub oder sonstige bezahlte Dienstverhinderungen
vorliegen, sind sowohl für die Ermittlung der Regelmä-
ßigkeit als auch für die Berechnung des Überstunden-
durchschnittes auszuscheiden. Um die ausgeschiede-

nen Monate ist der Rückrechnungszeitraum zu verlän-
gern.

(2) Bestehen vor In-Kraft-Treten dieses Kollektivver-
trages (1. November 1991) in den Betrieben andere
Rückbetrachtungszeiträume für die Regelmäßigkeit
und die Durchschnittsberechnung als 7 bzw 12 Kalen-
dermonate, dann bleiben diese Regelungen weiterhin
aufrecht. Derartige Regelungen können auch in Zu-
kunft im Einvernehmen mit dem Betriebsrat einge-
führt werden. Bestehende und im Sinne dieses Absat-
zes künftig abgeschlossene Betriebsvereinbarungen
über die Berechnung des Urlaubsentgeltes gelten als
Betriebsvereinbarung im Sinne des ArbVG.

§ 13 Behaltepflicht

(1) Kaufmännische Lehrlinge und technische Zeich-
nerlehrlinge müssen nach ordnungsgemäßer Beendi-
gung der Lehrzeit noch sechs Monate als Angestellte
beschäftigt werden; wenn diese Behaltezeit nicht mit
dem Letzten eines Kalendermonates endigt, ist sie
auf diesen zu erstrecken.

(2)Will der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit dem
Angestellten nicht über die Behaltezeit hinaus fortset-
zen, so hat er es mit vorhergehender sechswöchiger

Kündigungsfrist zum Ende der in Abs 1 bestimmten
Behaltezeit zu kündigen.

(3) Durch einvernehmliche Erklärung der zuständi-
gen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
der Landesexekutive der Gewerkschaft der Privatan-
gestellten kann die Behaltepflicht bei Vorliegen der
Voraussetzungen gemäß § 18 Abs 2 und 3 des Berufs-
ausbildungsgesetzes verkürzt werden.

§ 13a Information bei befristeten Dienstverhältnissen

Gibt der/die Angestellte im Laufe eines befristeten
Dienstverhältnisses keine Äußerung ab, das Dienst-
verhältnis nicht über die Befristung hinaus fortsetzen

zu wollen, bzw besteht nicht von vornherein Klarheit
darüber, dass eine Verlängerung des befristeten
Dienstverhältnisses nicht beabsichtigt ist, ist die Ab-
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sicht, ein mit Ablaufdatum befristetes Dienstverhält-
nis vonmehr als 2-monatiger Dauer (einschließlich ei-
nes allfälligen Probemonates) nicht über den Ablauf-
zeitpunkt hinaus fortzusetzen, dem (der) Angestellten
spätestens 2 Wochen vor Fristablauf mitzuteilen.
Erfolgt die Mitteilung nicht oder verspätet, ist das auf
den Zeitraum von 3 Tagen entfallende Gehalt über

das mit Fristablauf beendete Dienstverhältnis hinaus
als Ersatz für nicht konsumierte Freizeit für Postensu-
che zu bezahlen.
§ 13a gilt für Dienstverhältnisse, die nach dem 31. 10.
1995 beginnen.

§ 14 Diensterfindungen

Der Dienstgeber hat Anspruch auf Anbietung einer
von einem Angestellten während des Bestandes des
Dienstverhältnisses gemachten Diensterfindung im
Sinne des § 7 Abs 3 des österreichischen Patentgeset-
zes.
Er muss dazu innerhalb einer Frist von drei Monaten
vom Tag der Anbietung an Stellung nehmen und erklä-
ren, ob er sie für sich in Anspruch nehmen will; bis zur
Anmeldung der Patentrechte ist der Dienstgeber zur
absoluten Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet.

Er hat im Falle der Inanspruchnahme die im Gesetz
vorgesehene Entschädigung an den Erfinder zu ent-
richten und alle auflaufenden Patentgebühren zu be-
zahlen. Auf Verlangen des Dienstnehmers muss der
Erfinder bei der Eintragung in das Patentregister ge-
nannt werden, auch dann, wenn der Dienstgeber als
Anmelder erscheint. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des österreichischen Patentgesetzes und die
gemäß diesemGesetz getroffenen Einzelvereinbarun-
gen.

§ 14a Verbesserungsvorschläge

Über die Vergütung für Verbesserungsvorschläge können Betriebsvereinbarungen gemäß § 29 Arbeitsverfas-
sungsgesetz abgeschlossen werden.

§ 14b Ausbildungskosten

Über Vereinbarungen betreffend die Rückerstattung von Ausbildungskosten ist der Betriebsrat über dessen Auf-
forderung zu informieren.

§ 15 Allgemeine Bestimmungen über die Verwendungsgruppen

(1) Die Angestellten werden nach Art ihrer vorwie-
gend ausgeübten Tätigkeit in die in § 19 vorgesehe-
nen Verwendungsgruppen eingereiht.

(2) Die Einreihung in die Verwendungsgruppen wird
von der Firmenleitung unter Mitwirkung des Betriebs-
rates vorgenommen. Die Einreihung in die Verwen-
dungsgruppe, die Anzahl der angerechneten Verwen-
dungsgruppenjahre und die Höhe des Gehaltes sowie
alle weiterhin eintretenden Veränderungen sind dem
Angestellten mittels Dienstzettels bekannt zu geben.
Hinweis: Siehe Anmerkung 7, Seite 35

(2a) Praxiszeit:
Bei Angestellten, die noch keine Angestelltentätigkeit
verrichtet haben, kann in Verwendungsgruppe II wäh-
rend der ersten 6 Monate, in Verwendungsgruppe III
und IV während der ersten 9 Monate durch Vereinba-
rung das Mindestgrundgehalt im 1. und 2. Verwen-
dungsgruppenjahr um bis zu 5 % unterschritten wer-
den. Diese Praxiszeit wird durch im Betrieb verbrachte
Ausbildungszeiten oder im Rahmen einer Verwendung
im Sinne des Angestelltengesetzes verkürzt.
(gilt ab 1. Mai 1997)

– 20 –



(3) Innerhalb einer Verwendungsgruppe ist das dem
Angestellten gebührende monatliche Mindestgrund-
gehalt durch die Zahl der anrechenbaren Verwen-
dungsgruppenjahre bestimmt.
In der Verwendungsgruppe I sind 3 Gehaltsstufen
(2 Biennien) vorgesehen. Nach Vollendung des 6. Ver-
wendungsgruppenjahres wird der Angestellte unter
Anwendung der Umstufungsregel des § 15 Abs 11 in
die VG II umgestuft. Erfolgt diese Umstufung nach
Vollendung des 4. Verwendungsgruppenjahres in der
VG I, bleibt der bisherige Vorrückungsstichtag durch
die Umstufung in die VG II unberührt.
In den Verwendungsgruppen II bis Va und M I bis
M III, M IV sind 7 Gehaltsstufen (6 Biennien) vorgese-
hen, in Verwendungsgruppe VI 5 Gehaltsstufen
(4 Biennien).
Ab 1.Mai 1997 wird eine Verwendungsgruppe IVa und
Va eingeführt.

(4) Als Verwendungsgruppenjahre gelten jene Zei-
ten, die ein Dienstnehmer in einer bestimmten Ver-
wendungsgruppe beziehungsweise vorWirksamkeits-
beginn dieses Kollektivvertrages mit der einer be-
stimmten Verwendungsgruppe entsprechenden Tä-
tigkeit als Angestellter im Sinne des Angestelltenge-
setzes verbracht hat. Nachgewiesene Zeiten in einer
höheren Verwendungsgruppe sind auch in niedrigeren
Verwendungsgruppen anzurechnen.

(5)Die im Unternehmen vor der Übernahme ins Meis-
terverhältnis zurückgelegten Vordienstzeiten als Vor-
arbeiterIn sind zur Hälfte, jedoch nur bis zu einem
Höchstausmaß von 5 Jahren als Verwendungsgrup-
penjahre für diejenige Verwendungsgruppe anzurech-
nen, in die der Meister zuerst eingestuft wird.
Diese Anrechnung kommt in gleicher Höhe zur An-
wendung,wennein(e) Angestellte(r) ab dem1. Jänner
1971 von der Verwendungsgruppe M I in die Verwen-
dungsgruppe M II umgestuft wurde beziehungsweise
wird. Für die Anrechnung der VorarbeiterInnenjahre
ist Abs 9 nicht anzuwenden. Dieser Absatz gilt mit
Ausnahme des zweiten Satzes auch für jene Meister,
die bereits vor dem 1. Jänner 1971 ins Angestellten-
verhältnis übernommen wurden.

(6) Es wird empfohlen, Dienstzeiten als Beamter oder
Angestellter im öffentlichen Dienst auch als Verwen-
dungsgruppenjahre anzurechnen, sofern die frühere
Tätigkeit den Merkmalen des Angestelltengesetzes
entsprach und diese frühere Tätigkeit überdies ihrer
Natur nach geeignet war, dem Angestellten für seine
jetzige Verwendung brauchbare Fähigkeiten und
Kenntnisse zu vermitteln.

(6a) Bei Dienstgebern im Ausland verbrachte Vor-
dienstzeiten sind bei geeignetem – erforderlichenfalls
übersetztem – Nachweis unter denselben Vorausset-
zungen wie die im Inland zurückgelegten Vordienst-

zeiten im Sinne der Absätze 4 und 9 als Verwendungs-
gruppenjahre anzurechnen (gilt für alle ab 1. 11. 1999
vorzunehmenden Einstufungen).

(7) Zeiten des Präsenzdienstes im Sinne des österrei-
chischenWehrgesetzes, BGBl Nr 305/1990, sowie des
Zivildienstes im Sinne des österreichischen Zivil-
dienstgesetzes, BGBl Nr 679/1986, während deren
das Angestelltendienstverhältnis bestanden hat, sind
ab 1. 1. 1992 nach Maßgabe des § 8 Arbeitsplatzsiche-
rungsgesetzes, BGBl Nr 683/1991, als Verwendungs-
gruppenjahre anzurechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt
geleistete Präsenzdienstzeiten werden voll angerech-
net.

(8) Elternkarenzen (Karenzurlaube) im Sinne der ge-
setzlichen Bestimmungen sind nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen anzurechnen, wenn sie im lau-
fenden Arbeitsverhältnis in Anspruch genommen wer-
den:

• Elternkarenzen, die am 1. 11. 2011 oder später be-
gonnen haben, werden im Ausmaß von insgesamt
bis zu 10 Monaten je Kind als Beschäftigungsgrup-
penjahre angerechnet.

• Elternkarenzen, die vor dem 1. 11. 2011 begonnen
haben, werden im Höchstausmaß von insgesamt
bis zu 10 Monaten angerechnet.

Nimmt ein Elternteil für dasselbe Kindmehrere Eltern-
karenzen in Anspruch, werden dafür höchstens 10Mo-
nate je Kind bzw für Elternkarenzen, die bis zum
31. 10. 2011 enden, höchstens 10 Monate insgesamt
angerechnet.
Diese Höchstgrenzen gelten auch für Elternkarenzen
nach Mehrlingsgeburten.
(Abs 8 idF ab 1. November 2011)

(9) Für die Anrechnung von Verwendungsgruppen-
jahren ist es ohne Belang, ob diese bei einem oder
bei verschiedenen Dienstgebern verbracht wurden.
Verwendungsgruppenjahre, die ein Angestellter aus
früheren Dienstverhältnissen bei einem anderen
Dienstgeber nachweist, werden jedoch bei der Einrei-
hung in eine bestimmte Verwendungsgruppe nur im
Höchstausmaß von 8 Verwendungsgruppenjahren an-
gerechnet. Voraussetzung für die Anrechnung ist je-
doch, dass der Angestellte diese Zeiten der Firmenlei-
tung schon beim Eintritt bekannt gibt und tunlichst so-
fort, spätestens aber innerhalb von zwei Monaten,
durch entsprechende Zeugnisse oder sonstige Ar-
beitspapiere nachweist.

(10)Wenn ein Angestellter infolge Ansteigens der An-
zahl seiner Verwendungsgruppenjahre in eine höhere
Mindestgehaltsstufe seiner Verwendungsgruppe vor-
zurücken hat, tritt die Gehaltserhöhung am Ersten
des Monats ein, in dem er die erhöhte Anzahl der Ver-
wendungsgruppenjahre erreicht.
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(11) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungs-
gruppe sind dem Angestellten jene Verwendungs-
gruppenjahre anzurechnen, die er allenfalls aus frühe-
ren Dienstzeiten für diese neue Verwendungsgruppe
nachgewiesen hat. Bei Angestellten, deren tatsächli-
ches Gehalt dem bisher erreichten Mindestgrundge-
halt entspricht, erfolgt die Einstufung in das nächsthö-
here Mindestgrundgehalt der neuen Verwendungs-
gruppe unter Anrechnung der diesem Mindestgrund-
gehalt entsprechenden Verwendungsgruppenjahre.
Bei Angestellten, bei denen das tatsächliche Gehalt
darüber liegt, ist § 3 des Zusatzkollektivvertrages
über die Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe
anzuwenden.
Überdies darf in der neuen Verwendungsgruppe das
jeweilige Mindestgrundgehalt des Angestellten jenes

Mindestgrundgehalt nicht unterschreiten, das er beim
Verbleiben in der bisherigen Verwendungsgruppe
durch Zeitvorrückung beziehungsweise durch Neu-
festsetzung der Mindestgrundgehälter erreichen wür-
de.

(11a) Die Bestimmungen des Abs 11 wurden durch
Kollektivverträge über die Zeitvorrückung innerhalb
der Verwendungsgruppe ergänzt.

(12) Wenn ein Angestellter in einer Verwendungs-
gruppe die Höchstzahl der dort vorgesehenen Ver-
wendungsgruppenjahre erreicht hat, soll im Fall von
Leistungssteigerung nach weiterer Tätigkeit in der
gleichen Verwendungsgruppe eine angemessene Ge-
haltserhöhung vorgenommen werden.

§ 15a Kollektivvertragliche Mindestgrundgehälter für teilzeitbeschäftigte
Angestellte

Bei teilzeitbeschäftigten DienstnehmerInnen, soweit
sie diesem Rahmenkollektivvertrag unterliegen, ist
das bei voller kollektivvertraglicher Normalarbeitszeit
zustehende kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt
durch den für den jeweiligen Fachverbandsbereich

geltenden Teiler für die Normalarbeitsstunde zu teilen
und dann der so ermittelte Wert mit jener Zahl zumul-
tiplizieren, die sich aus der vereinbarten Stundenzahl
(Monatsstunden, Wochenstunden mal 4,33) ergibt.

§ 16 Anrechnung auf das Mindestgrundgehalt

(1) Sozialzulagen (Familien-, Hausstand-, Frauen-
und Kinderzulagen), Provisionen sowie jene Remune-
rationen, durch die die dem Angestellten zustehenden
Ansprüche gemäß § 11 (Weihnachtsremuneration)
und § 12 (14. Monatsgehalt) überschritten werden,
sind auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar. In sol-
chen Fällen ist am Ende des Kalenderjahres zu prüfen,
ob der Jahresbezug des Angestellten der Summe der
in den 12 Monaten des Kalenderjahres jeweils gebüh-
renden Mindestgrundgehälter plus dem Zweifachen
des Dezember-Mindestgrundgehaltes entspricht; ist

dies nicht der Fall, so ist der Differenzbetrag am Jah-
resende nachzuzahlen.

(2) Nicht anrechenbar sind Remunerationen, durch
die die oben genannten Ansprüche gemäß § 11 (Weih-
nachtsremuneration) und § 12 (14. Monatsgehalt)
überschritten werden, insofern sie das Ausmaß eines
Monatsgehaltes nicht überschreiten. In solchen Fällen
ist nur der das Ausmaß eines Monatsgehaltes über-
schreitendeTeil der Remuneration (Sonderzahlungen)
auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar.

§ 16a Ein- bzw Austritt während eines Kalendermonats

Beginnt das Dienstverhältnis nicht am Monatsersten,
jedoch am ersten betriebsüblichen Arbeitstag eines
Monats, steht das ungekürzte Monatsgehalt zu; Glei-

ches gilt sinngemäß bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses.
(gilt ab 1. November 1999)
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§ 17 Bezüge der Aufsichtsorgane

Die Bezüge der Angestellten, deren Tätigkeit vorwie-
gend und regelmäßig in der Beaufsichtigung, Führung
und Anweisung von Arbeitergruppen besteht, wie Auf-
seher, Werkmeister, Montageleiter und dergleichen
(nicht aber untergeordnete Aufsichtspersonen), müs-
sen den kollektivvertraglichen oder tariflichen Spit-
zenlohn (nicht Akkordlohn) der höchsten ihnen unter-
stellten Arbeiterkategorien wie folgt übersteigen:

Aufseher um ........................................ 15 %
Meister und Montageleiter um ................... 20 %
Obermeister um .................................... 25 %

Der Bezug der Meister, Steiger, Montageleiter, Ober-
meister und Obersteiger muss mindestens den Ak-
kordrichtsatz beziehungsweise Gedingerichtlohn der
unterstellten ArbeiterInnen erreichen.

§ 18 Lehrlinge, Vorlehre, Integrative Berufsausbildung

a)Diemonatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlin-
ge im Sinne des § 2 Abs 1 beträgt ab 1. November
2019 im

Tabelle I Tabelle II

1. Lehrjahr € 627,44 € 839,70
2. Lehrjahr € 841,24 € 1.128,04
3. Lehrjahr € 1.138,88 € 1.403,14
4. Lehrjahr € 1.539,95 € 1.630,95
* Gilt für Lehrlinge in Lehrberufen, in denen eine mehr als
dreijährige Lehrzeit in den geltenden Ausbildungsvor-
schriften vorgesehen ist.

Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis
nach dem 1. November 1990 nach Vollendung des
18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprü-
fung beginnt.

b) Zeiten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften auf
die Lehrzeit angerechnet werden, gelten als zurückge-
legte Lehrzeit im Sinne obiger Einstufung (bei Anrech-
nung von zum Beispiel 12 Monaten auf die Lehrzeit ist
eine Einstufung im 2. Lehrjahr vorzunehmen).

c) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule be-
stimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschul-
pflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehr-
ling so zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass
dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des In-
ternats entspricht, die volle Lehrlingsentschädigung
verbleibt.
(Gilt für Internatsaufenthalte, die ab 1. Juli 1992 be-
ginnen. Bis zu den angeführten Zeitpunkten hatten
70 % der Lehrlingsentschädigung zu verbleiben.)

d) Bei Verlängerung eines Lehrverhältnisses gem § 8b
Abs 1 BAG idF BGBl I 79/2003 werden für die Bemes-
sung der Höhe der Lehrlingsentschädigung die Lehr-
jahre aliquot im Verhältnis zur Gesamtlehrzeit verlän-

gert; ergeben sich Teile von Monaten, gebührt für das
ganze Monat die höhere Lehrlingsentschädigung.
Bei nachträglicher Verlängerung bleibt das der Lehr-
lingsentschädigung zugrunde liegende Lehrjahr so
lange unverändert, bis sich nach dem vorstehenden
Satz Anspruch auf die Lehrlingsentschädigung eines
höheren Lehrjahres ergibt.
Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer
Teilqualifizierung gem § 8b Abs 2 BAG idF BGBl I 79/
2003 gebührt die Lehrlingsentschädigung des ersten
Lehrjahres. Nach einem Jahr erhöht sich dieser An-
spruch um ein Drittel der Differenz zwischen der Lehr-
lingsentschädigung für das erste Lehrjahr und jener
für das zweite Lehrjahr, nach zwei Jahren um ein wei-
teres Drittel dieser Differenz.
Arbeitnehmer/innen, die eine Vorlehre im Sinne des
§ 8b BAG absolvieren, erhalten im 1. Jahr eine monat-
liche Lehrlingsentschädigung in Höhe des für das
1. Lehrjahr angeführten Satzes, danach eine monatli-
che Lehrlingsentschädigung in Höhe von € 708,23 ab
1. November 2019. Wird die Vorlehre (einschließlich
der Berufsschule) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei
späterer Absolvierung einer Lehrausbildung im glei-
chen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens
im Ausmaß des 1. Lehrjahres anzurechnen. Besteht
kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere
Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein
als die während der Vorlehre zuletzt bezahlte.

Anrechnung von integrativer Berufsausbildung
Wird die Vorlehre oder teilqualifizierte Lehrausbildung
(einschließlich der Berufsschule im Sinne der Anforde-
rungen des BAG) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei
späterer Absolvierung einer Lehrausbildung im glei-
chen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens
im Ausmaß des 1. Lehrjahres anzurechnen. Besteht
kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere
Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein
als die während der Vorlehre zuletzt bezahlte.
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§ 18 lit c) gilt sinngemäß für Arbeitnehmer/innen, die
eine integrative Berufsausbildung (auch Vorlehre) ab-
solvieren.
(Abs d gilt ab 1. November 2003)

§ 18a Praktikanten*)

Für Pflichtpraktikanten im Sinn des § 2 Abs 2 lit b) (Be-
zeichnungsänderung von Ferialpraktikanten auf
Pflichtpraktikanten ab 1. 11. 1998, vom Geltungsbe-

reich dieses Kollektivvertrages ausgenommen) sind
Vergütungen unter Mitwirkung des Betriebsrates fest-
zusetzen.

§ 19 Verwendungsgruppenschema – Mindestgrundgehälter

(In der ab 1.November 1999 geltenden Fas-
sung)

(1) Die bei den Verwendungsgruppen angeführten
Tätigkeitsbezeichnungen gelten nur als Beispiele für
gleichwertige Tätigkeiten und können durch in einzel-
nen Industriegruppen übliche Tätigkeitsbezeichnun-
gen für die gleiche oder ähnliche Verwendungsart er-
setzt werden. Derartige zusätzliche Vereinbarungen
können nicht firmenweise, sondern nur durch die in
§ 22 genannten zuständigen Organisationen abge-
schlossen werden.

(2) Im Zweifel ist die Auslegung des Begriffes „Groß-
betrieb” im Sinne der Verwendungsgruppe VI Fach-
verbandsverhandlungen vorbehalten.

(3) Die Höhe der für die einzelnen Verwendungsgrup-
pen geltenden monatlichen Mindestgrundgehälter
wird für die Fachverbandsbereiche jeweils in eigenen
Gehaltsordnungen festgelegt.

Verwendungsgruppe I

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die schematische oder mechani-
sche Arbeiten verrichten, die als einfache Hilfs-
arbeiten zu werten sind.

Kaufmännische, administrative und technische Ange-
stellte:
Zum Beispiel:
Hilfs- und Servicekräfte in Büro, Werkstätte, Registra-
tur, Magazin, Lager, Versand (zB MaschinschreiberIn-
nen nach Konzept, WerkstättenschreiberInnen bzw
LohnschreiberInnen, KopistInnen);
Eingeben von EDV-Daten während der Anlernzeit
(höchstens jedoch für die Dauer von 3 Monaten).

Verwendungsgruppe II

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die einfache, nicht schematische
oder mechanische Arbeiten nach gegebenen
Richtlinien und genauer Arbeitsanweisung ver-
richten, für die in der Regel eine kurze Einarbei-
tungszeit erforderlich ist. Auch während der
Einarbeitungszeit ist die Einreihung in die vor-
stehende Gruppe durchzuführen.

Angestellte der Verwendungsgruppe I nach
Vollendung des 6. Verwendungsgruppenjahres
in I.

(Letzter Satz gilt ab 1. Mai 1997)

Kaufmännische und administrative Angestellte:
Zum Beispiel:
Schreibkräfte,
FakturistInnen mit einfacher Verrechnung,
TelefonistInnen mit Auskunftserteilung (Info-, Help-
desk),
WerkstättenschreiberInnen, die für größere Abteilun-
gen oder mit vielseitigen Arbeiten beschäftigt sind,
qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte in Sekretariat,
Büro, Betrieb, Lager und Versand,
qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte, die auch Bu-
chungsarbeiten durchführen, soweit sie nicht auch ei-
ne der in VwGr. III genannten Buchhaltungsarbeiten
ausführen,
LohnrechnerInnen (das sind Angestellte, die ohne
Rücksicht darauf, ob sie die Tätigkeit eines Lohn-
schreibers/einer Lohnschreiberin ausüben, auch die
vorgeschriebenen Lohnsätze, Lohnabzüge und Lohn-
zuschläge errechnen und einsetzen, wenn sie diese
Tätigkeit unter Anleitung von Angestellten einer höhe-
ren Verwendungsgruppe ausführen),
InkassantInnen,
VerkäuferInnen im Detailgeschäft,
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Tätigkeiten in der Datenerfassung zur Eingabe bzw
Übertragung von Daten auf Datenträger, einschließ-
lich der Prüfung der eingegebenen Daten.

Technische Angestellte:
Zum Beispiel:
Technische ZeichnerInnen im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,
QualitätsprüferInnen (Werkstoff, Werkstück) im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,
Krankenpflegehilfsdienste.

Verwendungsgruppe III

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien
und Weisungen technische oder kaufmännische
Arbeiten im Rahmen des ihnen erteilten Auftra-
ges selbstständig erledigen.

Kaufmännische und administrative Angestellte:
Zum Beispiel:
ÜbersetzerInnen,
SekretärInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
Schreibkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmalemit
besonderer Verwendung, insbesondere mit einer ver-
wendeten Fremdsprache,
Bürokräfte bzw SachbearbeiterInnen im Sinne obiger
Tätigkeitsmerkmale (insbesondere Rechnungswesen,
Controlling, Einkauf, Verkauf, Logistik, Produktion,
Personal- und Qualitätswesen),
Lohn- und GehaltsverrechnerInnen (das sind Ange-
stellte, die über die Arbeit eines Lohnrechners/einer
Lohnrechnerin hinaus die Lohn- und Gehaltslisten
auszahlungsreif gestalten und allenfalls die im Lohn-
büro erforderlichen Nacharbeiten, zum Beispiel Ab-
rechnungmit Sozialversicherungsträgern, Finanzamt,
durchführen),
TelefonistInnen mit regelmäßiger Auskunftserteilung
in mindestens einer Fremdsprache,
Helpdesk-MitarbeiterInnen im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale mit inhaltlichen und fachlichen Bera-
tungsaufgaben,
KassierInnen in Betrieben mit einer Gesamtbeschäf-
tigtenzahl bis zu 50 DienstnehmerInnen oder solche,
die einem Hauptkassier/einer Hauptkassierin unter-
stehen,
StatistikerInnen,
MagazineurInnen,
ExpedientInnen (ausgenommen PostexpedientIn-
nen),
RegistraturleiterInnen,
Programmiertätigkeiten im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale,
Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
NetzwerkadministratorInnen im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale,
VertreterInnen,
VerkäuferInnen

im Detailgeschäft mit besonderen Fachkenntnissen
oder Fremdsprachen,
Krankenpflegepersonal im Sinne obiger Tätigkeits-
merkmale.

Technische Angestellte:
Zum Beispiel:
Technische ZeichnerInnen (HilfskonstrukteurInnen)
im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
TeilkonstrukteurInnen,
TechnikerInnen (einschließlich Inbetriebnahme-,
Wartungs- und Servicebereich, Planung, Engineering
und Qualitätswesen),
ArbeitsvorbereiterInnen,
Ablauf-(Termin-)KoordinatorInnen und Nachkalku-
lantInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
ZeitnehmerInnen,
QualitätsprüferInnen (Werkstoff, Werkstück, Mate-
rial) mit einschlägigen Fachkenntnissen im Sinne obi-
ger Tätigkeitsmerkmale.

Verwendungsgruppe IV

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die schwierige Arbeiten verant-
wortlich selbstständig ausführen, wozu beson-
dere Fachkenntnisse und praktische Erfahrun-
gen erforderlich sind. Ferner Angestellte, die re-
gelmäßig und dauernd mit der Führung, Unter-
weisung und Beaufsichtigung von Angestellten-
gruppen (zwei bis fünf Angestellte, worunter
sich Angestellte der Verwendungsgruppe III
befinden müssen) beauftragt sind.

Kaufmännische und administrative Angestellte:
Zum Beispiel:
ÜbersetzerInnen mit mehr als einer verwendeten
Fremdsprache,
SekretärInnen, die auch schwierige Sachbearbeiter-
Innen-(ReferentInnen-)Tätigkeiten selbstständig
ausführen,
selbstständige BuchhalterInnen bis Rohbilanz (in Be-
trieben mit einer Gesamtbeschäftigtenzahl bis zu
50 DienstnehmerInnen auch BilanzbuchhalterInnen),
selbstständige KassierInnen in Betrieben mit mehr als
50 DienstnehmerInnen,
HauptkassierInnen,
selbstständige EDV-SpezialistInnen (zB Program-
miererInnen, SystemanalytikerInnen, SpezialistIn-
nen für Datenschutz und Netzwerksicherung),
NetzwerkadministratorInnen im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale,
Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
SachbearbeiterInnen im Versand (VersandleiterIn-
nen) im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
VertreterInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale,
SachbearbeiterInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerk-
male (insbesondere Rechnungswesen, Einkauf, Ver-
kauf, Logistik, Produktion, Personal- und Qualitätswe-
sen),
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selbstständige FilialleiterInnen,
HauptmagazineurInnen.

Technische Angestellte:
Zum Beispiel:
KonstrukteurInnen,
TechnikerInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale
(einschließlich Inbetriebnahme-, Wartungs- und Ser-
vicebereich, Planung, Engineering und Qualitätswe-
sen),
technische SachbearbeiterInnen im Sinne obiger Tä-
tigkeitsmerkmale (zB technische Ein- und Verkäufer-
Innen, Helpdesk-MitarbeiterInnen),
selbstständige ArbeitsvorbereiterInnen im Sinne obi-
ger Tätigkeitsmerkmale,
selbstständige Ablauf-(Termin-)PlanerInnen im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,
selbstständige Vor- und NachkalkulantInnen im Sinne
obiger Tätigkeitsmerkmale,
EntwicklungstechnikerInnen,
Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerk-
male,
Controller und RevisorInnen im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale,
AuditorInnen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale.

Verwendungsgruppe IVa

(gilt ab 1. Mai 1997)

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte der Verwendungsgruppe IV, die in
erheblichem Ausmaß, jedoch nicht überwie-
gend, Tätigkeiten der Verwendungsgruppe V
verrichten.

Anmerkung: Unter erheblichem Ausmaß ist ein Drittel der
Normalarbeitszeit des/der Angestellten anzusehen.

Verwendungsgruppe V

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte, die Arbeiten erledigen, die beson-
ders verantwortungsvoll sind, selbstständig
ausgeführt werden müssen, wozu umfangrei-
che, überdurchschnittliche Berufskenntnisse
und mehrjährige praktische Erfahrungen erfor-
derlich sind. Ferner Angestellte, die regelmäßig
und dauernd mit der verantwortlichen Führung,
Unterweisung und Beaufsichtigung von größe-
ren Angestelltengruppen (über fünf Angestell-
te, von denen entweder einer der Verwendungs-
gruppe IV oder mehrere der Verwendungsgrup-
pe III angehören müssen) beauftragt sind.

Kaufmännische und administrative Angestellte:
Zum Beispiel:
BilanzbuchhalterInnen,
StellvertreterInnen von Angestellten der Verwen-
dungsgruppe VI,
LeiterInnen des Personalbüros,

EinkäuferInnen, die mit dem selbstständigen Ankauf
der wesentlichen Vormaterialien (zB Rohstoffe) be-
auftragt sind, soweit diese Tätigkeit eine Qualifikation
im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordert,
Angestellte im Verkauf, die mit der weitgehend ab-
schlussreifen Vermittlung bzw dem Abschluss von Ge-
schäften beauftragt sind, welche aufgrund ihres
Schwierigkeitsgrades sowie aufgrund ihrer Bedeutung
für das Unternehmen besondere Qualifikation im Sin-
ne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordern,
EDV-LeiterInnen mit umfassender Verantwortung für
die gesamte Informationstechnologie,
selbstständige EDV-SpezialistInnen mit besonderen
Fachkenntnissen und umfassender Aufgabenstellung
einschließlich der EDV-Organisationsentwicklung,
SystemanalytikerInnen, die aufgrund ihrer besonde-
ren Qualifikation (System- und Organisationskennt-
nisse) umfassende und schwierige Organisationsab-
läufe für die Programmierung vorbereiten,
Betriebsärzte/Betriebsärztinnen,
DolmetscherInnen (DiplomdolmetscherInnen, Mag.
phil.) in mehrjähriger, besonders verantwortungsvol-
ler Verwendung, die aufgrund ihres Schwierigkeits-
grades eine besondere Qualifikation und spezifische
Branchenkenntnisse erfordert.

Technische Angestellte:
Zum Beispiel:
leitende KonstrukteurInnen,
SachbearbeiterInnen für besondere Entwicklungsauf-
gaben,
VertreterInnenmit besonderen technischen Kenntnis-
sen,
technische Ein- und VerkäuferInnen mit besonderen
Fachkenntnissen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkma-
le,
Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerk-
male,
LeiterInnen des Controllings im Sinne obiger Tätig-
keitsmerkmale.

Verwendungsgruppe Va

(gilt ab 1. Mai 1997)

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte der Verwendungsgruppe V, die in
erheblichem Ausmaß, jedoch nicht überwie-
gend, Tätigkeiten der Verwendungsgruppe VI
verrichten.

Anmerkung: Unter erheblichem Ausmaß ist ein Drittel der
Normalarbeitszeit des/der Angestellten anzusehen.

Verwendungsgruppe VI

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte mit umfassenden Kenntnissen und
Erfahrungen in leitenden, das Unternehmen in
ihrem Wirkungsbereich entscheidend beein-
flussenden Stellungen. Ferner Angestellte mit
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verantwortungsreicher und schöpferischer Ar-
beit.

Zum Beispiel:
ProkuristInnen, soweit sie eingestuft werden,
Betriebsleiter

in Großbetrieben (siehe
§ 19 Abs 2, Seite 24)

Chefingenieure
Chefkonstrukteure
leitende Chemiker

9>>>=
>>>;

LeiterInnen der gesamten EDV in Unternehmungen
mit Großanlagen bei umfassender integrierter Anwen-
dung.

Gruppe Meister

Verwendungsgruppe M I

Hilfsmeister, Betriebsaufseher

Verwendungsgruppe M II

Meister

– ohne abgeschlossene Fachschule

– mit abgeschlossener Fachschule oder der Tätigkeit
entsprechender abgeschlossener facheinschlägiger
Meister- bzw Konzessionsprüfung.

Fachschulen:
Zwei- oder mehrjährige Werkmeisterschulen. Zwei-
(nach Auswirkung des Schulorganisationsgesetzes
1962: drei-) oder mehrjährige technische Fachschu-
len. Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten
mit Reifeprüfung.
Unter nachstehenden Voraussetzungen gelten jedoch
Werkmeisterkurse als Fachschule im Sinne der Meis-
tergruppe II:
Es muss sich um Werkmeisterkurse der Arbeiterkam-
mern oder der Wirtschaftsförderungsinstitute der
Handelskammern handeln, sie müssen eine vierse-
mestrige Studiendauer mit mindestens 8 Wochen-
stunden im Durchschnitt der Kursdauer aufweisen
und in einer der Dienstverwendung des Angestellten
einschlägigen Fachrichtung liegen.
Als Schulen im Sinne des Verwendungsgruppensche-
mas sind nur öffentliche Lehranstalten oder Privat-
lehranstalten mit Öffentlichkeitsrecht anzuerkennen.
Die entsprechende Schulbildung ist durch ein Zeugnis
über den erfolgreichen Abschluss nachzuweisen.

Verwendungsgruppe M III

Obermeister

§ 19a Telearbeit

Telearbeit ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer möglich. Telearbeit liegt
dann vor, wenn der Arbeitsplatz eines (einer) Ange-
stellten in eine außerbetriebliche Arbeitsstätte, insbe-
sondere die Wohnung, verlegt wird und die Verwen-
dung neuer Kommunikationstechnologie für die Tätig-
keit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte bestim-
mend ist.
Für die Telearbeit ist eine ausdrückliche Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu treffen,
die schriftlich (Vertrag oder Dienstzettel) festzuhalten

ist. Über die Bedingungen der Telearbeit können Be-
triebsvereinbarungen abgeschlossen werden. Inso-
weit keine Betriebsvereinbarung besteht, sind Verein-
barungen insbesondere über Arbeitsstätte, Arbeits-
zeit, Arbeitsmittel, allfällige Aufwandserstattungen,
Haftungsregelungen, über den Kontakt zum Betrieb
und eine Beendigung der Telearbeit zu treffen.
Ein von den Kollektivvertragspartnern ausgearbeite-
ter Dienstzettel ist dabei zugrunde zu legen.
Hinweis: Siehe Ergänzender Dienstzettel für Telearbeit,
Seite 41

§ 19b Brille für Bildschirmarbeit

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabetas-
tatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger ei-
ne funktionelle Einheit bilden und bei denen die Arbeit
mit dem Bildschirmgerät und die Arbeitszeit am Bild-
schirmgerät bestimmend für die gesamte Tätigkeit
sind.

(2)Wenn die Verwendung einer besonderen Brille mit
spezieller Sehkorrektur für die Tätigkeit am Bild-
schirmgerät vom Augenarzt verordnet wird, sind

vom Dienstgeber jene notwendigen Kosten zu über-
nehmen, die über die gegebenenfalls von einem Sozi-
alversicherungsträger getragenen Leistungen hinaus-
gehen.
Für den Kostenersatz ist der der Sachleistung der
Krankenversicherungsträger zugrunde gelegte Stan-
dard (ohne Rücksicht auf einen Selbstbehalt) maß-
geblich.
Diese Regelung gilt für ab dem 1. Jänner 1991 anzu-
schaffende Brillen.
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§ 19c Dienstjubiläen

Siehe Zusatzkollektivvertrag, Seite 47

§ 20 Sondervereinbarungen und Arbeitsordnungen

(1)Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages kön-
nen, soweit sie Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern regeln, durch Betriebsver-
einbarung oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben
noch beschränkt werden. Sondervereinbarungen
sind, sofern sie der Kollektivvertrag nicht ausschließt,
nur gültig, soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger

sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv-
vertrag nicht geregelt sind. (§ 3 Abs 1 des Arbeitsver-
fassungsgesetzes.)

(2) Arbeitsordnungen können nur mit Zustimmung
des Betriebsrates abgeändert werden.

§ 21 Einstellungsbeschränkungen

(1) Als Volontäre dürfen nur Personen eingestellt wer-
den, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und eine
mindestens zweijährige Fachschule oder sechsklassi-
ge Mittelschulbildung nachweisen.

(2) Als Volontäre können nicht Personen eingestellt
werden, die nach abgeschlossener Fachschulbildung
oder nach Ablegung der 1. Staatsprüfung an einer
Hochschule ein halbes Jahr Praxis in ihrem Beruf zu-
rückgelegt haben.

(3) Im Übrigen dürfen Volontäre nur nach Maßgabe
folgender Bestimmungen eingestellt werden:

Betriebe mit weniger als 10 Ange-
stellten ................................. kein Volontär
Betriebe mit 10 bis 34 Angestellten 1 Volontär
Betriebe mit 35 bis 70 Angestellten 2 Volontäre
Betriebe mit mehr als 70 Angestell-
ten ...................................... 3 % der

Angestelltenzahl

§ 22 Fachverbandsverhandlungen

(1) Um den in den einzelnen Fachverbänden beste-
henden Sonderverhältnissen Rechnung zu tragen,
sind die Fachverbände und die diesen entsprechenden
gewerkschaftlichen Fachgruppen berechtigt, unter
der Führung der Bundessektion Industrie und der Zen-
trale der Sektion Industrie und Gewerbe des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der
Privatangestellten, Sonderverhandlungen über fol-
gende Gegenstände zu führen:

a) Reisekosten und Aufwandsentschädigungen sowie
Trennungskostenentschädigungen. Wenn Fach-
verbandsverhandlungen über diesen Gegenstand
binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an, zu
welchem seitens des Fachverbandes oder der Ge-
werkschaft die Einleitung von Verhandlungen be-
gehrt worden ist, zu keinem Erfolg führen, können

Betriebsvereinbarungen gemäß § 29 Arbeitsver-
fassungsgesetz abgeschlossen werden.

b) Interpretationen der Verwendungsgruppen.

c) Fachliche Besonderheiten hinsichtlich branchen-
üblicher Sonderentlohnungen und Sonderbegüns-
tigungen.

d) Verhandlungen über die Höhe der für die einzelnen
Verwendungsgruppen geltenden monatlichen Min-
destgrundgehälter und über die Höhe der effekti-
ven Monatsgehälter.

e) Regelung des Verwendungsgruppenschemas und
der monatlichen Mindestgrundgehälter sowie der
effektiven Mindestgehälter der Gruppe „Meister”.

f) Regelungen betreffend die Arbeitszeit.
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(2) Für die Betriebe des Bundeslandes Vorarlberg sind
zu Verhandlungen über die vorher in lit d) und e) ge-
nannten Angelegenheiten unternehmerseits die Sek-
tion Industrie der Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft für Vorarlberg beziehungsweise deren Fach-

gruppen zuständig. Diese sind auch – abweichend
von der Bestimmung des § 3 Abs 6 letzter Satz – für
den Ausspruch und die Entgegennahme von Kündi-
gungen solcher, das Bundesland Vorarlberg betreffen-
der Vereinbarungen zuständig.

§ 23 Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich
aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben,
hat sich auf Antrag jedes Kollektivvertragspartners ein
paritätischer, aus je drei Vertretern der vertragschlie-

ßenden Organisationen zusammengesetzter Aus-
schuss zu befassen, dessen Mitglieder tunlichst dem
Kreis der an den Verhandlungen über diesen Kollektiv-
vertrag Beteiligten zu entnehmen sind.

§ 24 Aufhebung geltender Vorschriften, Günstigkeitsklausel

1) Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages
treten mit Ausnahme der in Abs 2 genannten Kollek-
tivverträge bisher geltende kollektivvertragliche Re-
gelungen außer Kraft.

Weitergeltung bestehender kollektivvertragli-
cher Sonderregelungen
(2) Sämtliche am 31. Oktober 1991 geltende Ge-
haltsordnungen im Sinne des § 19 Abs 3, die in Kollek-
tivverträgen betreffend effektive Monatsgehälter ent-
haltenen Regelungen und die für das Bundesland Vor-
arlberg geltenden kollektivvertraglichen Mindestge-
haltsregelungen sowie nachstehende kollektivver-
tragliche Sonderregelungen bleiben für ihren Gel-
tungsbereich weiterhin in Kraft.

7. a) Der Zusatzkollektivvertrag vom 29. April 1958
(in der jeweils gültigen Fassung) für die Ange-
stellten der dem Verband der Milchindustrie
angehörenden Wiener Molkereibetriebe, be-
treffend Zusatzregelung für Sonn- und Feier-
tagsarbeit.

f) Der Zusatzkollektivvertrag vom12. Dezember
1990 (in der jeweils gültigen Fassung) betref-
fend Auslandsdienstreisen.

g) Der Zusatzkollektivvertrag vom 24. Oktober
1984 (in der jeweils gültigen Fassung) für die
Angestellten der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie, betreffend Reisekosten- und Auf-
wandsentschädigung, Trennungskostenent-
schädigung und dergleichen.

13. Der Zusatzkollektivvertrag vom 7. November
1983 (in der jeweils gültigen Fassung) betreffend
Kilometergeld.

14. Der Zusatzkollektivvertrag vom 5. November
1981 (in der jeweils gültigen Fassung) betreffend
die Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe.

16. Die Kollektivverträge betreffend Arbeitszeitrege-
lungen in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere
Übungen und Vereinbarungen bleiben unberührt.

Die Nummerierung ergibt sich aus einer Gesamt-Auflis-
tung aller Rahmen-KV-Branchen.

Wien, am 1. November 1991
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Präsident: Der Generalsekretär:

Abg z NR

Ing. Leopold Maderthaner DDr. Karl Kehrer

SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Obmann: Der Syndikus:

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim Dr. Friedrich Placek

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

Die Vorsitzende: Der Zentralsekretär:

Eleonora Hostasch Hans Sallmutter

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE

Der Vorsitzende: Der leitende Sektionssekretär:

Erwin Reichhardt Ing. Walter Laichmann
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PROTOKOLL

Authentische Interpretation zu den §§ 11und 12 desRahmenkollektivvertrages
für Angestellte der Industrie

(Globalrunde)

Zeiten des Dienstverhältnisses ohne Entgeltanspruch
vermindern nicht den Anspruch auf Sonderzahlungen,
ausgenommen in den gesetzlich ausdrücklich ange-
führten Fällen (zB §§ 14/4 und 15/2 MSchG, 10 APSG,
119/3 ArbVG). Für Zeiten des ungerechtfertigten
Fernbleibens von der Arbeit stehen keine Sonderzah-
lungen zu. Für Zeiten des freiwillig vereinbarten Ent-
falls der Dienstleistung ohne Entgelt kann der Entfall

der Sonderzahlungen vereinbart werden (ausgenom-
men für unbezahlten Urlaub für Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen iS des § 118 ArbVG über die
dort vorgesehene Dauer hinaus). Erhält der Dienst-
nehmer aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
vollen Entgeltersatz (einschließlich Sonderzahlungen)
entfällt insoweit der Anspruch gegen den Dienstgeber.

18. September 1995

BILDUNGSKARENZ

Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner zur Bildungskarenz
(§ 11 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz)

für den Bereich der Fachverbände der Globalrunde

Die Kollektivvertragspartner kommen überein, das
durch Gesetz eingeführte neue Instrument der Bil-
dungskarenz durch gemeinsame Empfehlungen zu
unterstützen.
Die Einzelheiten der Bildungskarenz sollen betrieblich
durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. Der Zu-
gang zu den Maßnahmen der Bildungskarenz soll in-
nerbetrieblich so geregelt werden, dass eine weitest
mögliche Übereinstimmung zwischen den Unterneh-
menszielen und einer entsprechenden im Betrieb um-
setzbaren Ausbildung mit dem Bildungs- und Qualifi-
kationsinteresse der Arbeitnehmer erreicht wird.
In diesem Sinne sollen in erster Linie Karenzierungen
zur Ausbildung unterstützt werden, bei denen auf-
grund der Ausbildungsinhalte und der Ausbildungszeit
eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass nach Be-
endigung der Ausbildung eine Verbesserung des Bil-
dungs- und Qualifikationsniveaus vorliegt.

Die Kollektivvertragspartner sind darin einig, die Mög-
lichkeiten der Bildungskarenz insbesondere bei Wie-
dereinstieg in eine berufliche Tätigkeit vorzusehen.
Bestehende Kündigungsschutzbestimmungen sollen
dabei auch während der Bildungskarenz aufrecht er-
halten werden.
Der Arbeitgeber soll Anträge der Arbeitnehmer auf Bil-
dungskarenz genehmigen und eine entsprechende
Vereinbarung abschließen, wenn das betriebliche In-
teresse nicht nachteilig berührt wird und aufgrund
der Ausbildung eine Gewähr dafür besteht, dass die
facheinschlägige Weiterbildung im Unternehmen ver-
wendbar ist.
In diesem Fall soll das Unternehmen nach einer zu
vereinbarenden Weiterverwendungszeit allfällig auf-
gelaufene Kosten für Sozialversicherung und sonstige
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bildungs-
karenz übernehmen. Unter diesen Voraussetzungen
soll die Karenzzeit auch bei Ansprüchen, die sich nach
der Dienstzeit richten, angerechnet werden.

Wien, am 19. Oktober 1998

Sektion Industrie
der Wirtschaftskammer Österreich

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner zu Aus- undWeiterbildung

für den Bereich der Fachverbände der Globalrunde

Die Kollektivvertragspartner betonen die Wichtigkeit
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Betrie-
be und der Arbeitnehmer/innen. Sie empfehlen, Bil-
dungsinteressen der Arbeitnehmer/innen zu fördern
und betrieblich mögliche Rücksicht zu nehmen. Sie
heben hervor, dass die diskriminierungsfreie Einbezie-

hung gerade von Frauen in Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen ein wichtiges gemeinsames Anliegen
ist. Ebenso wichtig ist es, durch rechtzeitige Weiter-
qualifizierung zur Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit älterer Arbeitnehmer/innen beizutragen.

Wien, am 28. Oktober 2003

Sparte Industrie
der Wirtschaftskammer Österreich

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten
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ERLÄUTERUNGEN

ANMERKUNG 1 ZU § 5 ABS 6

Gesetzliche Feiertage:
Auszug aus dem Arbeitsruhegesetz 1983, BGBl
Nr 144/83, § 7 Abs 2 und 3.
§ 7 Abs 2: Als Feiertage im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten folgende Tage:
1. Jänner (Neujahr),
6. Jänner (Heilige Drei Könige),
Ostermontag,
1. Mai (Staatsfeiertag),
Christi Himmelfahrt,
Pfingstmontag,
Fronleichnam,
15. August (Mariä Himmelfahrt),
26. Oktober (Nationalfeiertag),
1. November (Allerheiligen),
8. Dezember (Mariä Empfängnis),
25. Dezember (Weihnachten),
26. Dezember (Stephanstag).

§ 7 Abs 3: Für Angehörige der evangelischen Kirche
AB und HB, der altkatholischen Kirche und der Metho-
distenkirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag. Be-
zahlter Ruhetag am Versöhnungstag für Arbeitneh-
mer, die der israelitischen Glaubensgemeinschaft an-
gehören. Auszug aus den Kollektivverträgen, abge-
schlossen zwischen der Bundeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund vom 3. April 1952, 18. Februar 1953
und 30. April 1954:
Arbeitnehmer, die in Österreich wohnhaft sind und ih-
re Zugehörigkeit zur israelitischen Glaubensgemein-
schaft nachweisen, werden vom Arbeitgeber am Ver-
söhnungstag von der Arbeitsleistung freigestellt,
wenn sie dies von ihm spätestens eine Woche vorher
begehren.

ANMERKUNG 2 ZU § 7

Auszug aus dem Angestelltengesetz vom 11.Mai
1921, BGBl Nr 292, § 8 Abs 3:
Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das
Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine Person

betreffende Gründe ohne sein Verschulden während
einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung sei-
ner Dienste verhindert wird.

ANMERKUNG 3 ZU § 10 ABS 4

Im Falle des Todes des Angestellten können die an-
spruchsberechtigten Erben zwischen der in § 10 Abs 1
bis 3 dieses Kollektivvertrages vorgesehenen Weiter-
zahlung des Gehaltes und der nach § 23 Abs 6 des An-
gestelltengesetzes beziehungsweise § 10 Abs 5 und 6
dieses Kollektivvertrages bestimmten Abfertigung
wählen.
Nach dem Angestelltengesetz stehen den gesetzli-
chen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser gesetz-
lich verpflichtet war, folgende Ansprüche zu:

Nach einer ununterbrochenen Angestelltendienstzeit von

3 Dienstjahren ................ 1 Monatsentgelt,
5 Dienstjahren ................ 1 1/2 Monatsentgelte,
10 Dienstjahren ............... 2 Monatsentgelte,
15 Dienstjahren ............... 3 Monatsentgelte,
20 Dienstjahren ............... 4 1/2 Monatsentgelte,
25 Dienstjahren ............... 6 Monatsentgelte.

ANMERKUNG 4 ZU § 10a

(1) Haben Angestellte, die im gleichen Unternehmen
als ArbeiterInnen beschäftigt waren und in das Ange-
stelltenverhältnis übernommen wurden, Anspruch auf

eine Abfertigung aufgrund des Angestelltengesetzes
oder dieses Kollektivvertrages, dann erfolgt eine Be-
rücksichtigung ihrer ArbeiterInnenvordienstzeiten
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auf die Angestelltenabfertigung nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Für die Dauer der ArbeiterInnenvordienstzeit wird
der zeitliche Anspruch auf Abfertigung nach den Be-
stimmungen des jeweils bestehenden Arbeiterkollek-
tivvertrages ermittelt. Das heißt, es wird ermittelt,
auf wie viele Wochen- oder Monatslöhne der/die Ar-
beiterIn Anspruch hat.

(3) Für die Dauer der Angestelltentätigkeit wird der
zeitliche Anspruch auf Angestelltenabfertigung (Mo-
natsentgelte nach Angestelltendienstzeit laut Ange-
stelltengesetz) ermittelt.

(4) Die nach Ziffer 2 und 3 getrennt errechneten in
Wochen beziehungsweise Monaten ausgedrückten
Ansprüche werden addiert.

(5) Bei Berechnung der Arbeiterabfertigung gemäß
Ziffer 2 ist das letzte Monatsgehalt heranzuziehen.
Entgeltsteile, die über dasMonatsgehalt hinausgehen,
sind nur insofern heranzuziehen, als eine entspre-
chende Regelung im Arbeiterkollektivvertrag vorge-

sehen ist. Im Übrigen ist der Berechnung der Abferti-
gung das im letzten Monat des Angestelltendienstver-
hältnisses gebührende Entgelt zugrunde zu legen.

(6) Der Anspruch an Abfertigung ist jedoch mit jenem
Anspruch nach oben begrenzt, den der Dienstnehmer
beanspruchen könnte, wenn er die gesamte Dienst-
zeit im Unternehmen als Angestellter zurückgelegt
hätte. Die Bestimmungen der §§ 23 Abs 4 und 6 und
23a Abs 2 und 4 Angestelltengesetz sowie § 10 Abs 5
und 6 dieses Kollektivvertrages sind auf die Gesamt-
abfertigung im Sinne dieses Paragraphen anzuwen-
den.

(7) Eine Berücksichtigung der ArbeiterInnenvor-
dienstzeiten entfällt, wenn der/die ArbeiterIn beim
Übertritt in das Angestelltenverhältnis abgefertigt
wurde.

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für
Unternehmungen, bei denen günstigere betriebliche
Regelungen bestehen oder in Zukunft abgeschlossen
werden.

ANMERKUNG 5 ZU § 12a ABS 3

Berechnungsbeispiel für eine Abfertigung

Annahmen:

Dauer des gesamten Dienst-
verhältnisses: ................. 16 Jahre
davon Vollzeit: ................ 14 Jahre
Teilzeit: ......................... 2 Jahre
Kollektivvertragliche Normal-
arbeitszeit: ..................... 38,5 Stunden
Teilzeitbeschäftigung: ........ 20 Stunden pro Woche
Letztes Monatsgehalt: ........ € 726,73

1. Feststellung des gesamten Abfertigungsanspru-
ches:
6 Monatsentgelte

2. Ermittlung der prozentualen Anteile von Voll- und
Teilzeit an der Gesamtdienstzeit:
14 Jahre = 87,5 %
2 Jahre = 12,5 %

3. Übertragung der Anteile nach Pkt 2 auf die Anzahl
Abfertigungsmonate nach Pkt 1:
87,5 % = 5,25 Monatsentgelte
12,5 % = 0,75 Monatsentgelte

4. Ermittlung der Monatsbasis für Vollzeit durch Auf-
wertung des letzten Monatsgehaltes:

€ 726,73 (für 20 Stunden/Woche) : 20 x
38,5

= € 1.398,95 zuzüglich Sonderzahlungsanteile
= € 1.632,11
sowie der Monatsbasis für Teilzeit:

€ 726,73 zuzüglich Sonderzahlungsanteile
= € 847,85

5. Zuordnung der jeweiligen Monatsbasis für Voll-
und Teilzeit zur Anzahl der Abfertigungsmonate
nach Pkt 3:

€ 1.632,11 x 5,25
+ € 847,85 x 0,75
= € 9.204,47

Sind regelmäßige Entgeltsbestandteile (zB Mehrleis-
tungsstunden) zu berücksichtigen, ist wie bei einer
Abfertigung nach Vollbeschäftigung (Basis letztes Mo-
natsgehalt) vorzugehen.
Maßgeblich sind die Verhältnisse vor der Beendigung
des Dienstverhältnisses.
Wurde seinerzeit wegen der Umstellung auf Teilzeit ei-
ne relative Gehaltserhöhung (kein dem Teilzeitaus-
maß entsprechend aliquotiertes, sondern höheres Ge-
halt) vorgenommen, wäre der seinerzeitige Erhö-
hungsbetrag vom nach Pkt 4 aufgewerteten Monats-
gehalt (€ 1.398,95) abzuziehen.
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ANMERKUNG 7 ZU § 15 ABS 2

Das Muster für den Dienstzettel unter Ziffer 1 berück-
sichtigt die erforderlichen Angaben gemäß § 2 Abs 2
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG)
unbeschadet allfälliger weiterer im Einzelfall besteh-
ender arbeitsvertraglicher Vereinbarungen.
Änderungen in den imDienstzettel festgehaltenen An-
gaben, soweit nicht auf Normen verwiesen wird, sind
unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, mit-
zuteilen, wofür hinsichtlich Änderungen in Einstufung

oder Gehalt der bisherige kollektivvertragliche Dienst-
zettel gemäß § 15 Abs 2 RKV (Muster siehe Ziffer 2,
Seite 39) dienen kann.
Die Bestimmungen betreffend Dienstzettel in Kollek-
tivverträgen bleiben in ihrem jeweiligen Umfang un-
berührt. Im Übrigen wird auf § 2 AVRAG verwiesen.
Wenn ein schriftlicher Dienstvertrag alle erforderli-
chen Angaben enthält, entfällt der Anspruch auf Aus-
stellung eines Dienstzettels gemäß AVRAG.
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1) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 2 AVRAG

DIENSTZETTEL

gemäß Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz für Angestellte

1. Arbeitgeber (Name und Anschrift):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. ArbeitnehmerIn:

Herr/Frau: ............................................................................. geb. am: ....................

Anschrift: ................................................................................................................

3. Beginn des Dienstverhältnisses:
Der erste Monat gilt als Probemonat iS § 19 Abs 2 AngG*

Das Dienstverhältnis ist unbefristet / bis ............................................................ befristet.*)

4. Für die Kündigung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes bzw des
anzuwendenden Kollektivvertrages.*)

Kündigungsfrist / -termin: *) .........................................................................................

5. Gewöhnlicher Arbeits-(Einsatz-)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Arbeits-(Einsatz-)orte:

............................................................................................................................

6. Vorgesehene Verwendung:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

7. Einstufung gemäß Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten der Industrie, Gehaltsordnung für die

.............................. Industrie.

Verwendungsgruppe ...................................................................................................

Angerechnete Verwendungsgruppenjahre ..........................................................................

8. Das tatsächliche monatliche Bruttogehalt*) (Fixum)*) beträgt .................................................

Fälligkeit der Auszahlung: ............................................................................................

Allfällige sonstige Entgeltbestandteile richten sich nach anzuwendenden Kollektivverträgen* / Betriebs-
vereinbarungen*) /

aufgrund Vereinbarung* ...............................................................................................

Provisionsregelung / Prämie*) ........................................................................................

9. Das Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes richtet sich nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes
idgF und nach allfällig anzuwendenden Bestimmungen des Nachtschwerarbeitsgesetzes bzw kollektivver-
traglichen Regelungen.

Ergänzende Regelungen: *) ...........................................................................................

............................................................................................................................
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10. Die wöchentliche Normalarbeitszeit richtet sich nach dem anzuwendenden Kollektivvertrag und beträgt

.................... Stunden.*)

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt .................... Stunden (Teilzeitbeschäftigung).

Für das vorliegende Dienstverhältnis gilt das Angestelltengesetz. Weiters gelten derzeit der Rahmenkol-
lektivvertrag für Angestellte der Industrie idgF und die jeweils anzuwendenden (Zusatz)Kollektivverträge

idgF für die Angestellten der .................... Industrie.

11. Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse: ...............................................................

Weiters gelten nach Maßgabe ihres Geltungsbereiches die zwischen Betriebsinhaber/Unternehmenslei-
tung und den jeweils zuständigen Organen der gesetzlichen Arbeitnehmervertretung auf Betriebs- bzw
Unternehmensebene abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen iS des Arbeitsverfassungsgesetzes.

Diese sind gemäß Arbeitsverfassungsgesetz in ................................ zur Einsichtnahme aufgelegt.

Allfällige Unterschriften:

.......................................................... ...........................................................

................................................................................................ , am ....................

gebührenfrei gem § 2 Abs 1 AVRAG

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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2) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 15 Abs 2 RKV

DIENSTZETTEL

Herrn

Frau ................................................................................................................................

Gemäß § 15 Abs 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie werden Sie in die

Verwendungsgruppe ............................................................................................... eingereiht.

Aufgrund Ihrer Angestelltendienstzeiten werden Ihre Verwendungsgruppenjahre ab .................... gerechnet.

Das Monatsbruttogehalt beträgt € ....................

............................................................................................... , am ..............................

gebührenfrei gem § 2 Abs 1 AVRAG
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ERGÄNZENDER DIENSTZETTEL FÜR TELEARBEIT

gemäß § 19a des Rahmenkollektivvertrages

1. Zwischen der Firma (Arbeitgeber) ....................................................................................

und Herrn/Frau (Arbeitnehmer) ......................................................................................

wird Telearbeit an einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte im Sinne des § 19 des Kollektivvertrages verein-
bart.

Ort der außerbetrieblichen Arbeitsstätte: ...........................................................................

2. Normalarbeitszeit

a) Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach der betrieblichen Normalarbeitszeit.

b) Abweichend von der betrieblichen Normalarbeitszeit wird folgende Lage der Normalarbeitszeit ver-
einbart: .............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Anmerkung: Im Rahmen der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes ist auch eine andere Verteilung
der Normalarbeitszeit möglich. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bleiben aufrecht.

c) Abweichende Vereinbarung über die Erbringung der Normalarbeitszeit: .................................

......................................................................................................................

Anmerkung: Selbstbestimmte Normalarbeitszeit kann vereinbart werden, wenn der tägliche Rahmen
der Normalarbeitszeit, die Dauer und das Höchstausmaß von Übertragungsmöglichkeiten und die
Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit geregelt sind, und im Übrigen die arbeitszeitgesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten werden.

d) Die Normalarbeitszeit wird wie folgt zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Arbeitszeit aufge-
teilt.

Mehrarbeit:
Überstunden und Mehrarbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte werden nur vergütet, wenn sie aus-
drücklich angeordnet werden.

Arbeitszeitaufzeichnungen:
Alle geleisteten Arbeitszeiten sind vom Arbeitnehmer aufzuzeichnen, soweit die Arbeitszeit vom Arbeit-
nehmer bestimmt wird. Privat bedingte Unterbrechungen der Arbeitszeit sind dabei festzuhalten. Der Ar-
beitnehmer hat die Aufzeichnungen unmittelbar nach dem Monatsletzten vorzulegen.

3. Folgende Tätigkeiten werden in Telearbeit verrichtet: .............................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Folgende für die Arbeitsleistung notwendige, dem ergonomischen und sicherheitstechnischen Standard
entsprechende Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber für die Zeit der Tätigkeit an der außerbetrieblichen
Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt: .................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
Diese Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber installiert und gewartet.
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Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel nur im Rahmen der vereinbarten Telearbeit zu be-
nutzen und die Benützung durch Dritte auszuschließen.
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei Beendigung der Telearbeit bzw über Aufforderung des
Arbeitgebers dem Arbeitgeber unverzüglich zurückzustellen bzw ihm zu ermöglichen, die Arbeitsmittel zu
übernehmen.

5. Aufwandserstattung:

a) Folgende durch die außerbetriebliche Arbeitsstätte erforderlichen Aufwendungen werden dem Ange-
stellten erstattet:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

b) Der Aufwandsersatz wird, wie folgt, pauschaliert:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

6. Haftung:
Der Angestellte ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel so zu verwahren, dass eine Be-
schädigung durch Dritte möglichst ausgeschlossen ist.
Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher Weise zu achten und zu sorgen, wie dies für
den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Informationen und Passwörter sind so zu schützen, dass
Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen können.
Für Schäden, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem Betrieb der außerbe-
trieblichen Arbeitsstätte zufügt, haftet er nach den Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes.
Dies gilt auch für die im gemeinsamen Haushalt mit dem Arbeitnehmer lebenden Personen.

7. Kontakt zum Betrieb:
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Telearbeitnehmern hinsichtlich Aus- und Weiterbildungsangebot die
betrieblichen Informationen zukommen zu lassen. Der Arbeitgeber ist darüber hinaus verpflichtet, die Ar-
beitnehmer an einem vorhandenen, gemeinsamen betrieblichen Informationssystem teilnehmen zu las-
sen.

8. Beendigungsmöglichkeit der Telearbeit (gilt nur in Fällen, in denen die Telearbeit während eines auf-
rechten Angestelltenverhältnisses im Betrieb vereinbart wird und der Arbeitnehmer die Räumlichkeit für
die außerbetriebliche Arbeitsstätte zur Verfügung stellt):
Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Dienstverhältnisses von beiden Seiten unter Einhaltung einer
dreimonatigen Ankündigungsfrist eingestellt werden. Aus wichtigen Gründen, wie Verlust der Wohnung
vor diesem Zeitpunkt, verkürzt sich die Ankündigungsfrist entsprechend.

9. Sonstige Vereinbarungen: .........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

ANMERKUNGEN: Ein Dienstzettel ist nur insoweit notwendig, als die obigen Gegenstände nicht durch Betriebsvereinba-
rung geregelt sind. Der Dienstzettel kann daher überhaupt entfallen oder entsprechend verkürzt werden.
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ANHANG I

KOLLEKTIVVERTRAG
für Angestellte der Industrie

ERWEITERTE ÖFFNUNGSZEITEN – LADENSCHLUSS

Gültig ab 1.November 1991 (idF vom 4.November 2004)

KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend Arbeitsleistungen im Rahmen der Regelung der Öffnungszeiten

gemäß dem Bundesgesetz, BGBl Nr I 48/2003,

abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, Sektion Industrie, ei-
nerseits und dem Österreichischen Gewerk-

schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestell-
ten, Sektion Industrie und Gewerbe, anderer-
seits.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Kollektivvertrag gilt

räumlich: für alle Bundesländer der Republik Öster-
reich;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen, die einem Fachver-
band der Industrie angehören, soweit sie einem für
den Bereich der Industrie geltenden Rahmenkollektiv-
vertrag oder Kollektivvertrag angehören;

persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterlie-
genden Dienstnehmer und für Lehrlinge, soweit sie
dem persönlichen Geltungsbereich eines im Bereich
der Industrie geltenden Rahmenkollektivvertrages
oder Kollektivvertrages angehören.

(2) Dieser Kollektivvertrag gilt für Arbeitsleistungen
im Rahmen der Regelung der Öffnungszeiten gemäß
dem Bundesgesetz, BGBl Nr I 48/2003, zur Beratung
und Betreuung der Kunden, im Warenverkauf und für
die Tätigkeiten, die mit diesem im unmittelbaren Zu-
sammenhang stehen oder ohne die diese nicht durch-
führbar wären sowie für sonstige Arbeitsleistungen,
die vom Arbeitgeber im Zusammenhangmit der Inan-
spruchnahme der erweiterten Öffnungszeiten ver-
langt werden.

§ 2 Arbeitsleistung im Rahmen der Normalarbeitszeit und als Mehrarbeit

(1) Für Normalarbeitsstunden (innerhalb der jeweils
geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit) und für
Mehrarbeitsstunden im Sinne des Absatzes 4, die an
Werktagen von Montag bis Freitag zwischen
18.30 Uhr und 21.00 Uhr und am Samstag zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geleistet werden, wird eine
Zeitgutschrift oder Bezahlung gewährt. Die Art der Ab-
geltung (Zeitgutschrift oder Bezahlung) ist zu verein-
baren. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustan-
de, besteht Anspruch auf Bezahlung.
(Abs 1 idF ab 1. November 2004)

(2) Die Zeitgutschrift im Sinne des Abs 1 beträgt für
Arbeitsleistungen

a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 Uhr
und 20.00 Uhr ................................ 70 %

b) von Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr ...... 100 %
c) am Samstag zwischen 13.00 Uhr und

18.00 Uhr ...................................... 50 %

der in diesen Zeiträumen tatsächlich geleisteten Nor-
malarbeitsstunden bzw Mehrarbeitsstunden.
(lit c idF ab 1. November 2004)
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(3) Die Bezahlung im Sinne des Abs 1 beträgt für Ar-
beitsleistungen

a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 Uhr
und 20.00 Uhr ................................ 70 %

b) von Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr ...... 100 %
c) am Samstag zwischen 13.00 Uhr und

18.00 Uhr ..................................... 50 %
(lit c idF ab 1. November 2004)
des normalen Stundenlohnes (auszugehen ist vom für
den jeweiligen Fachverband geltenden Teiler des Mo-
natsgehaltes für die Vergütung einer Normalstunde).

(4) Soweit in den einzelnen Fachverbänden Sonder-
bestimmungen über das Ausmaß der Verkürzung der
wöchentlichen Normalarbeitszeit (Mehrarbeit) beste-
hen oder weiterhin in Kraft treten, gelten diese Be-
stimmungen für Arbeitsleistungen im Rahmen der Ab-
sätze 1 bis 3, die die tägliche oder jeweils geltendewö-
chentliche Normalarbeitszeit überschreiten, unbe-
schadet der zusätzlichen Abgeltung der Absätze 2
oder 3 mit der Maßgabe, dass eine allfällig vorgesehe-
ne über die Grundvergütung hinausgehende Abgel-
tung auf die zusätzliche Abgeltung der Absätze 2 oder
3 voll anzurechnen ist.

§ 3 Arbeitsleistung als Überstunde

Für Überstunden, die in den in § 2 genannten Zeiträu-
men geleistet werden, gelten die Bestimmungen für
Überstunden in der für den jeweiligen Fachverband

geltenden Fassung. Der Überstundenzuschlag beträgt
75 %, für Arbeitsleistungen von Montag bis Freitag ab
20.00 Uhr 100 %.

§ 4 Allgemeine Bestimmungen

(1)Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw Bezahlung im
Sinne dieses Kollektivvertrages steht für jene Arbeits-
leistungen nicht zu, die im zeitlichen Rahmen der vor
dem 1. September 1988 – aufgrund des Laden-
schlussgesetzes oder einer auf dieses Bundesgesetz
gestützten Verordnung – geltenden Offenhaltemög-
lichkeiten erbracht werden.
Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw Bezahlung im
Sinne dieses Kollektivvertrages steht für Arbeitsleis-
tungen dann und insoweit zu, als diese im Rahmen
von Öffnungszeiten erbracht werden, die die vor
dem Stichtag 1. September 1988 geltenden Offenhal-
temöglichkeiten überschreiten.

(2) Wird mit Verordnung des Landeshauptmannes an
Werktagen (Montag bis Freitag) die Öffnungszeit über
20 Uhr hinaus ermöglicht, steht der Anspruch auf Zeit-
gutschrift gem § 2 Abs 2 lit b) bzw Bezahlung gem § 2
Abs 3 lit b) zu, sofern die Regelung jener Verordnung
entspricht, die aufgrund des Art I Z 4 des Bundesge-
setzes, BGBl Nr 397/1991 (§ 6 Abs 3) bis zum In-
Kraft-Treten des ÖZG 2003 in Geltung war.

(3) Ist für Arbeitsleistungen eine Vergütung in Form
von Zeitgutschrift vereinbart, so ist dem Arbeitneh-
mer auf Verlangen der Verbrauch der Zeitgutschrift

zusammenhängend in Form von halben Tagen (bis
13.00 Uhr bzw ab 13.00 Uhr) zu gewähren.
Diese Zeitgutschriften können auch, wenn in Verbin-
dung mit Samstagarbeit freie Halbtage gegeben wer-
den, in Verbindung mit diesen bis zu ganzen Tagen
verbraucht werden.

(4) Die in diesem Kollektivvertrag vorgesehenen An-
sprüche auf Zeitgutschrift verfallen nicht.
Sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Zeitgut-
schriften nicht verbraucht, sind sie im Verhältnis 1 : 1
zu bezahlen.

(5)Die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen
der §§ 2 und 3 ist nur dann und insoweit zulässig, als
berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitneh-
mers –wie beispielsweise die Versorgung von Kindern
und Eltern, zumutbare Heimfahrtsmöglichkeiten, die
Teilnahme an Schul- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen – dieser Arbeitsleistung nicht entgegenstehen.

(6) Lehrlinge vor den letzten 12 Monaten ihrer Lehr-
zeit dürfen zur Arbeitsleistung im Rahmen der §§ 2
und 3 nicht herangezogen werden.

(7) Insbesondere sind das AZG, ARG und KJBG zu be-
achten.
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§ 5 Arbeitszeit

In jenen Fachverbänden, in denen zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens dieses Kollektivvertrages eine kürze-
re wöchentliche Normalarbeitszeit als 40 Stunden gilt
oder weiterhin in Geltung tritt, kann vorbehaltlich ei-
ner weitergehenden Regelung auf Fachverbandsebe-
ne die wöchentliche Normalarbeitszeit des Personals
von Verkaufsstellen im Sinne des Öffnungszeitenge-
setzes in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes
von 13 Wochen bis zu 44 Stunden ausgedehnt wer-
den, wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeitrau-

mes die wöchentliche Normalarbeitszeit die in den
einzelnen Fachverbänden geltende wöchentliche Nor-
malarbeitszeit im Durchschnitt nicht überschreitet.
Diese Regelung gilt für jene Fachverbände, in denen
die Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit
auf weniger als 40 Stunden nach In-Kraft-Treten die-
ses Kollektivvertrages in Geltung tritt, ab dem Gel-
tungsbeginn der kürzeren wöchentlichen Normalar-
beitszeit.

§ 6 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt am 1.November 1991 in Kraft.

Wien, am 31. Oktober 1991

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Präsident: Der Generalsekretär:

Ing. Leopold Maderthaner DDr. Karl Kehrer

SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Der Obmann: Der Syndikus:

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim Dr. Friedrich Placek

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

Die Vorsitzende: Der Zentralsekretär:

Eleonora Hostasch Hans Sallmutter

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE

Der Vorsitzende: Der leitende Sektionssekretär:

Erwin Reichhardt Ing. Walter Laichmann
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Aufgrund des § 22, Abs 1, Ziffer c, des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie wird zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Österreichs
Verband der Milchindustrie
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,

Sektion Industrie und Gewerbe,
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2

andererseits der nachstehende

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
vereinbart.

§ 1 Geltungsbereich

Der Zusatzkollektivvertrag gilt:

Räumlich: für das Bundesland Wien.

Fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband
der Milchindustrie.

Persönlich: für alle Arbeitnehmer, auf welche der
Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie
in der geltenden Fassung anzuwenden ist.

§ 2 Geltungsdauer

(1) Der Zusatzkollektivvertrag tritt betreffend § 3
rückwirkend mit 1. November 1990 und betref-
fend §§ 4 und 5 rückwirkend mit 1.November
1989 in Kraft.

(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden ver-
tragschließenden Teilen, unabhängig vom Rahmen-
kollektivvertrag für die Angestellten der Industrie, un-

ter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu
jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Brie-
fes gekündigt werden.

(3) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlun-
gen wegen Erneuerung bzw Abänderung dieses Zu-
satzkollektivvertrages geführt werden.

§ 3 Berechnungsgrundlage, Überstundengrundvergütung

(1) § 5, Abs 2, des Rahmenkollektivvertrages für die
Angestellten der Industrie vom 1. November 1991
wird wie folgt ergänzt:
In die Berechnungsgrundlage für die Überstunden-
grundvergütung und die Grundlage für die Berech-

nung der Überstundenzuschläge sind jene weiteren
Gehaltsbestandteile, die unter anderen begrifflichen
Bezeichnungen dauernd für die Normalarbeitszeit be-
zahlt werden, einzubeziehen.
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§ 4 Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage

Angestellten, die ihre Arbeiten unter besonderem, das
übliche Maß überragenden Schmutz, unter besonde-
ren Erschwernissen oder unter besonderer Gefahr
verrichten müssen (§ 68 EStG), kann eine Zulage ge-
währt werden.

Solche Zulagen sind nach Art und Umfang im Einver-
nehmen zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat in
einer Betriebsvereinbarung festzulegen.

§ 5 Jubiläumszuwendungen

(1) Für langjährige, ununterbrochene Beschäftigung
im gleichen Betrieb haben Angestellte folgende An-
sprüche auf Jubiläumszuwendungen:

Nach 25 Dienstjahren ......... 1 Monatsgehalt
Nach 35 Dienstjahren ......... 2 Monatsgehälter
Nach 40 Dienstjahren ......... 2 1/2 Monatsgehälter
Nach 45 Dienstjahren ......... 3 Monatsgehälter

Jene Angestellten, die nach dem 40. Dienstjahr ein Ju-
biläumsgeld in der Höhe von 2 1/2 Monatsgehältern
erhielten, haben nach dem 45. Dienstjahr einen An-
spruch in Höhe eines halben Monatsgehaltes.

(2)Der Anspruch auf Jubiläumsgeld entsteht mit dem
Erreichen der entsprechenden Betriebszugehörigkeit.
Diese Zuwendung ist spätestens am Ende jenes Ka-
lenderjahres fällig, in das das Dienstjubiläum fällt.
Bei Beendigung des Dienstverhältnisses nach dem
Stichtag, jedoch vor Ende des Kalenderjahres wird
die Jubiläumszuwendung mit Beendigung des Dienst-
verhältnisses fällig.
Der Tod des Angestellten nach dem Stichtag beseitigt
nicht den Anspruch auf die Jubiläumszuwendung.

(3) Innerbetriebliche Jubiläumsleistungen sind auf
die kollektivvertragliche Regelung anzurechnen.

§ 6 Schlussbestimmung und Günstigkeitsklausel

(1) Durch den Abschluss dieses Zusatzkollektivver-
trages sind die Fachverbandsverhandlungen im Sinne
des § 22 des Rahmenkollektivvertrages für Angestell-
te der Industrie vom 1. November 1991 nicht er-
schöpft und könnenweitere Zusatzverhandlungen oh-
ne Aufkündigung dieses Zusatzkollektivvertrages ge-
führt werden.

(2) Bestehende, für die Angestellten günstigere
Übungen und Vereinbarungen bleiben aufrecht.

Diese Günstigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass
nur die betreffende Regelung dieses Vertrages als
Ganzes oder die bisher bestehende Regelung als Gan-
zes angewendet werden kann. Ein Herausgreifen ein-
zelner Teile der einen oder anderen Regelung unter
Berufung auf die Günstigkeitsklausel ist nicht gestat-
tet.

(3) Mit In-Kraft-Treten dieses Zusatzkollektivvertra-
ges tritt Art 4 des Kollektivvertrages vom 31. Oktober
1991 außer Kraft.
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AUSZUG AUS DEM KOLLEKTIVVERTRAG
über die Fälligkeit der Abfertigungszahlung*)

abgeschlossen zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie,
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie und Gewerbe,
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2.

ARTIKEL 4

Mit Wirkung vom 1.November 1992 tritt für die An-
gestellten der Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband der
Milchindustrie, folgende Regelung in Kraft:

Für Angestellte, welche einen Anspruch auf Abferti-
gung gemäß §§ 23, 23a AngG haben, gilt nachstehen-
de Vereinbarung:

Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag des Fünf-
fachen des Monatsentgeltes nicht übersteigt, mit der
Auflösung des Dienstverhältnisses fällig; der Rest
kann vom sechsten Monatsentgelt an in monatlichen
im Voraus zahlbaren Teilbeträgen abgestattet werden.

Durch Empfehlung für Milchindustrie Abfertigung sofort mit
Ende des Dienstverhältnisses fällig.

Wien, 11. November 1992

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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Hinweis: Zusatzkollektivvertrag vom 24. Oktober 1984 siehe Zusatzinfo auf Seite 92

Aufgrund des § 22 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie idgF wird zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Zaunergasse 1–3, 1030 Wien

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

andererseits, der nachstehende

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über Reisekosten- und Aufwandsentschädigung für Inlandsdienstreisen

(in der ab 1.November 2019 geltenden Fassung)

vereinbart.
Die Änderungen sind im Text grau hinterlegt!

§ 1 Geltungsbereich

Der Zusatzkollektivvertrag gilt:

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich, einge-
schränkt für die Milchindustrie auf die Bundesländer
Wien und Niederösterreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie, ausgenommen
die Mitgliedsfirmen des Verbandes der Brau- und des
Verbandes der Zuckerindustrie.

c) Persönlich:
Für alle Arbeitnehmer, auf welche der Rahmenkollek-
tivvertrag für Angestellte der Industrie idgF anzuwen-
den ist.
Für kaufmännische Lehrlinge und technische Zeich-
nerlehrlinge gelten die Bestimmungen betreffend Rei-
sekosten und Aufwandsentschädigung (§ 3) mit dem
niedrigsten Ansatz insoweit, als nicht Entsendung in
Lehrwerkstätten, zwischenbetriebliche Ausbildung
oder Aufenthalte in Internatsberufsschulen vorliegen.

§ 2 Geltungsdauer

(1) Der Zusatzkollektivvertrag tritt am 1.November
2019 in Kraft.
Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt – sofern eine Ver-
längerung nicht vereinbart wird – mit 31. Dezember
2020 außer Kraft, sodann tritt mit 1. Jänner 2021 der
Dienstreise-Kollektivvertrag vom 24. Oktober 1984
in der vor dem 1. Jänner 2006 geltenden Fassung,
mit den Werten vom 1. November 2019, wieder in
Kraft.

(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden ver-
tragschließenden Teilen unabhängig vom Rahmenkol-

lektivvertrag für die Angestellten der Industrie unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu je-
dem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes
gekündigt werden.

(3) Die Bestimmungen des Zusatzkollektivvertrages
über die Höhe der Reiseaufwandsentschädigung (§ 3
Abs 5 und 6), der Trennungskostenentschädigung
(§ 4 Abs 4), der Messegelder (§ 5 Abs 1) können mit
einmonatiger Kündigungsfrist zu jedem Monatsletz-
ten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt wer-
den.
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(4)Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen wegen Erneuerung bzw Abänderung dieses Zusatzkollek-
tivvertrages geführt werden.

§ 3 Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

(1) Wenn der Angestellte eine Dienstreise zu unter-
nehmen hat, so sind ihm die durch die Dienstreise ver-
ursachten Auslagen und Mehraufwendungen nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erstatten.

Die Bestimmungen der Abs 5 lit b) bis 11, mit Ausnah-
me des Abs 8, finden auf jene Angestellten keine An-
wendung, die aufgrund ihres Dienstvertrages oder ih-
rer dienstlichen Verwendung ständig oder regelmäßig
zu reisen haben (zB Reisende, Verteter, Filialkontroll-
organe, Propagandapersonal usw) und für die die Rei-
seaufwandsentschädigung durch Betriebsvereinba-
rung*) im Sinne des Abs 5 lit a) festgesetzt ist. Be-
steht kein Betriebsrat und kann aus diesemGrund kei-
ne Betriebsvereinbarung*) abgeschlossen werden,
kann zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer ein-
vernehmlich die Anwendung des Abs 5 lit a) vereinbart
werden.
Enthält eine vereinbarte Reiseaufwandsentschädi-
gung oder das Entgelt auch eine Abgeltung der Fahrt-
auslagen, so entfällt für diese Angestellten auch die
Anwendung des Abs 4 über die „Fahrtvergütung“.

*) iSd § 68 EStG

Begriff der Dienstreise
(2) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Angestellte
seinen Dienstort verlässt, um in einem oder mehreren
anderen Orten Aufträge seines Dienstgebers auszu-
führen.
Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Ge-
meindegebiet des Ortes, in dem die ständige Arbeits-
stätte des Angestellten liegt. Für Wien gelten als Ge-
meindegebiet die Bezirke 1 bis 23 gemäß dem Ge-
bietsänderungsgesetz vom 26. Juli 1946, BGBl
Nr 110/54, unter Berücksichtigung der Bezirkseintei-
lungsnovelle, LGBl fürWien Nr 21/55 vom 21. Oktober
1955.
Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt außer-
dem in allen Fällen ein Tätigkeitsgebiet im Umkreis
von 12 km, gerechnet von der Betriebsstätte als Mit-
telpunkt.

Bemessung der Reisedauer
(3) Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte
aus angetreten wird, mit dem Verlassen der Arbeits-
stätte; in allen anderen Fällen mit dem notwendigen
Verlassen der Wohnung. Das Gleiche gilt sinngemäß
für die Beendigung der Reise.

Fahrtvergütung
(4) Die Angestellten erhalten bei ununterbrochenen
Fahrten bis 250 km die Fahrtkosten 2. Klasse oder Au-
tobus, darüber oder bei angeordneten Nachtfahrten
die Fahrtkosten 1. Klasse oder Autobus ersetzt. Eine
Nachtfahrt liegt vor, wenn wenigstens drei Fahrtstun-
den in die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr fallen.
Vergütung für Schlafwagenbenützung, Verwendung
von Flugzeugen und Luxuszügen wird nur aufgrund
besonderer Bewilligung der Betriebsleitung gewährt.
Es werden nur tatsächlich aufgelaufene Fahrtkosten
ersetzt.

Reiseaufwandsentschädigung

(5) a) Für Angestellte, die aufgrund ihres Dienstver-
trages oder ihrer dienstlichen Verwendung ständig
oder regelmäßig zu reisen haben (zB Reisende, Ver-
treter, Filialkontrollorgane, Propagandapersonal usw)
ist für die mit der Dienstreise verbundenen persönli-
chen Mehraufwendungen mittels Betriebsvereinba-
rung*) für jeden vollen Kalendertag eine Reiseauf-
wandsentschädigung zu vereinbaren, wobei diese
aus dem Taggeld und dem Nachtgeld besteht.
Besteht kein Betriebsrat und kann aus diesem Grund
eine Betriebsvereinbarung*) nicht abgeschlossen
werden, ist zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer
einvernehmlich eine Reiseaufwandsentschädigung
zu vereinbaren, wobei die beigefügten Mindestsätze
nicht unterschritten werden dürfen.
*) iSd § 68 EStG

Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt pro Kalen-
dertag mindestens

Taggeld Nachtgeld

volle Reise-
aufwands-
entschädi-
gung (Tag-
und Nacht-

geld)

€ 20,00 € 11,36 € 31,36
(gilt ab 1. Jänner 2006, diese Werte bleiben unverändert)

b) Für die Bestreitung desmit der Dienstreise verbun-
denen persönlichen Mehraufwandes erhält der Ange-
stellte [auf den der Abs 5 lit a) keine Anwendung fin-
det] für jeden vollen Kalendertag eine Reiseaufwands-
entschädigung. Sie besteht aus dem Taggeld und dem
Nachtgeld.
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Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt pro Kalen-
dertag für

Angestellte der Ver-
wendungsgruppen

Taggeld Nachgeld

volle Reiseauf-
wandsentschä-
digung (Tag-

und Nachtgeld)
mindestens mindestens mindestens

I bis IV und IVa,
M I bis M III € 56,16 € 32,81 € 88,97
V, Va € 61,15 € 32,81 € 93,96
VI € 69,91 € 32,81 € 102,72

(gilt ab 1. November 2019)

Obige Sätze gelten nicht, wenn innerbetrieblich an de-
ren Stelle die Sätze und die Gebührenstufen des § 26
Z 4 lit b) Einkommensteuergesetz angewendet wer-
den.

(6)Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben
für Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise ver-
bundenen persönlichen Aufwendungen, einschließlich
der Trinkgelder für persönliche Bedienung.
Das Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbe-
zahlung bzw bei angeordneten Fahrten während der
Nacht für den anfallendenMehraufwand. Unvermeidli-
che Mehrauslagen für Übernachtung werden gegen
Vorlage der Quartierrechnung gesondert vergütet.
Für eine Nacht wird nur einmal Nachtgeld vergütet.
Ist die Dienstreise mit keiner Nächtigung bzw ange-
ordneten Nachtfahrt verbunden oder wird das Quar-
tier oder der Schlafwagen kostenlos beigestellt, ent-
fällt das Nachtgeld.

(7) Ist gelegentlich einer Dienstreise ein mehr als 28-
tägiger ununterbrochener Aufenthalt in einem Ort er-
forderlich, so vermindert sich ab dem 29. Tag die ge-
bührende Reiseaufwandsentschädigung (Abs 5) um
25 Prozent.

(8) Für den Tag des Antritts und der Beendigung einer
mehrtägigen Dienstreise sowie bei Dienstreisen, die
keinen vollen Kalendertag beanspruchen, beträgt
das Taggeld Bruchteile des vorgesehenen Satzes nach
Maßgabe der Reisedauer an dem betreffenden Kalen-
dertag, und zwar gebührt bei einer Abwesenheit von 0
bis 3 Stunden kein Taggeld, mehr als 3 bis 6 Stunden
ein Viertel des Taggeldes, mehr als 6 bis 9 Stunden
die Hälfte des Taggeldes, mehr als 9 bis 12 Stunden
drei Viertel des Taggeldes und beimehr als 12 Stunden
das volle Taggeld.

Sonstige Aufwendungen
(9) Sonstige, mit der Dienstreise im Zusammenhang
stehende notwendige Dienstauslagen, wie Porti und
Fernsprechgebühren, Kosten für die Zu- und Abfahrt
vom Bahnhof und dergleichen, sind in ihrem notwen-
digen und glaubhaft gemachten Ausmaß gesondert
zu vergüten.

Zusätzliche Reiseaufwandsentschädigung
(10) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effek-
tive Reisezeit (d. i. die Zeit der unmittelbaren Reisebe-
wegung in Beförderungsmitteln, wie Eisenbahn, Auto-
bus usw, einschließlich notwendiger Wartezeiten auf
Umsteigebahnhöfen) nicht in die Normalarbeitszeit
des Dienstnehmers fällt, gebührt neben der vorgese-
henen Reiseaufwandsentschädigung für jede solche
begonnene – sonst dienstfreie – effektive Reisestunde
zusätzlich ein Siebentel der vollen Reiseaufwandsent-
schädigung. Für Reisestunden an Samstagen ab
13.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gebührt
ein Viertel der vollen kollektivvertraglichen Reiseauf-
wandsentschädigung.
Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrt im Sinne des
§ 3 Abs 4 vor, dann gebührt die obige zusätzliche Rei-
seaufwandsentschädigung nur für die vor 22.00 Uhr
liegenden effektiven Reisestunden.

Überstunden auf Dienstreisen

(11) Soweit Angestellte bei einer Dienstreise über
Aufforderung des Arbeitgebers das Beförderungsmit-
tel selbst lenken, gilt hinsichtlich der außerhalb der
Normalarbeitszeit anfallenden Lenkzeit folgende Re-
gelung:
Für Fahrzeiten außerhalb der täglichen bzwwöchentli-
chen Normalarbeitszeit wird eine Vergütung in Höhe
des Überstundenentgelts gewährt, wobei nur volle
Viertelstunden vergütet werden. Die Berechnungs-
grundlage für die Grundvergütung ist ihrer Höhe nach
mit dem jeweiligen Mindestgrundgehalt der Verwen-
dungsgruppe IV nach 12 Jahren nach oben begrenzt.
Diese Regelung gilt nicht für jene Angestellten, die in
Ausübung ihrer Tätigkeit vorwiegend zu reisen haben,
wie zum Beispiel Vertreter, Angestellte mit ständiger
Reisetätigkeit und sonstige Angestellte, die in der Ge-
staltung des täglichen Arbeitsablaufes ungebunden
sind.

(11a) Für Zeiten, für welche Reiseaufwandsentschä-
digung gezahlt wird, erfolgt in der Regel keine beson-
dere Vergütung von Überstunden.
Werden jedoch von der Firmenleitung effektive
Dienstleistungen am Zielort der Dienstreise über die
tägliche Normalarbeitszeit hinaus angeordnet, so
werden neben der gebührenden einfachen Reiseauf-
wandsentschädigung die tatsächlich geleisteten Über-
stunden vergütet.

Reisen in das Ausland
(12) Die Entschädigung für Auslandsreisen wird je-
weils vor Antritt der Reise besonders vereinbart.

(13) Ansprüche im Sinne dieses Paragraphenmüssen
spätestens innerhalb von einem Monat nach Beendi-
gung der Dienstreise, bei sonstigem Verfall, durch
Rechnungslegung geltend gemacht werden.
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§ 4 Trennungskostenentschädigung

(1) Angestellte, die infolge Versetzung an einen ande-
ren Dienstort gezwungen sind, einen getrennten
Haushalt zu führen, erhalten zur Abgeltung des da-
durch entstehenden Mehraufwandes eine Trennungs-
kostenentschädigung.

(2) Anspruchsberechtigt sind Angestellte, die mit ih-
rem Ehegatten, mit ihren Eltern oder einem Elternteil,
mit eigenen Kindern (auch Zieh- oder Stiefkindern)
oder Geschwistern dauernd im gemeinsamen Haus-
halt lebten und die Mittel hiezu nachweislich ganz oder
zum überwiegenden Teil aufbringen.
Außerdem besteht unter den gleichen Voraussetzun-
gen die Anspruchsberechtigung auch für männliche
Angestellte, die mit einer Lebensgefährtin mindestens
seit einem Jahr im gemeinsamen Haushalt lebten.

(3) Die Notwendigkeit getrennter Haushaltsführung
ist als gegeben anzunehmen, wenn dem Angestellten
die tägliche Heimfahrt vom neuen Dienstort zum bis-
herigen Wohnort nicht zugemutet werden kann.

(4) Die Trennungskostenentschädigung beträgt pro
Kalendertag für
Angestellte der Verwendungsgruppe

I bis III, M I ......................................... € 24,20
IV bis VI, M II u. M III .............................. € 24,67

(gilt ab 1. November 2019)

Wird ein angemessenes Quartier vomDienstgeber un-
entgeltlich beigestellt, so verringern sich die Sätze um
25 Prozent.
Für die ersten zwei Wochen nach erfolgter Versetzung
gebührt statt obiger Sätze die Reiseaufwandsentschä-
digung.

(5)Der Anspruch auf Trennungskostenentschädigung
ruht:

a) während des Urlaubs;

b) während einer Krankheit, wenn der Angestellte
sich nach Hause in Pflege begibt, ab dem auf die
Abreise folgenden Tag;

c) während des Krankenhausaufenthalts, ab dem auf
die Aufnahme folgenden Tag;

d) während jenes Zeitraumes, den ein Angestellter
unentschuldigt der Arbeit fernbleibt;

e) für Zeiträume, für die Reisekosten verrechnet wer-
den;

f) bei Dienstreisen an seinen ständigen Wohnort.

Bei nachweislich weiterlaufenden Quartierkosten ge-
bührt jedoch auch in den Fällen a) bis f) ein Viertel
der Trennungskostenentschädigung.

(6) Die Trennungskostenentschädigung entfällt:

a) wenn dem Angestellten eine geeignete, seinen
Einkommens- und Familienverhältnissen ange-
messene Wohnung am neuen Dienstort oder so
nahe hiervon angeboten wird, dass ihm die tägli-
che Heimfahrt zugemutet werden kann;

b) wenn der Angestellte währendmehr als drei Mona-
ten seit der Versetzung nachweislich nur ungenü-
gend um die Beschaffung einer Wohnung besorgt
war;

c) wenn die sonstigen, nach den Bestimmungen die-
ses Paragraphen nötigen Voraussetzungen zur
Zahlung der Trennungskostenentschädigung nicht
mehr gegeben sind.

(7)Der Angestellte ist verpflichtet, jede Änderung der
Voraussetzungen für die Gewährung der Trennungs-
kostenentschädigung unverzüglich zu melden. Wider-
rechtlich bezogeneTrennungskostenentschädigungen
sind zurückzuzahlen.

(8) Die Auszahlung der Trennungskostenentschädi-
gung erfolgt mit der monatlichen Gehaltszahlung.
Der Anspruch auf Trennungskostenentschädigung
muss innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit bei
sonstigem Verfall schriftlich geltend gemacht werden.

§ 5 Messegelder

(1) Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Messen
oder Ausstellungen am Dienstort herangezogen wer-
den, erhalten, sofern sie dadurch an der Einnahme
des Mittagmahles am sonst üblichen Ort verhindert
sind, eine Aufwandsentschädigung (Messegeld).

Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für
Angestellte der Verwendungsgruppe

I bis III, M I ......................................... € 26,67
IV bis VI, MII u. M III .............................. € 29,03

(gilt ab 1. November 2019)
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(2) Sonstige durch Messe-(Ausstellungs-)dienst be-
gründete Auslagen (zum Beispiel Repräsentations-
spesen) sind gesondert zu vergüten.

(3) Für Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Mes-
sen oder Ausstellungen außerhalb ihres Dienstortes
herangezogen werden, gelten die Bestimmungen der
Reisekosten- und Aufwandsentschädigung gemäß
§ 3.

§ 6 Schlussbestimmungen und Günstigkeitsklausel

(1) Durch den Abschluss dieses Zusatzkollektivver-
trages sind die Fachverbandsverhandlungen im Sinne
des § 22 des Rahmenkollektivvertrages für Angestell-
te der Industrie idgF nicht erschöpft und können wei-
tere Zusatzverhandlungen ohne Aufkündigung dieses
Zusatzkollektivvertrages geführt werden.

(2) Bestehende, für die Angestellten günstigere
Übungen und Vereinbarungen bleiben aufrecht.
Diese Günstigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass
nur die betreffende Regelung dieses Vertrages als

Ganzes (zumBeispiel § 3 Reisekosten- und Aufwands-
entschädigung, § 5 Messegelder) oder die bisher be-
stehende Regelung als Ganzes angewendet werden
kann. Ein Herausgreifen einzelner Teile der einen oder
anderen Regelung unter Berufung auf die Günstig-
keitsklausel ist nicht gestattet.

(3)Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages
tritt der Zusatzkollektivvertrag über Reisekosten- und
Aufwandsentschädigungen für Inlandsdienstreisen
vom 18. Dezember 2018 außer Kraft.

Wien, am 14. November 2019

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

WIRTSCHAFTSBEREICH LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT / NAHRUNG / GENUSS

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. HIRNSCHRODT
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über Dienstreisen am Dienstort

abgeschlossen zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie Österreichs,
1030 Wien, Zaunergasse 1–3,

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie und Gewerbe,
1013 Wien, Deutschmeisterplatz 2.

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für das Bundesland Wien.

b) Fachlich:
Für alle Betriebe die dem Fachverband der Nahrungs-
und Genussmittelindustrie, Verband der Milchindust-
rie angehören.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die in den unter b) angeführten
Betrieben beschäftigt sind.

ARTIKEL II BEGRIFF DER DIENSTREISE AM DIENSTORT

a) Eine Dienstreise am Dienstort liegt vor, wenn der/
die Angestellte zur Ausführung eines ihm/ihr erteilten
Auftrages die Betriebsstätte vorübergehend verlässt.

b) Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt au-
ßerhalb von Wien ein Tätigkeitsgebiet im Umkreis

von 12 Straßenkilometern von der Betriebsstätte als
Mittelpunkt gerechnet, aber jedenfalls das Gemeinde-
gebiet. Als Gemeindegebiet vonWien gelten die Bezir-
ke 1 bis 23.

ARTIKEL III

Ansprüche auf Reiseaufwandsentschädigungen für
Dienstreisen am Dienstort können durch Betriebsver-
einbarung geregelt werden. Diese Betriebsvereinba-

rung hat die Anspruchsberechtigung und die Höhe
der Aufwandsentschädigung zu regeln.

ARTIKEL IV

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1.November 1999
in Kraft und ist bis 31.Dezember 2001 befristet.
Sofern sich bis zum 31. 12. 2001 keine der vertrag-

schließenden Parteien gegen eine Verlängerung des
Kollektivvertrages ausspricht, gilt dieser als unbefris-
tet abgeschlossen.

Wien am 2. Dezember 1999
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Aufgrund des § 22 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie, idgF, wird zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,

Sektion Industrie und Gewerbe

andererseits, der nachstehende

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Entsendung zu Auslandsdienstreisen

vereinbart.

§ 1 Geltungsbereich

Der Zusatzkollektivvertrag gilt:

räumlich: für das Bundesland Wien;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband
der Milchindustrie;

persönlich: für alle Arbeitnehmer, auf welche der
Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie,
idgF, anzuwenden ist.

§ 2 Auslandsdienstreisen

Eine Auslandsdienstreise liegt vor, wenn ein Angestellter von seinem Dienstort in Österreich vorübergehend zur
Dienstleistung ins Ausland entsendet wird.

§ 3 Reisevorbereitung

Dem Angestellten ist vor Antritt der Beschäftigung im
Ausland die zur Erledigung der mit der Entsendung
verbundenen Angelegenheiten notwendige Zeit frei-

zugeben. Die notwendigen und unvermeidlichen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung
der Entsendung sind zu ersetzen.

§ 4 Schriftliche Aufzeichnungen

Die für die Entsendung vereinbarte Aufwandsentschä-
digung gemäß § 7 dieses Kollektivvertrages und Ver-
einbarungen im Zusammenhang mit der Entsendung,
soweit Letztere von diesem Kollektivvertrag bzw einer
betrieblichen Regelung abweichen oder diese ergän-
zen, sind schriftlich festzuhalten, zum Beispiel in Form
einer Ergänzung des Dienstzettels (§ 15 Abs 3 des

Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten der In-
dustrie).
Dem Betriebsrat sind schriftliche Aufzeichnungen
über die vereinbarte Höhe der Aufwandsentschädi-
gung sowie über aufgrund dieses Kollektivvertrages
ermöglichte abweichende Regelungen zu übergeben.
Werden derartige Regelungen imBetrieb, insbesonde-
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re aufgrund einer Betriebsvereinbarung, allgemein
angewendet, genügt die einmalige Übergabe dieser
Regelung.

Dem Angestellten ist vor Beginn der Entsendung ins-
besondere mitzuteilen:

a) Beginn und voraussichtliches Ende der Beschäfti-
gung,

b) Höhe des Tag- und Nachtgeldes,

c) Art des Verkehrsmittels,

d) Überweisungsart des Entgelts,

e) Entlohnungs- und Abrechnungszeiträume,

f) Art und Höhe der Versicherungen.

Die Mitteilung kann insoweit entfallen, als sich auf-
grund der Dauer der Entsendung und bestehender Re-
gelungen im Unternehmen keine Notwendigkeit einer
besonderen Mitteilung ergibt.

§ 5 Beförderungsmittel und Fahrtkosten

(1) Die Wahl des Beförderungsmittels und die Festle-
gung der Reiseroute obliegen dem Dienstgeber.
Soweit eine Wahlmöglichkeit für den Dienstgeber be-
steht, darf durch die getroffene Wahl nicht ein offen-
sichtliches Missverhältnis zwischen den wirtschaftli-
chen und betrieblichen Interessen des Arbeitgebers
und den eintretenden Belastungen des Angestellten
in zeitlicher und körperlicher Hinsicht entstehen.

(2) Es werden nur tatsächlich aufgelaufene und nach-
gewiesene Fahrtkosten ersetzt.

(3) Hinsichtlich des Kostenersatzes der benützten
Wagenklasse bei Bahnfahrten sind die entsprechen-
den kollektivvertraglichen Bestimmungen für Inlands-
dienstreisen im Sinne des österreichischen Standards
sinngemäß anzuwenden.

§ 6 Arbeitszeit und Wochenruhe

(1) Die Verteilung der in Österreich geltenden wö-
chentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen Tage
derWoche und die Festlegung der täglichen Normalar-
beitszeit kann für die im Ausland tätigen Angestellten
entsprechend den Regelungen und der Übung des
Auslandsstaates und dem Erfordernis der Zusammen-
arbeit mit Arbeitnehmern des Auslandsstaates oder
unter Berücksichtigung der sonstigen Gegebenheiten

und Erfordernisse abweichend von den Regelungen
im Inland festgelegt werden.

(2) Gilt in dem Auslandsstaat, in den der Angestellte
entsendet wird, ein anderer Tag der Woche als Sonn-
tag als wöchentlicher Ruhetag, tritt dieser Tag an die
Stelle des Sonntags.

§ 7 Aufwandsentschädigung

(1) Für die Bestreitung des mit der Entsendung ver-
bundenen Mehraufwandes erhält der Angestellte eine
Aufwandsentschädigung, welche aus einem Tag- und
Nachtgeld besteht. Das Taggeld dient zur Deckung
der Mehrausgaben für Verpflegung sowie aller mit
der Entsendung verbundenen persönlichen Aufwen-
dungen einschließlich der Trinkgelder für persönliche
Bedienung. Das Nachtgeld dient zur Deckung der Un-
terkunftsbezahlung bzw bei angeordneten Fahrten
während der Nacht für den anfallenden Mehraufwand.
Für die Definition der Nachtfahrt ist der jeweilige Zu-
satzkollektivvertrag für Inlandsdienstreisen heranzu-
ziehen. Unvermeidliche Mehrauslagen für Unterkünfte

werden gegen Vorlage der Quartierrechnung geson-
dert vergütet. Bei kostenloser Beistellung von zumut-
barem Quartier bzw Schlafwagen entfällt das Nacht-
geld. Allfällig erforderliche Unterkunftszusatzkosten
sind in diesem Falle vom Arbeitgeber zu entrichten
oder zu ersetzen.

(2) Durch die Vereinbarung des Tag- und Nachtgeldes
darf das Taggeld sowie das Nachtgeld während der
ersten 28 Tage einer Dienstreise jenes der Gebühren-
stufe 3 der Bundesbediensteten nicht unterschreiten.
Danach darf das Taggeld und das Nachtgeld der Ge-
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bührenstufe 3 der Bundesbediensteten um nicht mehr
als 10 % unterschritten werden.
(Abs 2 gilt für Dienstreisen, die nach dem 1. 11. 2001 be-
ginnen)

(3) Bei Reisen in Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union zum Stand 1. 11. 2001 gebühren Tages- und
Nächtigungsgelder zumindest im Ausmaß der für In-
landsdienstreisen vorgesehenen Sätze, soweit sich
daraus ein höherer Anspruch ergibt.
(Abs 3 gilt für Dienstreisen, die nach dem 1. 11. 2001 be-
ginnen)

(4) Die Aufwandsentschädigung nach diesem Kollek-
tivvertrag gebührt für die Dauer des Aufenthaltes im
Ausland, der mit dem Grenzübertritt beginnt bzw en-
det. Wird bei der Entsendung ein Flugzeug benützt,
so gilt als Grenzübertritt der Abflug vom bzw die An-
kunft am letztbenützten Inlandsflughafen. Das Tag-
und Nachtgeld (Abs 2 bzw 3) richtet sich nach demAn-
satz für den Staat, der bei der Entsendung durchfah-
ren wird bzw in dem sich der Angestellte zur Verrich-
tung der Dienstleistung aufhält. Bei Flugreisen richtet
sich das Taggeld (Abs 2 bzw 3) nach dem Ansatz des
Staates, in den die Entsendung führt.
Der Angestellte erhält für je volle 24 Stunden des Auf-
enthaltes im Ausland das vereinbarte Taggeld. Bruch-
teile bis zu 5 Stunden bleiben unberücksichtigt, für
Bruchteile in der Dauer von mehr als 5 Stunden ge-
bührt 1/3, von mehr als 8 Stunden 2/3 und von mehr
als 12 Stunden das volle Taggeld. Diese Regelung gilt
auch für jene Dienstreisen, bei denen gem Abs 3 die
Taggelder für Inlandsdienstreisen gebühren.
Ausdrücklich auf die Aufwandsentschädigung als an-
rechenbar bezeichnete, vom Arbeitgeber oder einem
Dritten gewährte besondere Entschädigungen sind
auf die Aufwandsentschädigungen imSinne dieses Pa-
ragraphen anrechenbar.
Die Aufwandsentschädigung gebührt grundsätzlich in
österreichischer Währung. Die Bezahlung der Auf-
wandsentschädigung in Fremdwährung ist in Betrie-
ben mit Betriebsrat im Einvernehmen mit diesem, an-
sonsten im Einvernehmenmit demAngestellten zu re-
geln, wobei auf auftragsbezogene Bedingungen Rück-
sicht zu nehmen ist.

(5) Vom Taggeld entfallen 15 Prozent auf das Früh-
stück, 30 Prozent auf das Mittagessen und 25 Prozent
auf das Nachtmahl. Werden die Mahlzeiten umsonst
zur Verfügung gestellt bzw die sonstigen Aufwendun-
gen nicht vom Angestellten getragen, verringert sich
das vereinbarte Taggeld entsprechend. Im Fall der
Zurverfügungstellung von verbilligten Mahlzeiten (et-
wa Werksküche) gilt ebenfalls die Kürzungsbestim-

mung des ersten Satzes, es sind jedoch in diesem Fall
die Kosten der Mahlzeit durch die Firma zu ersetzen.
Diese Bestimmung ist dann anzuwenden, wenn die
umsonst oder verbilligt zur Verfügung gestellten Mahl-
zeiten nach inländischen Begriffen zumutbar sind oder
nicht gesundheitliche Gründe entgegenstehen. Wird
gemäß § 7 Abs 4, 2. Satz nur ein aliquotes Taggeld
verrechnet und findet ein Abzug für Mahlzeiten statt,
sind die Abzugssätze des 1. Satzes auf das jeweilige
aliquote Taggeld zu beziehen.

(6) Sonstige mit der Dienstreise im Zusammenhang
stehende notwendige Dienstauslagen, wie zum Bei-
spiel Porti, Telegramm- und Fernsprechgebühren,
Kosten für die Zu- und Abfahrt vom Bahnhof und not-
wendige Kleiderreinigung, sind in ihrem notwendigen
und glaubhaft gemachten Ausmaß gesondert zu ver-
güten.

(7) Die tägliche Aufwandsentschädigung (Tag- und
Nachtgeld) entfällt im Falle eines unentschuldigten
Fernbleibens zur Gänze. Das Gleiche gilt, wenn eine
Dienstverhinderung bzw Arbeitsunfähigkeit jedweder
Art vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
wird. Im Fall eines Arbeitsunfalles entfällt die tägliche
Aufwandsentschädigung nur bei vorsätzlicher Herbei-
führung.
Bei einem notwendigen Krankenhausaufenthalt im
Ausland verringert sich der Taggeldsatz auf 1/3 des
vollen vereinbarten Taggeldsatzes. Das Nachtgeld
entfällt, jedoch werden weiterlaufende Quartierkos-
ten gegen Nachweis bis auf Widerruf durch die Fir-
menleitung ersetzt.

(8) Bis zum Grenzübertritt bzw letztbenützten In-
landsflughafen ist die Aufwandsentschädigung nach
den entsprechenden im Inland geltenden Kollektiv-
verträgen zu bemessen. Das Gleiche gilt sinngemäß
für die Rückkehr.
Ergibt sich bei Dienstreisen von bis zu 24-stündiger
Dauer aufgrund der Dauer des Auslandsaufenthaltes
kein (aliquoter) Anspruch auf eine Aufwandsentschä-
digung im Sinne des Abs 4, sind auf die gesamte
Dienstreise die entsprechenden im Inland geltenden
Kollektivverträge hinsichtlich der Bemessung der Auf-
wandsentschädigung anzuwenden.

(9) Bei Aufenthalten zur Schulung oder Ausbildung
kann vereinbart werden, dass sich das gemäß Abs 2
bzw 3 jeweils zustehende Taggeld auf 10 Prozent die-
ses Satzes verringert, wenn ein ganztägig erweiterter
Betreuungsumfang (Mahlzeit und Nebenleistung) ge-
währt wird.
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§ 8 Vergütung für Reisezeit und Lenkzeit

(1) Hinsichtlich der Vergütung von Reisezeit und
Lenkzeit sind die entsprechenden Bestimmungen der
Kollektivverträge betreffend die Inlandsdienstreisen
in den jeweiligen Bereichen anzuwenden, wobei für
die Bemessung der Vergütung für Reisezeit die Auf-
wandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld) des Inlan-
des heranzuziehen ist. Dasselbe gilt hinsichtlich Über-
stunden auf Dienstreisen.
Mit dieser Vergütung ist die zeitliche Inanspruchnah-
me des Angestellten durch die Reisetätigkeit abgegol-
ten.

(2) Hinsichtlich der Vergütung gelten die Zeiten der
Reisebewegung im In- und Ausland als Einheit. Wird
vom Einsatzort am Zielort der Dienstreise im Aus-
landsstaat eine Dienstreise vergleichbar einer Dienst-
reise nach den jeweiligen Bestimmungen der Zusatz-
kollektivverträge über Inlandsdienstreisen angetre-
ten, gelten die Bestimmungen über die Definition
des Dienstortes sinngemäß im Ausland.

§ 9 Familienheimfahrt

Nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von der
Dauer eines halben Jahres in Europa oder 11 Monaten
in außereuropäischen Staaten hat der Angestellte An-
spruch auf eine bezahlte Familienheimreise mit an-
schließendem Gebührenurlaub, sofern die Beendi-
gung der Entsendung bzw eine Heimreise aus sonsti-
gen Gründen nicht in den nächsten 3 Monaten zu er-
warten ist.
Heimreisezeiten dürfen auf den Gebührenurlaub nicht
angerechnet werden. Für die Familienheimreise gel-
ten hinsichtlich der Beförderungsmittel und der Reise-

zeit die entsprechenden Bestimmungen dieses Kollek-
tivvertrages.
Wird jedoch die Heimreise bedingt zum Beispiel durch
die Auftragslage nicht möglich, gebührt bei ununter-
brochenem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten in eu-
ropäischen Staaten für jeden darüber hinausgehen-
den Monat 1/6, in außereuropäischen Staaten für je-
den über 11 Monate hinausgehenden Monat 1/11 der
gesamten Fahrtkosten für die Hin- und Rückreise
zum ständigen Wohnort als Abgeltung für die nicht-
konsumierte Heimreise.

§ 10 Unfallversicherung

Der Arbeitgeber hat demAngestellten die Kosten einer
Unfallversicherung für Unfälle während der Dauer der
Entsendung, ausgenommen Arbeits- und Wegunfall
im Sinne des ASVG, die zum Tod oder dauernder Inva-
lidität führen, zu ersetzen. Hinsichtlich des Kostener-
satzes wird für Tod eine Versicherungssumme von
mindestens € 10.901,–, für dauernde Invalidität von
mindestens € 21.802,– festgesetzt. Es werden nur

Kosten für eine Versicherung gedeckt, die jene Risken
abdeckt, die nach den österreichischen Versiche-
rungsbedingungen unter das normale Unfallrisiko fal-
len. Der Kostenersatz fällt weg oder verringert sich
entsprechend, wenn auf eine andere Weise für Abde-
ckung des Unfallrisikos in obigem Ausmaß durch die
Firma gesorgt ist; von dieser anderweitigen Vorsorge
ist dem Angestellten schriftlich Mitteilung zu machen.

§ 11 Tod naher Angehöriger

Bei Tod des Ehegatten, des Lebensgefährten (im Sin-
ne der Bestimmungen des ASVG), der Kinder, der
Adoptivkinder oder der Eltern sind die Kosten der
Rückreise zu erstatten und die Fahrzeit bei der Rück-

reise in gleicherWeise wie bei einer Entsendung zu be-
handeln, sofern die Heimfahrt tatsächlich beansprucht
wird.
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§ 12 Erkrankungen und Unfälle

Bei Erkrankung im Ausland gilt § 130 ASVG bzw das
jeweilige zwischenstaatliche Sozialversicherungsab-
kommen.
Über Verlangen der unter § 11 genannten nahen An-
gehörigen hat die Firma im Fall des Todes des Ange-
stellten während der Dauer der Entsendung die not-
wendigen Kosten des Rücktransportes zu überneh-

men, soweit diese nicht von dritter Seite (zum Beispiel
Versicherung) getragen werden, wobei die Kosten-
übernahme mit € 7.268,– nach oben begrenzt ist.
Über Verlangen der Hinterbliebenen hat die Firma bei
der administrativen Abwicklung des Rücktransportes
behilflich zu sein.

§ 13 Höhere Gewalt

Im Fall einer konkreten persönlichen Gefährdung
(zum Beispiel durch Krieg, innerpolitische Unruhe
amZielort der Entsendung) ist der Angestellte berech-
tigt, die Heimreise anzutreten. Vor Antritt ist nach
Möglichkeit das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber
bzw dessen bevollmächtigtem Vertreter herzustellen,
ansonsten ist der Arbeitgeber vom Antritt der Reise
unverzüglich zu verständigen. Wird der Angestellte

durch höhere Gewalt an der Rückreise gehindert, so
ist den Angehörigen, zu deren Erhaltung der Ange-
stellte gesetzlich verpflichtet ist, jenes Gehalt für die
Dauer von 6 Monaten weiterzubezahlen, das er bei
Dienstleistung an der Dienststelle im Inland erreicht
hätte. Für weitere 6 Monate ist diesen Angehörigen
ein Betrag in der Höhe des auf gleicher Basis berech-
neten pfändungsfreien Einkommens zu bezahlen.

§ 14 Bevorschussung und Reiseabrechnung

Die Aufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld)
und Fahrtkosten (soweit nicht Fahrkarten gestellt wer-
den) sind dem Angestellten zeitgerecht gegen nach-
herige Verrechnung zu akontieren.
Die Abrechnung der Ansprüche hat grundsätzlich für
jeden abgelaufenen Kalendermonat bis zum Ende
des nächsten Kalendermonats durch schriftliche

Rechnungslegung zu erfolgen. Die Ansprüche verfal-
len, wenn diese Rechnungslegung nicht innerhalb
von 2 weiteren Kalendermonaten, im Falle einer un-
verschuldeten Verhinderung an der Rechnungslegung
innerhalb von 2 Kalendermonaten nach Wegfall der
Verhinderung, erfolgt.

§ 15 Abtretung von Ansprüchen

Über Aufforderung des Dienstgebers hat der Ange-
stellte bzw seine Hinterbliebenen Ersatzansprüche,
die sich aus einem Ereignis im Sinne der §§ 10, 12
und 13 gegen Dritte ergeben, bis zur Höhe des vom

Dienstgeber auszubezahlenden bzw ausbezahlten Be-
trages an den Dienstgeber bei sonstigem Verlust im
Sinne obiger Paragraphen abzutreten.

§ 16 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen
und Günstigkeitsklausel

(1) Die Ansprüche nach §§ 7 und 8 können einver-
nehmlich auch auf andere Weise als in diesem Kollek-
tivvertrag, etwa durch ein Pauschale, eine Auslands-
zulage oder ein Entgelt bzw eine andere Vergütung,

das die Abgeltung für diese Ansprüche einschließt, ab-
gegolten werden.
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(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem
gesamten Umfang als Betriebsvereinbarung aufrecht
und treten anstelle dieses Kollektivvertrages, wenn
binnen 2 Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Kollek-
tivvertrages die Firmenleitung und der Betriebsrat
einvernehmlich die Weitergeltung der Regelung fest-
legen. Kommt keine Einigung zustande, gilt Abs 3. Re-
gelungen im Sinne dieses Absatzes haben schriftlich
zu erfolgen.

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen, Betriebsvereinbarungen und Regelun-
gen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft ab-
geschlossen werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so
anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als
Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird, ein Heraus-
greifen einzelner Teile der einen oder anderen Rege-
lung unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel ist
nicht gestattet.

§ 17 Schlichtungsverfahren

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten und
Streitigkeiten über die Anwendung der Günstigkeits-
klausel gemäß § 16 Abs 3 hat sich vor Anrufung des Ei-
nigungsamtes ein paritätisch aus je drei Vertretern
der vertragschließenden Organisationen zusammen-

gesetzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder
tunlichst aus dem Kreis der an den Verhandlungen
über diesen Kollektivvertrag Beteiligten zu entneh-
men sind.

§ 18 Geltungsbeginn und Geltungsdauer, Außerkrafttreten anderer
Rechtsvorschriften

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 1991
in Kraft.

(2) Dieser Kollektivvertrag kann von beiden vertrag-
schließenden Parteien unter Einhaltung einer 3-mona-

tigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels
eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. Wäh-
rend der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen wegen
Erneuerung bzw Abänderung dieses Kollektivvertra-
ges geführt werden.

Wien, 12. Dezember 1990
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Verrechnung von Kilometergeld für Personenkraftwagen

Abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft, Sektion Industrie, für den
Fachverband der

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

einerseits

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie und Gewerbe

andererseits.

§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:

a) räumlich:
für das Bundesland Wien;

b) fachlich:
für alle Mitgliedsfirmen des obigen Fachverbandes,
Verband der Milchindustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch anderen als
den vertragschließenden Fachverbänden angehören,
ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einver-

nehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden
und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird;

c) persönlich:
für alle dem Rahmenkollektivvertrag für Angestellte
der Industrie in seiner jeweiligen Fassung unterlie-
genden Dienstnehmer.

§ 2 Kilometergeld

(1) Wird einem Angestellten die Verrechnung einer
Aufwandsentschädigung (Fahrtkostenentschädigung)
für eine ihm freigestellte Verwendung seines Privat-
Pkw für Dienstreisen im Sinne der Zusatzkollektivver-
träge für Inlandsdienstreisen bzw des Kollektivvertra-
ges für die Erdölindustrie genehmigt, richtet sich die
Bezahlung dieser Aufwandsentschädigung nach den
Bestimmungen dieses Kollektivvertrages. Ein derarti-
ger Anspruch ensteht nur dann, wenn die Genehmi-
gung zur Verrechnung einer Aufwandsentschädigung
im Sinne dieses Kollektivvertrages vor Antritt der
Dienstreise, tunlichst schriftlich, erteilt wird. Sofern
in diesem Kollektivvertrag nicht anderes bestimmt
ist, wird als Aufwandsentschädigung ein Kilometer-
geld gewährt.

(2) Das Kilometergeld dient zur Abdeckung des durch
die Haltung des Kraftfahrzeuges und die Benützung
entstehenden Aufwandes. Über das Kilometergeld hi-
naus besteht keinerlei Anspruch gegen den Dienstge-
ber aus einer Benützung des Pkw im Sinne des Abs 1.

(3) Die Höhe des Kilometergeldes bestimmt sich ab
1. November 2010 (lt BGBl 111/2010) wie folgt:

bis 15.000 km....................................... € 0,420
darüber .............................................. € 0,395

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle
gebührt jeweils ab dem Überschreiten der angeführ-
ten Kilometergrenzen. Wenn das innerbetriebliche
Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, kann das
Geschäftsjahr anstelle des Kalenderjahres für die Be-
rechnung des Kilometergeldes herangezogen werden.
Darüber hinaus können innerbetrieblich auch andere
Jahreszeiträume, zum Beispiel ab Eintritt des Ange-
stellten, vereinbart werden.
Wird ein Teil des Aufwandes direkt durch den Dienst-
geber getragen (zum Beispiel Treibstoff, Versiche-
rung, Reparatur), ist das Kilometergeld entsprechend
zu verringern. Bei der Verringerung ist auf einen von
den Kraftfahrervereinigungen veröffentlichten Vertei-
lungsschlüssel Rücksicht zu nehmen.

(4) Diese Regelung gilt für Personenkraftwagen unter
den zur Zeit des Abschlusses dieses Kollektivvertra-
ges gegebenen technischen Voraussetzungen. Für
Neukonstruktionen (zum Beispiel Kreiskolbenmotor)
gilt dieser Kollektivvertrag nicht, bei Verwendung der-
artiger Wagentypenmuss bei einer Fahrt gemäß Abs 1
eine Vereinbarung über den Aufwandsersatz getroffen
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werden. Soweit für den Bundesdienst Regelungen
vorhanden sind, sind diese mit den Einschränkungen
dieses Kollektivvertrages, insbesondere des Abs 3,
sinngemäß anzuwenden.

(5) Aus der Genehmigung der Verrechnung von Kilo-
metergeld im Sinne des § 2 Abs 1 kann kein dienstli-

cher Auftrag zur Verwendung des Pkw abgeleitet wer-
den. Die Kilometergeldverrechnung im Sinne dieses
Kollektivvertrages bedingt daher keinerlei Haftung
des Dienstgebers für Schäden, die aus der Benützung
des Pkw durch den Angestellten entstehen.

§ 3 Rechnungslegung und Nachweis der Kilometergelder

Die Abrechnung der Kilometergelder hat schriftlich in
Form einer Aufzeichnung über die gefahrenen Kilome-
ter zu erfolgen. Über Aufforderung des Dienstgebers
hat der Angestellte diese Abrechnung entweder nach
jeder Fahrt oder in bestimmten Zeitabständen (zum
Beispiel Monat) zu erstellen. Über die gefahrenen Kilo-
meter im Sinne des § 2 Abs 1 ist ein Fahrtenbuch zu

führen, das über Aufforderung, jedenfalls aber am En-
de des Kalender- oder Geschäftsjahres bzw beim Aus-
scheiden des Dienstnehmers vor Ablauf des Kalender-
oder Geschäftsjahres, zur Abrechnung zu übergeben
ist. Die Führung eines Nachweises kann der Dienstge-
ber auch verlangen, wenn eine Pauschalregelung mit
dem Angestellten vereinbart wurde.

§ 4 Verfall der Ansprüche

Der Angestellte hat die Rechnungslegung spätestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt der vereinbarten
oder aufgetragenen Vorlage durchzuführen. Der An-
spruch auf die Entschädigung im Sinne dieses Kollek-

tivvertrages verfällt, wenn die Rechnungslegung nicht
innerhalb von zwei Monaten nach der vereinbarten
oder aufgetragenen Vorlage erfolgt.

§ 5 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen
und Günstigkeitsklausel

(1) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages gel-
ten nicht für Angestellte, die aufgrund ihrer Dienstver-
wendung mit Privat-Pkw reisen (zum Beispiel Vertre-
ter), und mit denen eine andere Vereinbarung über
den Aufwandsersatz getroffen wurde bzw wird.

(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem
gesamten Umfang als Betriebsvereinbarungen auf-
recht und treten anstelle dieses Kollektivvertrages,
wenn binnen zwei Monaten nach In-Kraft-Treten die-
ses Kollektivvertrages die Firmenleitung und der Be-
triebsrat einvernehmlich die Weitergeltung der Rege-
lung festlegen. Kommt keine Einigung zustande, gilt
Abs 3. Regelungen im Sinne dieses Absatzes haben
schriftlich zu erfolgen.

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Ver-
einbarungen, Betriebsvereinbarungen und Regelun-
gen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft ab-
geschlossen werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so
anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als
Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird, ein Heraus-
greifen einzelner Teile der einen oder anderen Rege-
lung unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel ist
nicht gestattet. Die betriebliche Regelung ist jeden-
falls dann als günstiger anzusehen, wenn die Rege-
lung nach Hubraum und Kilometergrenze für die
Mehrzahl der mit Fahrten gemäß § 2 Abs 1 befassten
Angestellten günstiger ist.
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§ 6 Schlichtungsverfahren

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten über
die Anwendung der Günstigkeitsklausel gemäß § 5
hat sich vor Anrufung des Einigungsamtes*) ein pari-
tätisch aus je drei Vertretern der vertragschließenden
Organisationen zusammengesetzter Ausschuss zu
befassen, dessen Mitglieder tunlichst aus dem Kreis

der an den Verhandlungen über diesen Kollektivver-
trag Beteiligten zu entnehmen sind.

*) Richtig: Arbeits- und Sozialgerichtes

§ 7 Geltungsbeginn und Geltungsdauer

(1) Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt ab dem1.No-
vember 1983 in Kraft.

(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden ver-
tragschließenden Parteien unter Einhaltung einer drei-

monatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten
mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

(3) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlun-
gen wegen Erneuerung bzw Abänderung dieses Zu-
satzkollektivvertrages geführt werden.

Wien, am 7. November 1983

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
Sektion Industrie der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend die Einführung der 38,5-Stunden-Woche

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

Verband der Milchindustrie
1030 Wien, Zaunergasse 1–3,

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie und Gewerbe,
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2.

I. GELTUNGSBEREICH

a) räumlich:
für das Bundesland Wien.

b) fachlich:
für alle dem Verband der Milchindustrie angehörenden
Wiener Molkereibetriebe.

c) persönlich:
für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivvertrag
für Angestellte der Industrie vom 1. November 1984,
idgF, unterliegen.

II. ARBEITSZEIT

(1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt ab
1.Mai 1987 38,5 Stunden. Für Teilzeitbeschäftigte
wird die Arbeitszeit im selben Verhältnis reduziert
oder wird die Relation zwischen Normalarbeitszeit
und Teilzeitarbeit im Einkommen aufrechterhalten.
Über die Anrechnung der Kosten der Arbeitszeitver-
kürzung ist anlässlich der nächsten Kollektivvertrags-
runde zu verhandeln.

(2) Die Anrechnung freiwilliger innerbetrieblicher
zeitlicher Besserstellungen kann betriebsintern gere-
gelt werden.

(3) Mehrarbeit
Die wöchentliche Arbeitszeit kann bis zu 40 Stunden
ausgedehnt werden, wenn dafür Freizeitausgleich im
Verhältnis 1 : 1 gewährt wird.

Durch die Mehrarbeit darf die tägliche Arbeitszeit von
9 Stunden nicht überschritten werden. Auf Zuschläge
– ausgenommen Überstundenzuschläge – ist Rück-
sicht zu nehmen. Der Zeitraum für den Freizeitaus-
gleich beträgt ein Kalenderhalbjahr. Der Freizeitaus-
gleich ist einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer festzulegen und soll nach Tunlichkeit
in ganzen Tagen gewährt werden.
Mehrleistungsstunden bis zu einem Ausmaß von
12 Stunden können in die nächste Periode vorgetra-
gen werden, darüber hinausgehende sind wie Über-
stunden abzurechnen.
Bei Beendigung des Dienstverhältnisses werden
Mehrarbeitsstunden wie Überstunden abgerechnet.
Dies gilt nicht bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch begründete Entlassung – nicht § 82 lit h)
GewO – und ungerechtfertigten Austritt. In diesen Fäl-
len gebührt nur die Entlohnung als Normalarbeitszeit.

III. MONATSGEHÄLTER

Die Monatsgehälter sowie die Lehrlingsentschädigun-
gen bleiben anlässlich der Arbeitszeitverkürzung un-
verändert. Der Divisor für die Ermittlung der Normal-
stunden beträgt 167, der für die Berechnung der

Überstundengrundvergütung und der Überstunden-
zuschläge sowie der Zuschläge für Sonn- und Feier-
tagsarbeit 144.
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IV. GELTUNGSBEGINN – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt am 1.Mai 1987 in
Kraft.

(2) Die durch die Vereinbarung erfolgte Arbeitszeit-
verkürzung ist auf alle künftigen gesetzlichen Rege-
lungen, die eine Verkürzung der wöchentlichen Ar-
beitszeit bewirken, anrechenbar.

Wien, 25. September 1986

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Verband der Milchindustrie

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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KOLLEKTIVVERTRAG
betreffend Einarbeitung in Verbindung mit Feiertagen

(§ 4 Abs 3 und 3a AZG)

abgeschlossen zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie und Gewerbe

andererseits.

I. GELTUNGSBEREICH

Der Kollektivvertrag gilt:

räumlich: für das Bundesland Wien;

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband
der Milchindustrie;

persönlich: für alle Angestellten, auf welche der Rah-
menkollektivvertrag für Angestellte der Industrie in
der geltenden Fassung anzuwenden ist.

II. EINARBEITUNG IN VERBINDUNG MIT FEIERTAGEN

Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an
Werktagen aus, um dem Dienstnehmer eine längere
zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen, so
kann, sofern ein Einarbeitungszeitraum von 7Wochen
überschritten werden soll, durch Betriebsvereinba-
rung die Verteilung der ausfallenden Normalarbeits-
zeit auf die Werktage von höchstens 52, die Ausfalls-
tage einschließenden Wochen geregelt werden. Ein
Einarbeitungszeitraum von mehr als 13 Wochen ist
zulässig, wenn grundsätzlich die einzuarbeitende Ar-
beitszeit gleichmäßig auf die Wochen oder Tage des
Einarbeitungszeitraumes verteilt wird.
Durch Einarbeitung im Sinne dieser Bestimmung darf
die Normalarbeitszeit 45 Stunden einschließlich einer

allfälligen Mehrarbeit im Sinne der jeweiligen Kollek-
tivverträge betreffend Arbeitszeit nicht übersteigen
bzw in jenen Fällen, in denen die Normalarbeitszeit
einschließlich Mehrarbeit 40 Stunden in der Arbeits-
woche übersteigt, um höchstens 5 Stunden verlängert
werden. Endet das Dienstverhältnis vor Konsumie-
rung der eingearbeiteten Zeit (Freizeit), so gebührt
für die nicht konsumierte Zeit die entsprechende
Überstundenvergütung. Diese Bestimmungen lassen
die jeweiligen Regelungen über eine andere Vertei-
lung der Arbeitszeit in den jeweiligen Kollektivverträ-
gen betreffend Arbeitszeit unberührt.

III. GELTUNGSBEGINN

1.November 1994

Wien, am 12. September 1994

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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EMPFEHLUNGEN

EMPFEHLUNG NACHTARBEIT*)

(für die Angestellten der Nahrungs- und Genussmittelindustrie)

§ 6 Rahmenkollektivvertrag – Nachtarbeit
In Ergänzung des § 6 Rahmenkollektivvertrag für In-
dustrie-Angestellte empfiehlt der Fachverband der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie seinen Mit-

gliedsfirmen, den der Arbeiterschaft in der Zeit von
20 bis 22 Uhr allenfalls kollektivvertraglich gebühren-
den Nacht- bzw Schichtzulage auch den zu dieser Ar-
beit herangezogenen Angestellten zu gewähren.

EMPFEHLUNG NACHTARBEIT

zu § 6 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie (Nachtarbeit)

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Der Verband der Milchindustrie empfiehlt seinen Mit-
gliedsfirmen in Anlehnung an die diesbezügliche Re-
gelung bei den Arbeitern, die Nachtzeit der Angestell-

ten, für die Sondervergütung gemäß § 6 Rahmenkol-
lektivvertrag für Angestellte der Industrie gebührt,
von 20.00 bis 6.00 Uhr festzulegen.

Wien, 7. Juli 1978

Verband der Milchindustrie

EMPFEHLUNG SONN-, FEIERTAGS-, NACHTARBEIT

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Ver-
band der Milchindustrie und demÖsterreichischen Ge-
werkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestell-
ten, Sektion Industrie und Gewerbe, über nachste-
hende Regelung Einvernehmen erzielt, deren verbind-
liche Einhaltung den Mitgliedsfirmen empfohlen wird:
Der Verband der Milchindustrie empfiehlt seinen Mit-
gliedsbetrieben, den Angestellten für die an Sonn-
und Feiertagen erbrachte Arbeitsleistung und für
Überstunden während der kollektivvertraglich festge-

legten Nachtzeit, die für die Arbeiter des Betriebes
kollektivvertraglich oder betrieblich dafür vorgesehe-
nen Zuschläge zu gewähren. Die im Kollektivvertrag
für die Angestellten der Industrie in der jeweils gelten-
den Fassung für oben genannte Leistungen festgeleg-
ten Zuschläge dürfen jedoch insgesamt nicht unter-
schritten werden.
Diese Empfehlung tritt gleichzeitig mit den kollektiv-
vertraglichen Vereinbarungen am 1. Juli 1983 in
Kraft.

Wien, 1. Juli 1983

Verband der Milchindustrie
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EMPFEHLUNGEN: PAUSENREGELUNG, JUBILÄUMSGELDER, ABFERTIGUNG TO-
DESFALL

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Verband
der Milchindustrie und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, über nachstehende Regelungen
Einvernehmen erzielt, deren verbindliche Einhaltung den
Mitgliedsfirmen empfohlen wird:

1. Pausenregelung
Eine Pause von 20 Minuten wird in die Arbeitszeit ein-
gerechnet, wenn ausnahmsweise die Arbeitszeit an
einem Tag 9 Stunden überschreitet.

2. Abfertigung im Todesfall
In Ergänzung zum § 10 Abs 6 Rahmenkollektivvertrag
für die Angestellten der Industrie in der geltenden Fas-
sung wird Folgendes bestimmt:
Sind neben dem überlebenden Ehegatten, zu dessen

Erhaltung der Erblasser verpflichtet war, zum Zeit-
punkt des Todes des Angestellten keine Angehörigen
imSinne des Abs 5 dieses Paragraphen vorhanden, er-
höht sich der Anspruch auf Abfertigung gemäß § 23
Abs 6 Angestelltengesetz auf die volle Abfertigung.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Ehe zum Zeitpunkt
des Ablebens 3 Jahre gedauert hat.

3. Jubiläumsgelder
In Erweiterung der Empfehlung im Rahmenkollektiv-
vertrag gilt folgende Regelung:

beim 25-jährigen Dienstjubiläum. 1 Monatsgehalt,
beim 35-jährigen Dienstjubiläum. 2 Monatsgehälter,
beim 40-jährigen Dienstjubiläum. 3 Monatsgehälter.

Wien, 19. November 1979

Verband der Milchindustrie

EMPFEHLUNG FÄLLIGKEIT ABFERTIGUNG

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Verband
der Milchindustrie und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, über nachstehende Regelung Ein-
vernehmen erzielt, deren verbindliche Einhaltung den Mit-
gliedsfirmen empfohlen wird:

Fälligkeit der Abfertigung
Die Abfertigung ist mit Beendigung des Dienstverhält-
nisses fällig.

Wien, 28, April 1982

Verband der Milchindustrie
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EMPFEHLUNG ABFERTIGUNG BEI SCHUTZFRIST, KARENZURLAUB

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Abfertigung bei Schutzfrist, Karenzurlaub

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Verband
der Milchindustrie und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, über nachstehende Regelung Ein-
vernehmen erzielt, deren verbindliche Einhaltung den Mit-
gliedsfirmen empfohlen wird:

Der Verband der Milchindustrie empfiehlt seinen Mit-
gliedsbetrieben, Dienstnehmerinnen, die während

der Schutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz bezie-
hungsweise bei Inanspruchnahme eines Karenzurlau-
bes innerhalb von 9 Monaten nach der Entbindung
austreten, eine Abfertigung in der Höhe der im § 23
Angestelltengesetz fixierten Sätze zu gewähren.
Diese Empfehlung tritt gleichzeitig mit den kollektiv-
vertraglichen Vereinbarungen am 1. August 1985
in Kraft.

Wien, 30. Juli 1985

Verband der Milchindustrie

NEUREGELUNG ABFERTIGUNG SCHUTZFRIST, KARENZURLAUB AB 1. 11. 1995

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Verband
der Milchindustrie und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, über nachstehende Regelung Ein-
vernehmen erzielt, deren verbindliche Einhaltung den Mit-
gliedsfirmen empfohlen wird:

Der Verband der Milchindustrie empfiehlt den ihm an-
gehörendenWiener Molkereibetrieben, Dienstnehme-
rinnen, die während der Schutzfrist bzw bei Inan-

spruchnahme eines Karenzurlaubes nach demMutter-
schutzgesetz spätestens bis 3 Monate vor Ende des
Karenzurlaubes austreten, eine Abfertigung in der Hö-
he der im § 23 Angestelltengesetz fixierten Sätze zu
gewähren.
Diese Empfehlung tritt gleichzeitig mit den kollektiv-
vertraglichen Vereinbarungen am 1. 11. 1995 in
Kraft.

Wien, 25. Oktober 1995

Verband der Milchindustrie
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EMPFEHLUNG URLAUBSVERBRAUCH 24. UND 31. 12.

(für die Angestellten der Milchindustrie)

Urlaub am 24. 12. und 31. 12.

Außerkollektivvertraglich wurde zwischen dem Verband
der Milchindustrie und dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, über nachstehende Regelung Ein-
vernehmen erzielt, deren verbindliche Einhaltung den Mit-
gliedsfirmen empfohlen wird:

Der Verband der Milchindustrie empfiehlt seinen Mit-
gliedsbetrieben, für den Fall, dass mit einem Ange-

stellten sowohl am 24. als auch am 31. Dezember Ur-
laub vereinbart wird, beide Tage insgesamt mit einem
Urlaubstag zu bewerten.Wird nur an einem der beiden
Tage Urlaub in Anspruch genommen, so ist er gemäß
UrlG 1977, idgF, mit einem Urlaubstag zu verrechnen.
Diese Empfehlung tritt gleichzeitig mit den kollektiv-
vertraglichen Vereinbarungen am 1. August 1984
in Kraft.

Wien, 27. Juli 1984

Verband der Milchindustrie

EMPFEHLUNG ARBEITSZEIT 24. UND 31. 12.

zu § 4 Ziffer 7 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der Industrie
(Normalarbeitszeit)

Der Verband der Milchindustrie empfiehlt verbindlich,
seinen Mitgliedsfirmen in Abweichung von § 4 Ziffer 7
Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie,
die betriebliche Arbeitszeit am 24. und 31. Dezember

nach Ableistung von 4 Arbeitsstunden, ohne Gehalts-
ausfall für diese Tage, zu beenden.
Für die nach 4 Arbeitsstunden erbrachte Arbeitsleis-
tung wird Überstundenentlohnung empfohlen.

Wien, 7. Juli 1978

Verband der Milchindustrie
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EMPFEHLUNG BETREFFEND BILDSCHIRMARBEIT

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabetas-
tatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger ei-
ne funktionelle Einheit bilden und bei denen die Arbeit
mit dem Bildschirmgerät und die Arbeitszeit am Bild-
schirmgerät bestimmend für die gesamte Tätigkeit
sind.

(2) Bildschirmarbeitsplätze sollen – soweit es die
sonstigen Verhältnisse gestatten – nach arbeitswis-

senschaftlichen und arbeitsmedizinischen Erkenntnis-
sen eingerichtet werden.

(3) Organisation und Arbeitsablauf sollen so gestaltet
werden, dass längere ununterbrochene Arbeitspha-
sen am Bildschirm vermieden werden. Sollte dies
nicht möglich sein, sollen kurze Unterbrechungen
der Arbeit am Bildschirmgerät zur Entspannung der
Körperhaltung und der Augen ermöglicht werden.

Wien, am 19. Oktober 1989

Sektion Industrie der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe

EMPFEHLUNG BETREFFEND FRÜHWARNSYSTEM (§ 45a AMFG)

Die Kollektivvertragsparteien empfehlen eine mög-
lichst rechtzeitige Vorgangsweise im Sinne des § 45a
AMFG (gesetzliche Mindestmeldefrist 30 Tage) zur Un-

terstützung der zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit
vorgesehenen Maßnahmen.

Wien, am 16. Oktober 1999

Sektion Industrie der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Privatangestellten

Sektion Industrie und Gewerbe
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
zur durchrechenbaren Normalarbeitszeit

für Angestellte im Produktionsbereich

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a. Räumlich:
für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b. Fachlich:
für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie.

c. Persönlich:
für alle Angestellte, die in den unter b) angeführten
Betrieben im Produktionsbereich und damit im unmit-
telbaren Zusammenhang stehenden Abteilungen (zB:
Labor, Lager, usw) beschäftigt sind.

d. Geltungsbeginn:
Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. Juli 2006 in
Kraft.

ARTIKEL II ERGÄNZUNGEN ZU § 4 RKV „NORMALARBEITSZEIT”

Der § 4 des RKV wird für Arbeitnehmer, die im Pro-
duktionsbereich und damit im unmittelbaren Zusam-
menhang stehenden Abteilungen (zB: Labor, Lager,
usw) tätig sind, um folgende Absätze ergänzt.

Absatz 3a: Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein
Schichtplan zu erstellen. In Betrieben mit Betriebsrat
ist über den Schichtplan eine Betriebsvereinbarung
im Sinne des § 97 ArbVG abzuschließen.
Innerhalb dieser mehrschichtigen Arbeitsweise darf
entweder

– die sich aufgrund der Regelungen gem § 4 Abs 1 er-
gebende Normalarbeitszeit im wöchentlichen
Durchschnitt
oder

– bei Durchrechnung der Normalarbeitszeit gemäß
§ 4b die für den jeweiligen Verband geltende Nor-
malarbeitszeit gemäß § 4 Abs 1 im Durchschnitt in-
nerhalb des Durchrechnungszeitraumes nicht über-
schritten werden.

Diesfalls ist die Regelung des § 4b Abs 3 auf die Wo-
chenstundenanzahl, die sich im Durchschnitt des

Schichtturnus ergibt, zu beziehen, wobei innerhalb
von 26Wochen nicht mehr als 13Wochen und 3 aufei-
nander folgenden Wochen 45 Stunden in der Woche
gearbeitet werden darf.

Absatz 3b: Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
kann die wöchentliche Normalarbeitszeit in einzelnen
Wochen auf bis zu 56 Stunden ausgedehnt werden.

Absatz 10: Gemäß § 11 Abs 2 bis 3 Kinder- und Ju-
gendlichenbeschäftigungsgesetz (KJBG), BGBl 1987/
599 idgF kann die wöchentliche Normalarbeitszeit
der Jugendlichen an jene der erwachsenen Arbeitneh-
mer angeglichen werden.
Dabei darf die tägliche Normalarbeitszeit 9 Stunden
und die wöchentliche Normalarbeitszeit 45 Stunden
nicht überschreiten.

Absatz 11: Die tägliche Normalarbeitszeit kann au-
ßer in den gesetzlich vorgesehen Fällen 10 Stunden
betragen, wenn die gesamteWochenarbeitszeit regel-
mäßig auf vier zusammenhängendeTage verteilt wird.

ARTIKEL III EINFÜGUNG EINES § 4B RKV

Der § 4b gilt für Arbeitnehmer, die im Produktionsbe-
reich und damit im unmittelbaren Zusammenhang
stehenden Abteilungen (zB: Labor, Lager, usw) tätig
sind.

(1) Anstelle der in § 4 Abs 1 RKV angeführten Rege-
lungen kann mittels Betriebsvereinbarung oder –
wenn kein Betriebsrat besteht – mittels schriftlicher
Einzelvereinbarung, wobei die Kollektivvertragspar-
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teien über diese Einzelvereinbarungen zu informieren
sind, für Betriebe oder Betriebsabteilungen die wö-
chentliche Normalarbeitszeit innerhalb eines Zeitrau-
mes von 26 Wochen ungleichmäßig so verteilt wer-
den, dass sie im wöchentlichen Durchschnitt die ge-
mäß § 4 Abs 1 RKV geltende wöchentliche Normalar-
beitszeit nicht überschreitet. Die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit darf 45 Stunden nicht überschreiten
und 32 Stunden nicht unterschreiten.
Eine Unterschreitung ist dann zulässig, wenn der Zeit-
ausgleich in Form von ganzen Tagen erfolgt. Der
Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen kann durch
Betriebsvereinbarung auf bis zu 52Wochen verlängert
werden.

(2) Das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit in den
einzelnen Wochen ist in der Betriebsvereinbarung –
bzw schriftlichen Einzelvereinbarung – nach Möglich-
keit für den gesamten Durchrechnungszeitraum fest-
zulegen. Abweichungen von der so in den einzelnen
Wochen festgelegten Normalarbeitszeit sind im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat – bzw wenn kein Be-
triebsrat besteht, mit dem betroffenen Arbeitnehmer
– festzulegen.

(3) Für Wochenstunden nach der 40. bis einschließ-
lich der 45. geleistetenWochenstunde gebührt ein Zu-
schlag von 15%. Unberührt davon bleiben Regelun-
gen für Mehrarbeit bis zur 40. Stunde.

(4) Ist am Ende des Durchrechnungszeitraumes der
Zeitausgleich nicht vollständig erfolgt, so sind Zeitgut-
haben (Grundstunde und Zeitzuschlag) wie Überstun-
den abzurechnen.

(5) Steht die Lage des Zeitausgleiches nicht von vor-
hinein fest, so ist dies einvernehmlich zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer festzulegen. Kommt kei-
ne Einigung zustande, so ist der Betriebsrat hinzuzu-
ziehen.

(6) Bei Zusammentreffen einer vereinbarten durch-
rechenbaren Normalarbeitszeit im Sinne dieses Para-
graphen und einer Einarbeitsvereinbarung in Verbin-
dung mit Feiertagen im Sinne des entsprechenden
Kollektivvertrages dürfen 45 Stunden Normalarbeits-
zeit pro Woche nicht überschritten werden.

(7) Zulagen und Zuschläge sind in jenem Gehalts-
abrechnungszeitraum zu berücksichtigen, in dem die
Arbeitsstunden geleistet werden.

(8) Scheidet ein Arbeitnehmer während des verein-
barten Durchrechnungszeitraumes aus, so gebührt
für die bis zum Ausscheiden im Verhältnis zur durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit zu viel geleistete Ar-
beit Überstundenentlohnung. Endet das Arbeitsver-
hältnis durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
begründete Entlassung, so gebührt Normalstunde-
nentlohnung.

(9) Das im Verhältnis zur geleisteten Arbeit bis zum
Ausscheiden gegenüber der durchschnittlichen Nor-
malarbeitszeit zu viel erhaltene Entgelt hat der Arbeit-
nehmer dann zurückzuzahlen, wenn er selbst kündigt,
ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder begrün-
det entlassen wird.

ARTIKEL IV ERGÄNZUNG DES § 5 ÜBERSTUNDENARBEIT

Der § 5 des RKV wird für Arbeitnehmer, die im Pro-
duktionsbereich und damit im unmittelbaren Zusam-
menhang stehenden Abteilungen (zB: Labor, La-
ger, ...) tätig sind, um folgenden Absatz 15 er-
gänzt.

Absatz 15: Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
kann von der Möglichkeit des § 7 Abs 2 Arbeitszeitge-
setz (AZG) Gebrauch gemacht werden.

ARTIKEL V ZUSCHLÄGE

Angestellte, die an einem Arbeitszeitmodell im Sinne
dieses Zusatzkollektivvertrages teilnehmen, haben
für die Dauer der Teilnahme an einem solchen Arbeits-

zeitmodell Anspruch auf die gleichen Zuschläge wie
Arbeiter.

Wien, am 15.Mai 2006
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführer
Dr. BLASS

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

Vorsitzender
KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
PROYER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

WIRTSCHAFTSBEREICH LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT/NAHRUNG/GENUSS

Vorsitzender
NEUMÄRKER

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. HIRNSCHRODT

– 74 –ZKV durchrechenbare Normalarbeitszeit Prod.-bereich



KOLLEKTIVVERTRAG
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

Verband der Milchindustrie
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier,
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft /
Nahrung / Genuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

ARTIKEL II NEUFESTSETZUNG DER MINDESTGRUNDGEHÄLTER

1. Mit Wirkung vom 1.November 2019 werden gem
§ 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Ange-
stellte der Industrie die für die einzelnen Verwen-
dungsgruppen geltenden monatlichen Mindestgrund-
gehälter laut beiliegender Gehaltsordnung neu festge-
legt.

2. Jene Mehrzahlung, die ein/e Angestellte/r am
31. Oktober 2019 gegenüber dem bis dahin geltenden
kollektivvertraglichen Mindestgrundgehalt aufweist,
bleibt ihm/ihr in ihrem euromäßigen Ausmaß, auch
bei Anwendung des neuen, ab 1. November 2018 gel-
tenden Mindestgrundgehaltes gewahrt.

3. Die Mehrzahlung bleibt ihm/ihr auch dann gewahrt,
wenn er/sie innerhalb seiner/ihrer Verwendungsgrup-

pe durch Zeitvorrückung eine höhere Mindestgrund-
gehaltsstufe erreicht.

4. Eine Mehrzahlung im Sinne des Abs 2 bleibt dann
nicht aufrecht, wenn der/die Angestellte in eine höhe-
re Verwendungsgruppe umgestuft wird. Der tatsächli-
che Bezug des Angestellten darf jedoch im Falle einer
solchen Umstufung nicht gekürzt werden und hat
überdies jeweils jenem Bezug zu entsprechen, der
der/dem Angestellten bei Verbleib in der früheren Ver-
wendungsgruppe unter Berücksichtigung der Bestim-
mung des Abs 2 gebührt hätte.

5. Das Mindestgrundgehalt beträgt ab 1. November
2019 € 1.533,75. Davon ausgenommen sind Ferialan-
gestellte.
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ARTIKEL III LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG GEMÄSS § 18 RAHMENKOLLEKTIV-
VERTRAG

Tabelle I Tabelle II

1. Lehrjahr € 627,44 € 839,70
2. Lehrjahr € 841,24 € 1.128,04
3. Lehrjahr € 1.138,88 € 1.403,14
4. Lehrjahr € 1.539,95 € 1.630,95
Vorlehre € 708,23

ARTIKEL IV DEPUTATE

Jede/r Angestellte hat das Recht auf unentgeltlichen
Bezug von täglich einem Liter Vollmilch (in Flaschen
etc). Dieses Deputat kann durch innerbetriebliche
Vereinbarung in wertmäßig gleicher Höhe durch ein
Butterdeputat ersetzt werden. Jede/r Angestellte hat
darüber hinaus das Recht zum unentgeltlichen Bezug
von einem Kilogramm Butter pro Monat. Jede/r Ange-

stellte hat weiters Anspruch auf unentgeltlichen Bezug
von inländischem Käse im Wert von € 7,06 pro Monat.
Bisherige günstigere Bedingungen in den Betrieben
hinsichtlich der Deputate bleiben aufrecht und dürfen
nicht zu ungunsten der Angestellten abgeändert wer-
den.

ARTIKEL V NACHTARBEIT

In Abänderung des § 6 Nachtarbeit des Rahmenkol-
lektivvertrages für Angestellte der Industrie vom
1. November 1991 idgF wird die Nachtzeit, für die
Sondervergütung gebührt, von 21:00–6:00 Uhr*)
festgesetzt.

*) Darüber hinausgehend wurde durch Empfehlung vom 7. 7. 1978
die Nachtzeit von 20 : 00 Uhr bis 6 : 00 Uhr festgelegt.

ARTIKEL VI ÜBERSTUNDENPAUSCHALE

Die Überstundenpauschalien sind um jenen Prozentsatz zu erhöhen, um den die Monatsgehälter gemArtikel II Z 1
und 2 angehoben wurden.

ARTIKEL VII VERGÜTUNG FÜR MITTAGESSEN

Angestellte, die zwischen 11:00 bis 13:00 Uhr außer-
halb der Betriebsstätte beschäftigt werden und daher
keine Möglichkeit zur Einnahme des Mittagessens im

Betrieb haben, erhalten eine Vergütung im Ausmaß
von € 16,74.

ARTIKEL VIII KÜHLRAUMZULAGE

Angestellte, die unter erschwerten Bedingungen im
Sinne des § 68 EStG (niedrige Temperaturen in Kühl-
räumen) beschäftigt sind, können für die Zeit dieser

Arbeit imWege einer innerbetrieblichen Regelung eine
Zulage in Höhe bis zu 5% des kollektivvertraglichen
Grundgehaltes erhalten.
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ARTIKEL IX FEHLGELDENTSCHÄDIGUNG

Angestellte mit Inkassotätigkeit erhalten eine monat-
liche Fehlgeldentschädigung im Ausmaß von € 23,66.
Für Angestellte der Verwendungsgruppe V und VI ist

diese Fehlgeldentschädigung durch ihre Einstufung
abgegolten.

ARTIKEL X BEKLEIDUNGSZULAGE

Angestellte, die ständig im Außendienst beschäftigt
sind (ausgenommen VerkaufsfahrerInnen, Hofbera-
terInnen) erhalten eine jährliche Bekleidungszulage

von € 471,09, die jeweils am 1. Juli fällig ist. Durch Be-
triebsvereinbarung kann ein anderer Fälligkeitstermin
festgelegt werden.

ARTIKEL XI WEIHNACHTSZUWENDUNG

Jede/r Angestellte erhält als Weihnachtszuwendung Käse im Wert von € 7,06 und einen Kilogramm Butter.

ARTIKEL XII BETRIEBSVEREINBARUNG DEPUTATABLÖSE

Durch Betriebsvereinbarung können das Milch-, das
Butter- sowie das Käsedeputat und die Weihnachtszu-
wendung in Geld abgelöst werden. In Betrieben ohne
Betriebsrat kann eine Ablöse durch Einzelvereinba-
rungen erfolgen, die der Zustimmung des Kollektiv-

vertragspartners der Angestellten bedürfen. Diese gilt
als erteilt, wenn die Gewerkschaft innerhalb von 3Wo-
chen (ab Übersendung der Vereinbarung mittels ein-
geschriebenen Briefes) keinen Widerspruch erhebt.

ARTIKEL XIII GELTUNGSDAUER

Der nächste Kollektivvertrag tritt mit 1.November 2020 in Kraft.

Wien, am 5. November 2019
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

WIRTSCHAFTSBEREICH LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT / NAHRUNG / GENUSS

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. LAABER
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Mindestgehaltsordnung 2019

gemäß § 19 Abs 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die
Mitgliedsfirmen des Verbandes der

Milchindustrie

Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchindustrie.

Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören,
ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft /
Nahrung / Genuss, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig über-
wiegend ausgeübt wird.

Gültig ab 1.November 2019

Mit 1.November 2019 werden die Werte um 2,25%,erhöht.
Überzahlungen zum 31.Oktober 2019 bleiben in ihrer Höhe aufrecht.

in €

Verwendungs-
gruppenjahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o.F. m.F. M III

1. u 2. 1.451,95* 1.620,05 2.024,86 2.281,69 2.507,02 2.859,31 3.144,66 4.213,78 1.807,76 2.192,70 2.296,59 2.452,03
n. 2. 1.541,40 1.744,23 2.178,93 2.459,28 2.702,52 3.082,35 3.389,93 4.690,18 1.942,46 2.385,27 2.471,85 2.646,88
n. 4. 1.630,85 1.868,41 2.333,00 2.636,87 2.898,02 3.305,39 3.635,20 5.166,58 2.077,16 2.577,84 2.647,11 2.841,73
n. 6. 1.992,59 2.487,07 2.814,46 3.093,52 3.528,43 3.880,47 5.642,98 2.211,86 2.770,41 2.822,37 3.036,58
n. 8. 2.116,77 2.641,14 2.992,05 3.289,02 3.751,47 4.125,74 6.119,38 2.346,56 2.962,98 2.997,63 3.231,43
n. 10. 2.240,95 2.795,21 3.169,64 3.484,52 3.974,51 4.371,01 2.481,26 3.155,55 3.172,89 3.426,28
n. 12. 2.365,13 2.949,28 3.347,23 3.680,02 4.197,55 4.616,28 2.615,96 3.348,12 3.348,15 3.621,13
BS 89,45 124,18 154,07 177,59 195,50 223,04 245,27 476,40 134,70 192,57 175,26 194,85

* Mindestgrundgehalt € 1.533,75
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Anrechnung von Karenzzeiten

mit dem der § 9b des Rahmenkollektivvertrages der Angestellten der Industrie
ergänzt wird

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbe-
reich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Ge-
nuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

I. GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v. 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

II. ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

III.

1. Karenzen ab 1. Jänner 2019 werden im Sinne des
§ 9b RKV bis zum Höchstausmaß von insgesamt
24 Monaten angerechnet.
Aus dieses Höchstausmaß von 24 Monaten sind be-
reits zustehende Anrechnungen von Karenzen vor
dem 1. Jänner 2019 im Sinne der § 9b RKV voll anzu-
rechnen.

2. Sterbebegleitung für nahe Angehörige oder Beglei-
tung von schwersterkrankten Kindern nach den §§ 14
a und b AVRAG, die ab dem 1. 1. 2019 oder danach be-
ginnen, werden für die Bemessung der Kündigungs-
frist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall (Unglücksfall), das Urlaubsausmaß, das Jubi-
läumsgeld und die Dienstalterszulage höchstens im
jeweils gesetzlich zulässigen Ausmaß angerechnet.

Wien, am 30. Jänner 2019
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. LAABER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über die Umwandlung des Jubiläumsgeldes in Freizeit

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbe-
reich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Ge-
nuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

I. GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v. 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

II. ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1.November 2019 in Kraft.

III.

In Ergänzung des § 19c Dienstjubiläen bzw des § 5 Ju-
biläumszuwendungen des ZKV vom 7. 1. 1992 wird
vereinbart:

Durch Betriebsvereinbarung bzw. durch schriftliche
Einzelvereinbarung in Betrieben ohne Betriebsrat
kann auch eine Abgeltung des Jubiläumsgeldes in Zeit
vereinbart werden.

Wien, am 5. November 2019
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. LAABER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über den Fahrtkostenersatz für Lehrlinge

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbe-
reich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Ge-
nuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v. 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

II. ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

III.

Der/Die Arbeitgeber/in übernimmt die Fahrtkosten für Lehrlinge im Ausmaß von zwei Zugfahrten pro Berufsschul-
jahr gegen Vorlage der Belege.

Wien, am 30. Jänner 2019
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. LAABER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
Ferialaushilfen

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbe-
reich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Ge-
nuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v. 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

II. ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

III.

Ferialaushilfen erhalten als monatliche Vergütung die Lehrlingsentschädigung im 3. Lehrjahr.

Wien, am 30. Jänner 2019
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführerin
Mag. KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

gf. Vorsitzende
TEIBER, MA

Geschäftsbereichsleiter
DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss

Vorsitzende
TREML

Wirtschaftsbereichssekretär
Mag. LAABER
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über eine Prämie zur bestandenen Lehrabschlussprüfung

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie Österreichs,

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE
1030 Wien, Zaunergasse 1–3

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier, Wirtschaftsbe-
reich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Ge-
nuss,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.

ARTIKEL I GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich:
Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Milchin-
dustrie.
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einer ande-
ren kollektivvertragsfähigen Körperschaft als dem
vertragschließenden Fachverband angehören, ist in
Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten kollektivvertragsfähigen

Körperschaften und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt-
schaft/Nahrung/Genuss festzustellen. Bei dieser Fest-
stellung ist davon auszugehen, welcher Produktions-
zweig überwiegend ausgeübt wird.

c) Persönlich:
Für alle Angestellten, die dem Rahmenkollektivver-
trag für Angestellte der Industrie v. 1. Nov. 1991 idgF
unterliegen.

ARTIKEL II PRÄMIE ZUR BESTANDENEN LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG

Lehrlinge haben aus Anlass der bestandenen Lehrab-
schlussprüfung Anspruch auf eine einmalige Prämie
in der Höhe von € 150,–. Bestehende betriebliche Re-

gelungen bleiben aufrecht, können aber der Höhe
nach darauf angerechnet werden.

ARTIKEL III GELTUNGSTERMIN

Dieser Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. November 2010 in Kraft.

Wien, am 15. November 2010
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obmann
GD KR DI MARIHART

Geschäftsführer
Dr. BLASS

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE

Obmann
Ing. SIMON

Geschäftsführer
Dr. BLASS

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Vorsitzender
KATZIAN

Geschäftsbereichsleiter
PROYER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss

Vorsitzender
NEUMÄRKER

Wirtschaftsbereichssekretär
PRUSA
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ZUSATZINFORMATION
Gehaltsabschlüsse vergangener Jahre

Mindestgehaltsordnung 2018

Gültig ab 1.November 2018

Mit 1.November 2018 werden die Werte der Verwendungsgruppen
I–II um 3,1%,

von III–IVa um 3%,
von V–Va um 2,5% und

von VI um 2,4% angehoben, zudem
von MI um 3%,

von MIIo./m. um 2,9% und
von MIII um 2,8%.

Überzahlungen zum 31.Oktober 2018 bleiben in ihrer Höhe aufrecht.

in €

Verwendungs-
gruppenjahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o.F. m.F. M III

1. u 2. 1.420,00* 1.584,39 1.980,30 2.231,49 2.451,84 2.796,40 3.075,47 4.121,07 1.767,97 2.144,46 2.246,06 2.398,08
n. 2. 1.500,00* 1.705,84 2.130,98 2.405,17 2.643,04 3.014,53 3.315,34 4.586,98 1.899,71 2.332,79 2.417,46 2.588,64
n. 4. 1.594,96 1.827,29 2.281,66 2.578,85 2.834,24 3.232,66 3.555,21 5.052,89 2.031,45 2.521,12 2.588,86 2.779,20
n. 6. 1.948,74 2.432,34 2.752,53 3.025,44 3.450,79 3.795,08 5.518,80 2.163,19 2.709,45 2.760,26 2.969,76
n. 8. 2.070,19 2.583,02 2.926,21 3.216,64 3.668,92 4.034,95 5.984,71 2.294,93 2.897,78 2.931,66 3.160,32
n. 10. 2.191,64 2.733,70 3.099,89 3.407,84 3.887,05 4.274,82 2.426,67 3.086,11 3.103,06 3.350,88
n. 12. 2.313,09 2.884,38 3.273,57 3.599,04 4.105,18 4.514,69 2.558,41 3.274,44 3.274,46 3.541,44
BS 105,63 121,45 150,68 173,68 191,20 218,13 239,87 465,91 131,74 188,33 171,40 190,56

* Mindestgrundgehalt € 1.500,–

Mindestgehaltsordnung 2017

Gültig ab 1.November 2017

Anhebung der kollektivvertraglichen Gehaltsansätze um 2,33%, kfm. auf Cent gerundet, Aufrecht-
erhaltung der Überzahlung

in €

Verwendungs-
gruppenjahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o.F. m.F. M III

1. u 2. 1.342,10* 1.536,74 1.922,63 2.166,50 2.380,43 2.728,19 3.000,46 4.024,48 1.716,49 2.084,03 2.182,76 2.332,76
n. 2. 1.444,55* 1.654,54 2.068,92 2.335,12 2.566,06 2.941,00 3.234,48 4.479,47 1.844,39 2.267,05 2.349,33 2.518,13
n. 4. 1.547,00 1.772,34 2.215,21 2.503,74 2.751,69 3.153,81 3.468,50 4.934,46 1.972,29 2.450,07 2.515,90 2.703,50
n. 6. 1.890,14 2.361,50 2.672,36 2.937,32 3.366,62 3.702,52 5.389,45 2.100,19 2.633,09 2.682,47 2.888,87
n. 8. 2.007,94 2.507,79 2.840,98 3.122,95 3.579,43 3.936,54 5.844,44 2.228,09 2.816,11 2.849,04 3.074,24
n. 10. 2.125,74 2.654,08 3.009,60 3.308,58 3.792,24 4.170,56 2.355,99 2.999,13 3.015,61 3.259,61
n. 12. 2.243,54 2.800,37 3.178,22 3.494,21 4.005,05 4.404,58 2.483,89 3.182,15 3.182,18 3.444,98
BS 102,45 117,80 146,29 168,62 185,63 212,81 234,02 454,99 127,90 183,02 166,57 185,37

* Mindestgrundgehalt € 1.449,96
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Mindestgehaltsordnung 2016

Gültig ab 1.November 2016

Anhebung der kollektivvertraglichen Gehaltsansätze um 1,20%, kfm. auf Cent gerundet, Aufrecht-
erhaltung der Überzahlung

in €

Verwendungs-
gruppenjahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o.F. m.F. M III

1. u 2. 1.310,00* 1.500,00 1.876,66 2.114,68 2.323,51 2.662,95 2.928,72 3.928,24 1.675,45 2.034,20 2.130,55 2.276,96
n. 2. 1.410,00* 1.614,98 2.019,45 2.279,27 2.504,70 2.870,67 3.157,14 4.372,35 1.800,29 2.212,84 2.293,14 2.457,90
n. 4. 1.510,00 1.729,96 2.162,24 2.443,86 2.685,89 3.078,39 3.385,56 4.816,46 1.925,13 2.391,48 2.455,73 2.638,84
n. 6. 1.844,94 2.305,03 2.608,45 2.867,08 3.286,11 3.613,98 5.260,57 2.049,97 2.570,12 2.618,32 2.819,78
n. 8. 1.959,92 2.447,82 2.773,04 3.048,27 3.493,83 3.842,40 5.704,68 2.174,81 2.748,76 2.780,91 3.000,72
n. 10. 2.074,90 2.590,61 2.937,63 3.229,46 3.701,55 4.070,82 2.299,65 2.927,40 2.943,50 3.181,66
n. 12. 2.189,88 2.733,40 3.102,22 3.410,65 3.909,27 4.299,24 2.424,49 3.106,04 3.106,09 3.362,60
BS 100,00 114,98 142,79 164,59 181,19 207,72 228,42 444,11 124,84 178,64 162,59 180,94

* Mindestgrundgehalt € 1.415,29

Mindestgehaltsordnung 2015

Gültig ab 1.November 2015

Anhebung der kollektivvertraglichen Gehaltsansätze um 1,45%, kfm. auf Cent gerundet, Aufrecht-
erhaltung der Überzahlung

in €

Verwendungs-
gruppenjahre

Verwendungsgruppen
M II M II

I II III IV IVa V Va VI M I o.F. m.F. M III

1. u 2. 1.274,02* 1.476,85 1.854,40 2.089,59 2.295,97 2.631,36 2.894,00 3.881,67 1.655,58 2.010,09 2.105,30 2.249,98
n. 2. 1.366,79* 1.591,36 1.995,50 2.252,23 2.475,01 2.836,62 3.119,71 4.320,51 1.778,94 2.186,61 2.265,96 2.428,77
n. 4. 1.459,56 1.705,87 2.136,60 2.414,87 2.654,05 3.041,88 3.345,42 4.759,35 1.902,30 2.363,13 2.426,62 2.607,56
n. 6. 1.820,38 2.277,70 2.577,51 2.833,09 3.247,14 3.571,13 5.198,19 2.025,66 2.539,65 2.587,28 2.786,35
n. 8. 1.934,89 2.418,80 2.740,15 3.012,13 3.452,40 3.796,84 5.637,03 2.149,02 2.716,17 2.747,94 2.965,14
n. 10. 2.049,40 2.559,90 2.902,79 3.191,17 3.657,66 4.022,55 2.272,38 2.892,69 2.908,60 3.143,93
n. 12. 2.163,91 2.701,00 3.065,43 3.370,21 3.862,92 4.248,26 2.395,74 3.069,21 3.069,26 3.322,72

BS 92,77 114,51 141,10 162,64 179,04 205,26 225,71 438,84 123,36 176,52 160,66 178,79

* Mindestgrundgehalt € 1.398,51
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ZUSATZINFORMATIONEN
Frühere KV-Abschlüsse

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 31. Dezember 2005 außer Kraft, die unter § 3 Abs 5 angeführten Sätze treten bereits
mit 31. Oktober 2005 außer Kraft.

Aufgrund des § 22 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie wird zwischen dem

Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

einerseits und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,

Sektion Industrie und Gewerbe

andererseits, der nachstehende

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
für Inlandsdienstreisen

vereinbart.

§ 1 Geltungsbereich

Der Zusatzkollektivvertrag gilt:

räumlich: Für alle Bundesländer der Republik Österreich,
eingeschränkt für die Milchindustrie auf das Bundesland
Wien.

fachlich: Für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, ausgenommen die
Mitgliedsfirmen des Verbandes der Brau- und des Verbandes
der Zuckerindustrie.

persönlich: für alle Arbeitnehmer, auf welche der Rahmen-
kollektivvertrag für Angestellte der Industrie idgF anzuwen-
den ist.
Für kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichnerlehr-
linge gelten die Bestimmungen betreffend Reisekosten und
Aufwandsentschädigung (§ 3) mit dem niedrigsten Ansatz
insoweit, als nicht Entsendung in Lehrwerkstätten, zwi-
schenbetriebliche Ausbildung oder Aufenthalte in Internats-
berufsschulen vorliegen.

(Letzter Absatz idF vom 19. Oktober 1989)

§ 2 Geltungsdauer

(1) Der Zusatzkollektivvertrag tritt am 1.November 1984
in Kraft. (In dieser Fassung sind alle Änderungen bis 1. 11.
2004 eingearbeitet.)

(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden vertrag-
schließenden Teilen unabhängig vom Rahmenkollektivver-
trag für die Angestellten der Industrie unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedemMonatsletztenmit-
tels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

(3) Die Bestimmungen des Zusatzkollektivvertrages über
die Höhe der Reiseaufwandsentschädigung (§ 3 Abs 5 und
6), der Trennungskostenentschädigung (§ 4 Abs 4), der
Messegelder (§ 5 Abs 1) können mit einmonatiger Kündi-
gungsfrist zu jedemMonatsletztenmittels eingeschriebenen
Briefes gekündigt werden.

(4)Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen we-
gen Erneuerung bzw Abänderung dieses Zusatzkollektivver-
trages geführt werden.
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§ 3 Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

(1) Wenn der Angestellte eine Dienstreise zu unternehmen
hat, so sind ihm die durch die Dienstreise verursachten Aus-
lagen und Mehraufwendungen nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen zu erstatten.
Bestimmungen der Absätze 5 bis 11 finden auf jene Ange-
stellten keine Anwendung, die aufgrund ihres Dienstvertra-
ges oder ihrer dienstlichen Verwendung regelmäßig zu rei-
sen haben (Reisende, Vertreter, Filialkontrollorgane, Propa-
gandapersonal usw) und mit denen entweder einvernehm-
lich ein Pauschalsatz für Reiseaufwandsentschädigungen
vereinbart ist oder mit denen einvernehmlich ein Entgelt
vereinbart ist, in dem Reiseaufwandsentschädigungen be-
reits abgegolten sind. Enthält das vereinbarte Pauschale
oder Entgelt auch eine Abgeltung der Fahrtauslagen, so ent-
fällt für diese Angestellten auch die Anwendung des Abs 4
über die ”Fahrtvergütung“.

Begriff der Dienstreise
(2) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Angestellte seinen
Dienstort vorübergehend verlässt, um in einem oder mehre-
ren anderen Orten Aufträge seines Dienstgebers auszufüh-
ren.
Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Gemeindege-
biet des Ortes, in dem die ständige Arbeitsstätte des Ange-
stellten liegt. Für Wien gelten als Gemeindegebiet die Bezir-
ke 1 bis 23 gemäß dem Gebietsänderungsgesetz vom
26. Juli 1946, BGBl Nr 110/54, unter Berücksichtigung der
Bezirkseinteilungsnovelle, LGBl für Wien Nr 21/55 vom
21. Oktober 1955.
Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt außerdem in
allen Fällen ein Tätigkeitsgebiet im Umkreis von 12 km, ge-
rechnet von der Betriebsstätte als Mittelpunkt.

(Letzter Satz idF vom 17.Mai 1988)

Bemessung der Reisedauer
(3) Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte aus
angetreten wird, mit dem Verlassen der Arbeitsstätte; in al-
len anderen Fällenmit demnotwendigen Verlassen derWoh-
nung. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Beendigung der
Reise.

Fahrtvergütung
(4)Die Angestellten erhalten bei ununterbrochenen Fahrten
bis 250 km die Fahrtkosten 2. Klasse oder Autobus, darüber
oder bei angeordneten Nachtfahrten die Fahrtkosten 1. Klas-
se oder Autobus ersetzt. Eine Nachtfahrt liegt vor, wenn we-
nigstens drei Fahrtstunden in die Zeit zwischen 22.00 und
6.00 Uhr fallen.

(1. Absatz idF vom 17.Mai 1988)
Vergütung für Schlafwagenbenützung, Verwendung von
Flugzeugen und Luxuszügen wird nur aufgrund besonderer
Bewilligung der Betriebsleitung gewährt.
Es werden nur tatsächlich aufgelaufene Fahrtkosten ersetzt.

Reiseaufwandsentschädigung
(5) Für die Bestreitung desmit der Dienstreise verbundenen
persönlichen Mehraufwandes erhält der Angestellte für je-
den vollen Kalendertag eine Reiseaufwandsentschädigung.
Sie besteht aus dem Taggeld und dem Nachtgeld.
Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt pro Kalendertag
für

Angestellte der Verwen-
dungsgruppe Taggeld Nachtgeld

volle Reise-
aufwands-
entschädi-
gung (Tag-
und Nacht-

geld)

I bis III und M I € 40,15 € 22,27 € 62,42
IV, VIa, M II u M III € 40,15 € 24,56 € 64,71
V, Va € 45,80 € 24,56 € 70,36
VI € 52,35 € 24,56 € 76,91

(gilt ab 1. November 2004)
Obige Sätze gelten nicht, wenn innerbetrieblich an deren
Stelle die Sätze und die Gebührenstufen des § 26 Z 4 lit b)
Einkommensteuergesetz angewendet werden.

(Letzter Absatz idF vom 20. Oktober 1997)

(6) Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben für
Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise verbundenen
persönlichen Aufwendungen, einschließlich der Trinkgelder
für persönliche Bedienung.
Das Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbezahlung
bzw bei angeordneten Fahrten während der Nacht für den
anfallenden Mehraufwand. Unvermeidliche Mehrauslagen
für Übernachtung werden gegen Vorlage der Quartierrech-
nung gesondert vergütet. Für eine Nacht wird nur einmal
Nachtgeld vergütet. Ist die Dienstreise mit keiner Nächti-
gung bzw angeordneten Nachtfahrt verbunden oder wird
das Quartier oder der Schlafwagen kostenlos beigestellt,
entfällt das Nachtgeld.

(7) Ist gelegentlich einer Dienstreise ein mehr als 28- tägi-
ger ununterbrochener Aufenthalt in einem Ort erforderlich,
so vermindert sich ab dem 29. Tag die gebührende Reiseauf-
wandsentschädigung (Abs 5) um 25 Prozent.

(8) Für den Tag des Antritts und der Beendigung einermehr-
tägigen Dienstreise sowie bei Dienstreisen, die keinen vollen
Kalendertag beanspruchen, beträgt das Taggeld Bruchteile
des vorgesehenen Satzes nach Maßgabe der Reisedauer an
dem betreffenden Kalendertag, und zwar gebührt bei einer
Abwesenheit von 0 bis 3 Stunden kein Taggeld, mehr als 3
bis 6 Stunden ein Viertel des Taggeldes, mehr als 6 bis
9 Stunden die Hälfte des Taggeldes, mehr als 9 bis 12 Stun-
den drei Viertel des Taggeldes und bei mehr als 12 Stunden
das volle Taggeld.

Sonstige Aufwendungen
(9) Sonstige, mit der Dienstreise im Zusammenhang ste-
hende notwendige Dienstauslagen, wie Porti, Telegramm-
und Fernsprechgebühren, Kosten für die Zu- und Abfahrt
vom Bahnhof und dergleichen, sind in ihrem notwendigen
und glaubhaft gemachten Ausmaß gesondert zu vergüten.

Zusätzliche Reiseaufwandsentschädigung
(10) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effektive
Reisezeit (d. i. die Zeit der unmittelbaren Reisebewegung
in Beförderungsmitteln, wie Eisenbahn, Autobus usw, ein-
schließlich notwendiger Wartezeiten auf Umsteigebahnhö-
fen) nicht in die Normalarbeitszeit des Dienstnehmers fällt,
gebührt neben der vorgesehenen Reiseaufwandsentschädi-
gung für jede solche begonnene – sonst dienstfreie – effek-
tive Reisestunde zusätzlich ein Siebentel der vollen Reise-
aufwandsentschädigung. Für Reisestunden an Samstagen
ab 13.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gebührt ein
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Viertel der vollen kollektivvertraglichen Reiseaufwandsent-
schädigung.

(1. Absatz idF vom 17.Mai 1988)
Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrt im Sinne des § 3
Abs 4 vor, dann gebührt die obige zusätzliche Reiseauf-
wandsentschädigung nur für die vor 22.00 Uhr liegenden ef-
fektiven Reisestunden.

Überstunden auf Dienstreisen
(11) Soweit Angestellte bei einer Dienstreise über Aufforde-
rung des Arbeitgebers das Beförderungsmittel selbst len-
ken, gilt hinsichtlich der außerhalb der Normalarbeitszeit an-
fallenden Lenkzeit folgende Regelung:
Für Fahrzeiten außerhalb der täglichen bzw wöchentlichen
Normalarbeitszeit wird eine Vergütung in Höhe des Über-
stundenentgelts gewährt, wobei nur volle Viertelstunden
vergütet werden. Die Berechnungsgrundlage für die Grund-
vergütung ist ihrer Höhe nach mit dem jeweiligen Mindest-
grundgehalt der Verwendungsgruppe IV nach 18 Jahren
nach oben begrenzt. Diese Regelung gilt nicht für jene Ange-
stellten, die in Ausübung ihrer Tätigkeit vorwiegend zu rei-
sen haben, wie zum Beispiel Vertreter, Angestellte mit stän-

diger Reisetätigkeit und sonstige Angestellte, die in der Ge-
staltung des täglichen Arbeitsablaufes ungebunden sind.

(Letzter Absatz idF vom 17.Mai 1988)

(11a) Für Zeiten, für welche Reiseaufwandsentschädigung
gezahlt wird, erfolgt in der Regel keine besondere Vergütung
von Überstunden.
Werden jedoch von der Firmenleitung effektive Dienstleis-
tungen am Zielort der Dienstreise über die tägliche Normal-
arbeitszeit hinaus angeordnet, so werden neben der gebüh-
renden einfachen Reiseaufwandsentschädigung die tatsäch-
lich geleisteten Überstunden vergütet.

Reisen in das Ausland
(12) Die Entschädigung für Auslandsreisen wird jeweils vor
Antritt der Reise besonders vereinbart.

(13) Ansprüche im Sinne dieses Paragraphen müssen spä-
testens innerhalb von einem Monat nach Beendigung der
Dienstreise, bei sonstigem Verfall, durch Rechnungslegung
geltend gemacht werden.

§ 4 Trennungskostenentschädigung

(1) Angestellte, die infolge Versetzung an einen anderen
Dienstort gezwungen sind, einen getrennten Haushalt zu
führen, erhalten zur Abgeltung des dadurch entstehenden
Mehraufwandes eine Trennungskostenentschädigung.

(2) Anspruchsberechtigt sind Angestellte, die mit ihrem
Ehegatten, mit ihren Eltern oder einem Elternteil, mit eige-
nen Kindern (auch Zieh- oder Stiefkindern) oder Geschwis-
tern dauernd im gemeinsamen Haushalt lebten und die Mit-
tel hiezu nachweislich ganz oder zum überwiegenden Teil
aufbringen.
Außerdem besteht unter den gleichen Voraussetzungen die
Anspruchsberechtigung auch für männliche Angestellte,
die mit einer Lebensgefährtin mindestens seit einem Jahr
im gemeinsamen Haushalt lebten.

(3) Die Notwendigkeit getrennter Haushaltsführung ist als
gegeben anzunehmen, wenn dem Angestellten die tägliche
Heimfahrt vom neuen Dienstort zum bisherigen Wohnort
nicht zugemutet werden kann.

(4) Die Trennungskostenentschädigung beträgt pro Kalen-
dertag für

Angestellte der Verwendungsgruppe

I bis III und M I .............................................. € 17,23
IV bis VI, M II und M III .................................... € 18,08
(gilt ab 1. November 2004)

Wird ein angemessenes Quartier vom Dienstgeber unent-
geltlich beigestellt, so verringern sich die Sätze um 25 Pro-
zent.
Für die ersten zwei Wochen nach erfolgter Versetzung ge-
bührt statt obiger Sätze die Reiseaufwandsentschädigung.

(5) Der Anspruch auf Trennungskostenentschädigung ruht:

a) während des Urlaubs;

b) während einer Krankheit, wenn der Angestellte sich nach
Hause in Pflege begibt, ab dem auf die Abreise folgenden
Tag;

c) während des Krankenhausaufenthalts, ab dem auf die
Aufnahme folgenden Tag;

d) während jenes Zeitraumes, den ein Angestellter unent-
schuldigt der Arbeit fernbleibt;

e) für Zeiträume, für die Reisekosten verrechnet werden;

f) bei Dienstreisen an seinen ständigen Wohnort.

Bei nachweislich weiterlaufenden Quartierkosten gebührt
jedoch auch in den Fällen a) bis f) ein Viertel der Trennungs-
kostenentschädigung.

(6) Die Trennungskostenentschädigung entfällt:

a) wenn dem Angestellten eine geeignete, seinen Einkom-
mens- und Familienverhältnissen angemessene Woh-
nung am neuen Dienstort oder so nahe hiervon angebo-
ten wird, dass ihm die tägliche Heimfahrt zugemutet
werden kann;

b) wenn der Angestellte währendmehr als drei Monaten seit
der Versetzung nachweislich nur ungenügend um die Be-
schaffung einer Wohnung besorgt war;

c) wenn die sonstigen, nach den Bestimmungen dieses Pa-
ragraphen nötigen Voraussetzungen zur Zahlung der
Trennungskostenentschädigung nicht mehr gegeben
sind.

(7) Der Angestellte ist verpflichtet, jede Änderung der Vo-
raussetzungen für die Gewährung der Trennungskostenent-
schädigung unverzüglich zumelden. Widerrechtlich bezoge-
ne Trennungskostenentschädigungen sind zurückzuzahlen.
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(8) Die Auszahlung der Trennungskostenentschädigung er-
folgt mit der monatlichen Gehaltszahlung. Der Anspruch auf
Trennungskostenentschädigung muss innerhalb von drei

Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall schriftlich gel-
tend gemacht werden.

§ 5 Messegelder

(1) Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Messen oder
Ausstellungen am Dienstort herangezogen werden, erhal-
ten, sofern sie dadurch an der Einnahme des Mittagmahles
am sonst üblichen Ort verhindert sind, eine Aufwandsent-
schädigung (Messegeld).
Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für

Angestellte der Verwendungsgruppe

I bis III, M I ................................................... € 18,97
IV bis VI, M II und M III .................................... € 21,28
(gilt ab 1. November 2004)

(2) Sonstige durch Messe-(Ausstellungs-)dienst begründe-
te Auslagen (zum Beispiel Repräsentationsspesen) sind ge-
sondert zu vergüten.

(3) Für Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Messen oder
Ausstellungen außerhalb ihres Dienstortes herangezogen
werden, gelten die Bestimmungen der Reisekosten- und
Aufwandsentschädigung gemäß § 3.

§ 6 Schlussbestimmungen und Günstigkeitsklausel

(1) Durch den Abschluss dieses Zusatzkollektivvertrages
sind die Fachverbandsverhandlungen im Sinne des § 22
des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie
vom 1. November 1984 nicht erschöpft und können weitere
Zusatzverhandlungen ohne Aufkündigung dieses Zusatzkol-
lektivvertrages geführt werden.

(2) Bestehende, für die Angestellten günstigere Übungen
und Vereinbarungen bleiben aufrecht. Diese Günstigkeits-

klausel ist so anzuwenden, dass nur die betreffende Rege-
lung dieses Vertrages als Ganzes (zumBeispiel § 3 Reisekos-
ten- und Aufwandsentschädigung, § 5Messegelder) oder die
bisher bestehende Regelung als Ganzes angewendet wer-
den kann. Ein Herausgreifen einzelner Teile der einen oder
anderen Regelung unter Berufung auf die Günstigkeitsklau-
sel ist nicht gestattet.

Wien, am 24. Oktober 1984
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JETZT Mitglied werden!
Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................   ❒ Frau ❒ Herr

 letiT mutadstrubeG ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

❒ Angestellte/r ❒ Lehrling ❒ Werkvertrag ❒ geringfügig beschäftigt ❒ Freier Dienstvertrag ❒ Selbstständig (Gewerbeschein)

❒ Zeitarbeitskraft ❒ SchülerIn ❒ StudentIn ❒ dzt. ohne Beschäftigung ❒ Zweitmitgliedschaft ❒ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................  ❒ Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: rhaj-/tanomsttirtieB RUE

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird (siehe www.gpa-djp.at/
mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

❑ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über 

Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

❑ Betriebsabzug

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann. Ich 

erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten (angegebene 

Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst-

zeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung 

zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

❑ SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich ermächtige die GPA-djp, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

❒ monatlich ❒ alle 2 Monate ❒ jedes Quartal ❒ 1/2 jährlich ❒ jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des Mitglieds-

beitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen 

Konto umzustellen.

IBAN BIC

.......................................................................................................................

Datum/Unterschrift

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................

Datum/Unterschrift

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,

eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ..........................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In 

dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Eine umfassende Information, wie der Österreichische Gewerkschafts-

bund (ÖGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier (GPA-djp) mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, fi nden 

Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Österreichische 

Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angege-

benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitglieder-

verwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft 

bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. 

Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/

GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-

willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA-djp selbst oder 

durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-

arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht 

oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung 

erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Daten-

schutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

GPA-djp
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301-301

E-Mail: service@gpa-djp.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

❒ IG PROFESSIONAL ❒ IG FLEX ❒ IG SOCIAL ❒ IG EDUCATION ❒ IG MIGRATION

❒ IG EXTERNAL ❒ IG IT ❒ IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 

jederzeit von mir widerrufen werden.

❒ Frau ❒ Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................

Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit ähn-

lichen Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen 

und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 

Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere 
berufl iche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für 

Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, Bildungs-

ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen für Ihre Berufs-

gruppe maßgeschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte berufs-

spezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch (Fachberatung 

auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer berufl ichen 

Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen 

dadurch Einfl uss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und 

Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse
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service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
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Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11
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Unser Service für Sie:

 Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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